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ABKÜRZUNGEN

D Durchschnitt (bei nicht addierfähigen Größen) 

Vj Vierteljahr

Hj Halbjahr

a. n. g. anderweitig nicht genannt

o. a. S. ohne ausgeprägten Schwerpunkt

Mill. Million

Mrd. Milliarde

ZEICHENERKLÄRUNG

– nichts vorhanden

0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts

. Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

. . . Angabe fällt später an

X Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll

I oder — grundsätzliche Änderung innerhalb einer Reihe, die den zeitlichen Vergleich beeinträchtigt

/ keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug

( ) Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch relativ unsicher ist

Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen.

Tiefer gehende Internet-Verlinkungen sind in der Online-Ausgabe hinterlegt.
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EDITORIAL
Dr. Georg Thiel

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,

fördern mehr Zahlen bessere Entscheidungen? Und wie können neue digitale Daten 
und Methoden in die empirische Analyse und Beratung einfließen? Diese Fragen
waren Thema des 27. Wissenschaftlichen Kolloquiums im November 2018 in Wiesba-
den. Das Statistische Bundesamt stellt sich dieser Herausforderung tagtäglich, indem 
wir zum einen qualitätsgesicherte Informationen bereitstellen, zum anderen unsere
Methoden ständig überprüfen und weiterentwickeln. Dazu arbeiten wir vermehrt mit 
anderen Institutionen zusammen und entwickeln Wege, deren Datenangebote in unser 
Veröffentlichungsangebot zu integrieren. Eine solche Zusammenarbeit beschreibt der 
erste Beitrag in dieser WISTA-Ausgabe: Den vom Bundesamt für Güterverkehr aus den 
digitalen Prozessdaten der Lkw-Maut berechneten Lkw-Maut-Fahrleistungsindex hat
das Statistische Bundesamt als neuen Baustein in die amtlichen Konjunkturstatisti-
ken aufgenommen. Dieser neue Index kann die vorhandenen Konjunkturindikatoren 
nicht ersetzen, er stellt jedoch eine wertvolle Ergänzung der bestehenden kurzfristigen 
Statistiken dar.

Die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene thematisiert der zweite Artikel: Mit dem 
Berichtsjahr 2018 wird die EU-Unternehmensdefinition eingeführt, mit der ein weiter 
gefasster Unternehmensbegriff, das statistische Unternehmen, verbunden ist. Damit 
ist es möglich, auch komplexe Unternehmen darzustellen, die aus mehr als einer
rechtlichen Einheit bestehen. Durch Konsolidierung erhobener und imputierter Daten 
werden die Ergebnisse der einzelnen rechtlichen Einheiten zu einem Gesamtergebnis 
des komplexen Unternehmens zusammengefasst.

Darüber hinaus bietet das Heft noch einiges mehr, lesen Sie selbst. Ich wünsche Ihnen 
besinnliche Weihnachten und einen guten Start in ein erfolgreiches 2019! 

 

 

 

 

Präsident des Statistischen Bundesamtes
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Kennzahlen
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1 Ab 2011: Hochrechnung anhand von Bevölkerungseckwerten auf Basis des Zensus 2011.
2 Ab 2016: aktualisierte Stichprobe auf Grundlage des Zensus 2011. Zeitreihenvergleiche nur eingeschränkt möglich.

Insgesamt
82,8 Millionen über 65 Jahre unter 15 Jahre

Ausländeranteil Migrationshintergrund

21% 13%

12% 24%

Bevölkerung
Stand: 31.12.2017

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

3,3

1,1

-5,6

4,1 3,7

0,5 0,5

2,2
1,7

2,2 2,2

Bruttoinlandsprodukt
preisbereinigt, Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %

-6

-4

-2

0

2

2007 09 11 13 15 2017

Finanzierungssaldo

Maastricht-Grenzwert
-3%

Finanzierungssaldo des Staates
in % des Bruttoinlandsprodukts

2018

Januar 109,8

Februar 110,3

März 110,7

April 110,7

Mai 111,2

Juni 111,3

Juli 111,6

August 111,7

September 112,1

Oktober

Verbraucherpreisindex
2010 = 100

Veränderung
zum Vorjahresmonat

112,3 2,5%

2017

Januar 108,1

Februar 108,8

März 109,0

April 109,0

Mai 108,8

Juni 109,0

Juli 109,4

August 109,5

September 109,6

Oktober 109,6

November 109,9

Dezember 110,6
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KURZNACHRICHTEN

IN EIGENER SACHE

Empfehlungen zur Fortentwicklung 
der amtlichen Statistik

Die Digitalisierung der modernen Gesellschaft wirkt 
sich stark auf die Art und Weise des Wirtschaftens 
sowie den öffentlichen Sektor und damit auch auf das 
Statistische Bundesamt (Destatis) aus. So sieht es der 
Statistische Beirat – das Gremium der Nutzerinnen und 
Nutzer, Befragten und Produzenten der Bundesstatistik. 
Mit Blick auf die nächsten vier Jahre hat das Beratungs-
gremium des Statistischen Bundesamtes 26 Empfeh-
lungen ausgesprochen und sieht drei Handlungsfelder 
von herausragender Bedeutung, durch die das Potenzial 
des digitalen Wandels in der amtlichen Statistik genutzt 
werden kann: die Schaffung einer modernen Infrastruk-
tur für eine registerbasierte Statistik, der Übergang auf 
einen integrierten Registerzensus in der Zeit nach dem 
Zensus 2021 und die Nutzung neuer digitaler Daten für 
die amtliche Statistik.

 www.destatis.de

Ausschreibung des Gerhard-Fürst-
Preises 2019

Das Statistische Bundesamt vergibt jährlich den Ger-
hard-Fürst-Preis für Dissertationen sowie für Master- und 
Bachelorarbeiten (einschließlich Diplom- und Magister-
arbeiten). Ausgezeichnet werden herausragende Arbei-
ten, die theoretische Themen mit einem engen Bezug 
zum Aufgabenspektrum der amtlichen Statistik behan-
deln oder empirische Fragestellungen unter intensiver 
Nutzung von Daten der amtlichen Statistik untersuchen.

Als preiswürdig erachtete deutsch- oder englischspra-
chige Arbeiten können ausschließlich die betreuenden 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beim Statis-
tischen Bundesamt für eine Prämierung vorschlagen. 
Die Einreichungsfrist endet am 31. März 2019.

 www.destatis.de/gerhard_fuerst_preis

AUS ALLER WELT

IAOS Young Statisticians Prize 2019 

Die International Association for Official Statistics (IAOS) 
verleiht jedes Jahr einen Preis für junge Statistikerinnen 
und Statistiker. Für den IAOS-Preis 2019 ruft sie zur Ein-
sendung von Beiträgen junger Statistikerinnen und Sta-
tistiker unter 35 Jahren bis zum 15. Februar 2019 auf. 
Mit dem Preis will die IAOS junge Beschäftigte im Umfeld 
der amtlichen Statistik motivieren, ihre erarbeiteten 
Ergebnisse zu veröffentlichen. Die Themen der Beiträge 
sollen methodische oder strategische Probleme der 
amtlichen Statistik auf nationaler und internationaler 
Ebene behandeln und nach Möglichkeit Lösungsansätze 
vorschlagen.

Die Beiträge dürfen höchstens zehn Seiten umfassen, 
müssen in englischer Sprache verfasst werden und dür-
fen weder bereits veröffentlicht noch öffentlich präsen-
tiert worden sein. Die Bewertung erfolgt nach wissen-
schaftlicher und strategischer Bedeutung, Originalität 
und Anwendbarkeit der vorgeschlagenen Ideen sowie 
nach Qualitätsaspekten.

 www.iaos-isi.org
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Kurznachrichten

AUS EUROPA

ESC – der europäische Statistik
wettbewerb für Schülerinnen und 
Schüler

Die European Statistics Competition (ESC) wird für 
Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte im Schuljahr 
2018/2019 zum ersten Mal in Deutschland durchge-
führt. Die besten Teams aus Deutschland nehmen dann 
am europäischen Finale teil. Wichtig sind Teamwork, 
Kreativität, Interesse an Zahlen und die Bereitschaft, 
sich auf Entdeckungsreise in die Welt der Daten der amt-
lichen Statistik zu begeben.

Beim nationalen Wettbewerb wird deutsch gesprochen, 
beim europäischen Finale englisch. Der Wettbewerb wird 
zeitgleich in 15 Staaten der Europäischen Union durch-
geführt – unter der Federführung von Eurostat, dem 
Statistischen Amt der Europäischen Union. Teilnehmen 
können alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis 
13, Anmeldungen sind noch bis zum 11. Januar  2019 
möglich.

 www.destatis.de

104. DGINS-Konferenz

Die Konferenz der Generaldirektoren der statistischen 
Ämter des Europäischen Statistiksystems (DGINS) 
befasste sich im Oktober 2018 in Bukarest mit dem 
Thema „The European path towards Trusted Smart Sta-
tistics“. Eurostat und die Mitgliedstaaten nahmen in 
Präsentationen und Beiträgen (Konferenz-Webseite:  
www.dgins2018.ro/) eine Bestandsaufnahme über Wei- 
terentwicklungen in der amtlichen Statistik zur Nutzung 
und zum Einsatz prozessgenerierter Daten, neuer Daten-
quellen, Methoden und Verfahren in den letzten fünf 
Jahren vor. Das Thema war erstmals 2013 von den Gene-
raldirektoren im Scheveningen-Memorandum, damals 
unter dem Titel „Big Data and Official Statistics“, als 
wichtiges Modernisierungsfeld in den Fokus gerückt 
worden. 

Die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene wird hierzu 
auch weiterhin im Rahmen des ESSnet Big Data, einem 

gemeinsamen Projekt von Eurostat und insgesamt 
20 Mitgliedstaaten mit deutscher Beteiligung, erfolgen. 
Neben weiteren methodologischen Fortschritten ist für 
die Nutzung von „Smart Statistics“ in der amtlichen Sta-
tistik darüber hinaus zwingend erforderlich, dass wich-
tige rechtliche Voraussetzungen auf europäischer Ebene 
geschaffen werden: In der Regel handelt es sich um 
Daten privater Anbieter (privately held data). Entspre-
chend wurde auch das Bukarest-Memorandum, in dem 
die Ergebnisse und Schlussfolgerungen der Konferenz 
festgehalten sind, ergänzt.

38. Sitzung des AESS

In der 38. Sitzung des Ausschusses für das Europäische 
Statistische System (AESS) wurden alle vorgelegten 
Kommissionsentwürfe zu (Durchführungs-)Verordnun-
gen und -Beschlüssen verabschiedet. Weiteres wichti-
ges Thema der Sitzung war der Konzeptentwurf für die 
bevorstehende dritte Peer-Review-Runde in den Mit-
gliedstaaten. Der AESS stimmte dem Konzept und dem 
Zeitplan für die Durchführung von Mitte 2020 bis Mitte 
beziehungsweise Ende 2022 zu, ebenso dem Bukarest-
Memorandum der 104. DGINS-Konferenz. Für die nächste 
DGINS-Konferenz 2019 in Bratislava (Slowakei) verein-
barte der Ausschuss das Thema „The statistical implica-
tions of Globalisation“, für die nächsten „informellen 
Workshops“ auf Generaldirektorenebene die Themen 
„Access to privately held data”, „Sharing economy“ und 
„Post 2021 population and housing censuses“. Eine 
Priorisierung dieser Themen und genaue Zeitpläne zur 
Behandlung in informellen Workshops wird durch die 
Partnerschaftsgruppe erfolgen. Dem Entwurf der strate-
gischen Prioritäten für das Jahresarbeitsprogramm 2020 
des ESS stimmte der Ausschuss grundsätzlich bereits 
zu. Detaillierte schriftliche Stellungnahmen werden den 
Mitgliedstaaten aber im Prozess der weiteren Ausgestal-
tung des Arbeitsprogramms ermöglicht.
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Kurznachrichten

AUS DEM INLAND

Flächenstatistik: Landbedeckung 
und Landnutzung auf den Weg 
gebracht

Mit der Neustrukturierung des Erfassungsregelwerks 
(GeoInfoDok) der Vermessungsverwaltungen in Deutsch-
land (AdV) wurde ein grundlegender Schritt in Rich-
tung Zukunftsfähigkeit der amtlichen Flächenstatistik, 
genauer der Flächenerhebung nach der Art der Tatsächli-
chen Nutzung, getan. 

Neue Anforderungen auf nationaler, europäischer und 
internationaler Ebene zielen auf ein jeweils vollständi-
ges Abbild der Landbedeckung und der Landnutzung ab. 
Der Begriff Landbedeckung umfasst die physische und 
biologische Bedeckung der Erdoberfläche (zum Beispiel 
Baumflächen, Grasland, versiegelte Flächen, Wasser-
flächen), die Landnutzung einer Fläche beschreibt aus 
sozio-ökonomischer Sicht menschliche Aktivitäten (bei-
spielsweise Wohnen, Gewerbe, Sport/Freizeit, Landwirt-
schaft) zur Ausübung der Daseins-Grundfunktionen. 

Die Flächenerhebung beruht als Sekundärstatistik auf 
den Daten des Liegenschaftskatasters (ALKIS). Dabei 
wird der Objektartenbereich der sogenannten Tatsäch-
lichen Nutzung für die Flächenerhebung herangezogen, 
und jedem Flurstück in den Katasterdaten kann nur eine 
einzige Nutzungsart zugeordnet werden. Bei der Tat-
sächlichen Nutzung handelt es sich allerdings um eine 
Mischklassifikation: Innerhalb der GeoInfoDok gibt es 
Objektarten, die eher die Art der Bodenbedeckung aus-
drücken, andere legen den Fokus auf die Flächennut-
zungsart. 

Da viele Objektarten und Attribute der Tatsächlichen 
Nutzung ihren inhaltlichen Schwerpunkt auf der Land-
nutzung haben, können Informationen zur Landbede-
ckung bisher nur unvollständig aus dem Objektarten-
bereich der Tatsächlichen Nutzung entnommen werden. 
Sowohl für nationale Anwendungen als auch im inter-
nationalen Kontext sind aussagekräftige, vergleichbare, 
nach einheitlichen Kriterien erfasste Informationen zur 
Fläche bereitzustellen. Daher erlangten Trennung und 
Vervollständigung von Landbedeckung und Landnut-
zung im Katalogwerk zunehmend an Dringlichkeit.

Die AdV-Projektgruppe Landbedeckung/Landnutzung 
hat unter Einbindung des Statistischen Bundesamtes 
einen Konzeptentwurf zur getrennten Modellierung der 
Themenbereiche Landbedeckung und Landnutzung aus-
gearbeitet. Neben der Erstellung zweier eigenständiger 
Kataloge ist die bestehende Tatsächliche Nutzung als 
Übergangslösung um die nötigen Elemente erweitert 
worden. Damit kann die vorgesehene künftige Landnut-
zung bis zu ihrer endgültigen Einführung aus der erwei-
terten Tatsächlichen Nutzung abgeleitet werden. Zur 
Ersterfassung und Fortführung der künftigen Landbe-
deckung sollen verstärkt Methoden der Fernerkundung 
zum Einsatz kommen.

Die ersten Datenlieferungen durch die AdV für die künf-
tige Landnutzung werden ab dem Bezugsjahr 2023 in 
bundesweit einheitlicher Form erwartet. Mit der Ein-
führung der erweiterten Tatsächlichen Nutzung ist die 
Fortführung des Flächenindikators und seiner Zeitreihe 
über den „Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche 
(SuV) in Hektar pro Tag“, der Bestandteil der deutschen 
Nachhaltigkeitsstrategie ist, gewährleistet. Zudem wäre 
die Aufstellung weiterer Indikatoren mit Flächenbezug 
möglich, beispielsweise der oft nachgefragte Bodenver-
siegelungsgrad oder der Grünflächenanteil.

VERANSTALTUNGEN

27. Wissenschaftliches Kolloquium: 
Mehr Zahlen, bessere  
Entscheidungen?

Fördern mehr Zahlen bessere Entscheidungen? Und 
wie können neue digitale Daten und Methoden in die 
empirische Analyse und Beratung einfließen? Die Vor-
träge des vom Statistischen Bundesamt gemeinsam mit 
der Deutschen Statistischen Gesellschaft am 22. und 
23.  November 2018 veranstalteten 27. Wissenschaft
lichen Kolloquiums behandelten dieses Thema aus 
unterschiedlichen Perspektiven und boten vielfältige 
Diskussionsmöglichkeiten. 

Berichtet wurde unter anderem über die Digitalisierung 
als Impuls für eine Modernisierung der Wirtschaftssta
tistik, die Nutzung von Machine Learning in der amt
lichen Statistik, das Internet der Dinge und die Nut-
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Kurznachrichten

zungsmöglichkeiten von Daten aus der Fernerkundung 
aus dem All. Ein Vortragsblock befasste sich mit Mikro
Sim, dem sektorenübergreifenden kleinräumigen Mikro- 
simulationsmodell, weitere Beiträge beleuchteten recht-
liche und ethische Aspekte der Digitalisierung. Die ein-
zelnen Präsentationen stehen im Bereich „Kolloquien“ 
zur Verfügung.

 www.destatis.de

9. Nutzerkonferenz „Forschen mit 
dem Mikrozensus“ – Analysen zur 
Sozialstruktur und zum sozialen 
Wandel

Die 9. Mikrozensus-Nutzerkonferenz am 27. und 28. 
November 2018 in Mannheim wurde gemeinsam vom 
German Microdata Lab (GML) der GESIS und dem Sta-
tistischen Bundesamt in Zusammenarbeit mit den For- 
schungsdatenzentren der Statistischen Ämter des Bun-
des und der Länder veranstaltet. Die Nutzerkonferen-
zen wenden sich an Forschende, die mit den Daten 
des Mikrozensus arbeiten oder daran interessiert sind. 
Neben der Präsentation und Diskussion der auf Basis 
dieser amtlichen Daten gewonnenen Forschungsergeb-
nisse fördern sie den Erfahrungsaustausch der Daten-
nutzerinnen und Datennutzer untereinander sowie mit 
den statistischen Ämtern als Datenproduzenten.

Schwerpunktthemen waren Arbeitsmarkt, Familien/
Partnerschaften, soziale Ungleichheit, Migration sowie 
regionale Indikatoren und Methoden. Ergänzend zu 
den Vorträgen der Forschenden informierte das Statis-
tische Bundesamt unter dem Titel „Der Mikrozensus ab 
2020. Konzeption und Perspektive“ über die anstehen-
den, weitreichenden Änderungen im Erhebungsdesgin 
des Mikrozensus. Mit dem Vortrag „Wohnsituation und 
soziale Ungleichheit“ wurde darüber hinaus das Ana-
lysepotenzial des vierjährlichen Mikrozensus-Zusatz-
moduls zur Wohnsituation verdeutlicht. Das Programm 
und sämtliche Präsentationen der Nutzerkonferenz sind 
im Veranstaltungsarchiv des GML der GESIS im Internet 
zugänglich unter 

 www.gesis.org

NEUERSCHEINUNGEN

Statistisches Jahrbuch 2018  
erschienen

Vom Arbeitsmarkt über Digitalisierung, Konsum und 
Lebensformen bis hin zu Umwelt: Das Statistische Jahr-
buch deckt nahezu alle gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Themen ab und bietet den perfekten Ein-
stieg in eine faktenbasierte Recherche.

Das Statistische Jahrbuch 2018 steht komplett oder 
kapitelweise als Download zur Verfügung. Die Printver-
sion können Sie für 71,– Euro im Buchhandel erwerben 
oder direkt bestellen.

 www.destatis.de

Neu erschienen: Datenreport 2018 –
Ein Sozialbericht für Deutschland

Der internationale Tag der Kinderrechte am 20. Novem-
ber erinnert an die UN-Kinderrechtskonvention von 
1989. Diese beinhaltet Schutz-, Förderungs- und Betei-
ligungsrechte für Kinder weltweit. Wie leben Kinder  
in Deutschland heute? In welchen familiären Verhält
nissen wachsen sie auf? Wie wirken sich die sozioöko-
nomische Situation und der Bildungsstand von Eltern 
auf Gesundheit und Bildung ihrer Kinder aus? Wie unter-
scheidet sich das Freizeitverhalten von Kindern und 
Jugendlichen je nach Schulform? Welche Faktoren beein-
flussen das Risiko von Kinderarmut? Und wie gestalten 
sich die Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen?

Antworten auf diese und weitere Fragen liefert der neu 
erschienene „Datenreport 2018 – Ein Sozialbericht für 
die Bundesrepublik Deutschland“.

Der Datenreport zeichnet ein differenziertes Bild der 
Lebensbedingungen in Deutschland. Er greift auf Zah-
len und Fakten der amtlichen Statistik zurück und führt 
diese mit den Ergebnissen aus der sozialwissenschaftli-
chen Forschung zusammen. 

Die Veröffentlichung erscheint seit 1983 regelmäßig alle 
zwei Jahre. Herausgeber sind das Statistische Bundes-
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amt, die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) 
und das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialfor-
schung (WZB), unterstützt vom Sozio-oekonomischen 
Panel (SOEP) am Deutschen Institut für Wirtschaftsfor-
schung (DIW Berlin).

Der Datenreport steht im Internetangebot des Statis-
tischen Bundesamtes (www.destatis.de/datenreport) 
kostenfrei zum Download zur Verfügung. Die Buchaus-
gabe ist bei der Bundeszentrale für politische Bildung 
(www.bpb.de) gegen eine Bereitstellungspauschale 
erhältlich.

Arbeitsmarkt auf einen Blick – 
Deutschland und Europa

Die Ausgabe 2018 der Broschüre stellt die Situation am 
deutschen Arbeitsmarkt dar und vergleicht sie mit der 
Lage in den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union (EU): Wie entwickeln sich die Arbeitsmärkte in 
den EU-Mitgliedstaaten? Welche Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede gibt es?

Betrachtet werden zentrale Indikatoren des Arbeitsmark-
tes, die für ein Erwerbsleben bedeutsam sind, etwa die 
Erwerbsbeteiligung der Bevölkerung, der Berufseinstieg 
junger Menschen, die Erwerbschancen in Abhängigkeit 
von der Berufsqualifikation, die Arbeitsbedingungen 
sowie der Übergang in den Ruhestand.

 www.destatis.de

Jahresgutachten des  
Sachverständigenrats

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung legte im November 2018 
sein Jahresgutachten 2018/19 vor. Es trägt den Titel 
„Vor wichtigen wirtschaftspolitischen Weichenstellun-
gen“ und steht vollständig oder kapitelweise zum Down-
load zur Verfügung.

Erstmals ist das wirtschaftspolitische Kapitel 1 neben 
der PDF-Version auch interaktiv online verfügbar. Das 
neue Angebot eröffnet den Nutzerinnen und Nutzern 
eine Vielzahl an Möglichkeiten zum Nutzen und Teilen 
der Daten und Analysen des Sachverständigenrats.

Herzstück sind die interaktiven Grafiken, die individuell 
angepasst werden können und verschiedene Möglich-
keiten bieten, die Daten zu filtern. Sie können als Bild 
im PNG- oder SVG-Format heruntergeladen und per Twit-
ter oder Facebook geteilt werden. Ein Export der Daten 
im CSV-Format zur Weiterverarbeitung ist ebenfalls mög-
lich.

 www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de
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ZUSAMMENFASSUNG

Wirtschaftliche Aktivität erzeugt und benötigt Verkehrsleistungen – daher besteht ein 
enger Zusammenhang zwischen der konjunkturellen Entwicklung und dem Verkehr 
von Lastkraftwagen (Lkw). Im Zuge der Lkw-Mauterhebung werden digitale Prozess-
daten unter anderem über die Fahrleistung der mautpflichtigen Lkw generiert. Das 
Bundesamt für Güterverkehr hat aus diesen Daten einen Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 
entwickelt, der den Verlauf der Fahrleistung für vergleichbare Basismerkmale angibt 
und strukturelle Änderungen weitestgehend ausschließt. Aufgrund seiner frühen Ver-
fügbarkeit und konjunkturellen Aussagekraft hat das Statistische Bundesamt diesen 
Index in sein Veröffentlichungsprogramm aufgenommen. Der Aufsatz beschreibt den 
neuen Baustein der amtlichen Konjunkturstatistiken und erläutert seinen Bezug zu 
den bestehenden kurzfristigen Statistiken.

	 Keywords: digitalisation – new digital data – truck-toll-mileage index – 
short-term economic indicator – industrial production

ABSTRACT

Economic activity generates and requires transport services – hence there is a close 
connection between the economic development and freight traffic by trucks. As part of 
toll collection, digital process data are generated, among other things, on the mileage 
of trucks subject to toll. The Federal Office for Goods Transport has used these data 
to develop a truck-toll-mileage index which indicates the development in mileage for 
comparable basic variables and excludes structural changes as far as possible. Due 
to its early availability and economic meaningfulness, the Federal Statistical Office 
has included this index in its publications programme. This article describes the new 
element of official short-term economic statistics and explains its relation to existing 
short-term statistics.
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1

Der Lkw-Maut-Fahrleistungsindex

1.1 Lkw-Mautdaten

Zu Beginn des Jahres 2005 wurde in Deutschland eine 
streckenbezogene Mautgebühr für schwere Lastkraft-
wagen eingeführt. Die Mautpflicht galt zunächst für Last-
kraftwagen (Lkw) ab einem zulässigen Gesamtgewicht 
(zGG) von 12 Tonnen auf den rund 12 800 km Bundes-
autobahnen. In den Folgejahren wurde die Mautpflicht 
sukzessive ausgeweitet; mittlerweile gilt sie für alle Lkw 
ab 7,5 Tonnen zGG sowohl auf allen Bundesautobah-
nen als auch auf allen Bundesstraßen. Die Höhe der 
zu entrichtenden Maut bestimmt sich nach der auf den 
mautpflichtigen Straßen zurückgelegten Wegstrecke, 
der Anzahl der Achsen eines Kraftfahrzeugs oder einer 
Fahrzeugkombination sowie der Emissionsklasse. Das 
Bundesamt für Güterverkehr (BAG) nimmt die hoheit-
lichen Aufgaben beim Vollzug der Lkw-Maut wahr. Die 
Errichtung und der Betrieb des Mauterhebungssystems 
wurden einem privaten Betreiber als Verwaltungshelfer 
übertragen, der Toll Collect GmbH.

Für die Abrechnung von Lkw-Mautgebühren müssen sich 
die Nutzerinnen und Nutzer des mautpflichtigen Stra-
ßennetzes in das Mautsystem einbuchen. Dabei haben 
sie verschiedene Möglichkeiten: einerseits automatisch 
über ein Fahrzeuggerät, andererseits manuell an Maut-
stellen-Terminals oder über das Internet. Das System 
der automatischen Einbuchung basiert auf einer Kom-

bination von Mobilfunktechnologie (GSM) und Satelli-
tenortungssystem (GPS). Kernstück der automatischen 
Einbuchung ist das Fahrzeuggerät, die sogenannte 
On-Board-Unit. Sie bestimmt mithilfe von Satelliten- 
signalen die Position und zurückgelegte Strecke des Lkw 
und übermittelt die Daten per Mobilfunk an die Rechen-
systeme des Betreibers. Dieser Einbuchungsweg wurde 
im Jahr 2017 in rund 96 % aller mautpflichtigen Fahrten 
genutzt.  Grafik 1

Mit dem Start der Lkw-Mauterhebung hat das Bundesamt 
für Güterverkehr mit dem Aufbau eines Informations-
systems begonnen, in dem alle erforderlichen Kenn-
zahlen zur Steuerung und Überwachung des Betreibers 
zentral auswertbar sind. Unter anderem werden Daten 
zu den Lkw-Mauteinnahmen, den mautpflichtigen Fahr-
ten und den Fahrleistungen erfasst. Diese Lkw-Maut-
daten werden durch den Betreiber des Mauterhebungs- 
systems gesammelt und an das Bundesamt für Güter-
verkehr weitergeleitet. Die Lkw-Mautdaten können nach 
verschiedenen Kriterien gegliedert werden – zum Bei-
spiel nach Herkunftsnation, Achszahl, Schadstoffklasse 
oder der Einbuchungsquelle. Seit dem Jahr 2008 werden 
die Lkw-Mautdaten in Form von Geschäfts statistiken 
aufbereitet und in monatlicher sowie jährlicher Erschei-
nungsfolge auf den Internetseiten des Bundesamts 
für Güterverkehr als Mautstatistik veröffentlicht. | 1 Die 
monatlichen Berichte zur Mautstatistik erscheinen 
bislang in der Regel 15 Werktage nach Ablauf eines 
Berichtsmonats und enthalten zahlreiche Auswertun-
gen der Lkw-Mautdaten, die für verkehrswirtschaftliche 
Untersuchungen nutzbar sind. Beispielsweise werden 
mautpflichtige Fahrten und Fahrleistungen differenziert 
nach Zulassungsstaat, Achsklasse und Schadstoffklasse 
grafisch und tabellarisch dargestellt. Darüber hinaus 
werden auf den Internetseiten des Bundesamts für 
Güterverkehr beziehungsweise der Rechercheplattform 
mCLOUD (siehe Exkurs) gemäß § 9 Absatz 7 Bundesfern-
straßenmautgesetz | 2 die monatlichen Mautumsätze für 
jeden mautpflichtigen Abschnitt differenziert nach Emis-
sionsklasse und Achsklasse zur Verfügung gestellt.

 1 Siehe  Bundesamt für Güterverkehr. [Zugriff am 25. Oktober 2018]. 
Verfügbar unter www.bag.bund.de

 2 Gesetz über die Erhebung von streckenbezogenen Gebühren für die 
Benutzung von Bundesautobahnen und Bundesstraßen (Bundes-
fernstraßenmautgesetz – BFStrMG) vom 12. Juli 2011 (BGBl. I Seite 
1378), das zuletzt durch Artikel 21 des Gesetzes vom 14. August 
2017 (BGBl. I Seite 3122) geändert worden ist.

Grafik 1
On-Board-Unit zur satellitengestützten Einbuchung 
der Fahrzeuge in das Lkw-Mautsystem

Mit Genehmigung von Toll Collect GmbH.
2018 - 01 - 0726
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	Exkurs

Die mCLOUD ist eine Rechercheplattform mit offenen 
Daten aus dem Bereich Mobilität und angrenzender 
Themen. Das Bundesministerium für Verkehr und digi-
tale Infrastruktur (BMVI) stellt mit der mCLOUD einen 
zentralen Zugangspunkt zu allen offenen Daten seines 
Geschäftsbereiches zur Verfügung und öffnet das Portal 
auch für private Anbieter aus dem Mobilitätsbereich, um 
ihre Daten dort anzubieten.

Der in den Lkw-Mautdaten erfasste mautpflichtige 
Schwerverkehr spiegelt nahezu deckungsgleich den tat-
sächlichen Verkehr von Lkw ab 7,5 Tonnen zGG auf den 
deutschen Fernstraßen wider. Damit existiert eine Quasi-
Vollerhebung in diesem Bereich. Es bestehen lediglich 
wenige Ausnahmen von der Mautpflicht (etwa Fahr-
zeuge der Streitkräfte und der Polizeibehörden). Auch 
der Anteil der Verstöße gegen die Lkw-Mautpflicht kann 
als sehr gering eingeschätzt werden. Da es sich mehr-
heitlich um satellitengestützt erzeugte Prozessdaten 
handelt, ist die Revisionsanfälligkeit gering. Gleichzeitig 
stehen die Lkw-Mautdaten in nicht aufbereiteter Form 
bereits wenige Tage nach Ablauf eines Berichtsmonats 
zur Verfügung. Kurze Verzögerungen entstehen ledig-
lich dadurch, dass die On-Board-Units ihre Informatio-
nen gesammelt an den Betreiber senden und dieser die 
Daten zeitversetzt an das Bundesamt für Güterverkehr 
weiterleitet. | 3 Schließlich erfordert die Anonymisierung 
und Aufbereitung der Daten einen gewissen Zeitauf-
wand.

  3	 Derzeit sendet die On-Board-Unit immer beim Starten des Lkw-
Motors und danach im Inland alle vier Stunden und im Ausland 
einmal am Tag. Bei ausgeschaltetem Lkw-Motor werden die seit der 
letzten Übermittlung gesammelten Informationen erst dann gesen-
det, wenn der Motor wieder gestartet wurde.

Je nach Verwendungszweck der Daten ist jedoch rele-
vant, dass die Lkw-Maut seit ihrer Einführung schritt-
weise ausgeweitet wurde. | 4  Übersicht 1

 Grafik 2 auf Seite 14 zeigt die Entwicklung der maut-
pflichtigen Fahrleistungen seit 2005. Die vertikalen 
Linien markieren die Zeitpunkte der Mautausweitungen. 
Demnach haben vor allem die Absenkung der Tonnage-
grenze bei der Bemessung der Lkw-Maut ab Ende 2015 
und die Erweiterung der Mautpflicht auf alle Bundes
straßen zur Jahresmitte 2018 dazu geführt, dass die 
unter die Lkw-Mautpflicht fallende Fahrleistung deutlich 
zugenommen hat.

  4	 Die einzelnen mautpflichtigen Streckenabschnitte können eingese-
hen werden. Siehe hierfür Bundesanstalt für Straßenwesen. [Zugriff 
am 25. Oktober 2018]. Verfügbar unter www.Mauttabelle.de  
Dauerhaft von der Mautpflicht ausgenommen sind nach § 1 Bundes-
fernstraßenmautgesetz einzelne Bundesautobahnabschnitte auf der 
A 5 und A 6 an der deutsch-französischen und deutsch-schweize
rischen Grenze.

Übersicht 1
Einführung und Ausweitungen der Lkw-Mautpflicht

  Einführung beziehungsweise Ausweitung der Lkw-Mautpflicht

01.01.2005 Lkw-Mautpflicht ab 12 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht auf allen Bundesautobahnen (12 800 km) 

01.01.2007 Erweiterung des mautpflichtigen Straßennetzes um 42 km Bundesstraßen

01.08.2012 Erweiterung des mautpflichtigen Straßennetzes um 1 100 km Bundesstraßen

01.07.2015 Erweiterung des mautpflichtigen Straßennetzes um weitere 1 100 km Bundesstraßen

01.10.2015 Absenkung der Tonnagegrenze auf Fahrzeuge mit mindestens 7,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht 

01.07.2018 Erweiterung des mautpflichtigen Straßennetzes um etwa 38 000 km auf alle Bundesstraßen

Insgesamt sind jetzt etwa 53 000 Straßenkilometer mautpflichtig.
Quelle: Bundesamt für Güterverkehr
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1.2	 Lkw-Maut-Fahrleistungsindex

Zwar spiegelt die Zeitreihe der Mautstatistik für sich 
genommen die Entwicklung der Lkw-Maut-Fahrleistung 
korrekt wider. Will man diese jedoch in einen Zusam-
menhang mit der Entwicklung des Güterverkehrs oder 
der Konjunkturentwicklung stellen, so wirken die Maut-
ausweitungen einschränkend auf die zeitliche Ver-
gleichbarkeit der Lkw-Mautdaten. Um Veränderungen 
der beobachteten Fahrleistung aus der Zeitreihe aus-
zuschließen, die mit den Ausweitungen der Mautpflicht 
zusammenhängen, hat das Bundesamt für Güterver-
kehr den sogenannten Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 
entwickelt. Dieser gibt die Entwicklung der Fahrleistung 
als Festbasisindex für eine Untergliederung an, die im 
Zeitablauf unverändert darstellbar ist. | 5 In den Lkw-
Maut-Fahrleistungsindex werden einerseits lediglich 
die Fahrleistungen von Lkw auf Bundesautobahnen 
einbezogen, da sich die streckenbezogenen Ausweitun-

  5	 Bei einem „Festbasisindex“ beziehen sich die Beobachtungseinhei-
ten auf einen Teil der Grundgesamtheit, der über die gesamte Index-
laufzeit hinweg gleich abgegrenzt ist. 

gen der Mautpflicht stets auf Bundesstraßen bezogen 
haben. Andererseits werden lediglich Fahrleistungen 
von Lkw mit mindestens vier Achsen in den Festbasis-
index einbezogen, da diese in den meisten Fällen nicht 
von den Mautausweitungen auf Lkw mit zulässigem 
Gesamtgewicht bis 12 Tonnen betroffen sind. | 6 Seit der 
letzten Ausweitung der Mautpflicht im Juli 2018 enthält 
der Lkw-Maut-Fahrleistungsindex durchschnittlich rund 
72 % aller mautpflichtigen Fahrleistungen. Bis Herbst 
2015 lag dieser Anteil zwischen 90 und 95 %. Erst mit 
den größeren Lkw-Maut-Ausweitungen, der Absenkung 
der Tonnagegrenze und der Ausweitung auf alle Bundes-
straßen, ist der Anteil deutlich gesunken.

 Grafik 3 zeigt die Entwicklung des Lkw-Maut-Fahr-
leistungsindex im Vergleich zu den oben vorgestellten 
gesamten mautpflichtigen Fahrleistungen. Zur Verein
fachung der Darstellung wurden beide Zeitreihen auf 
ihren Durchschnittswert im Jahr 2005 normiert. Mit den 
ersten Ausweitungen der Mautpflicht nimmt die Diffe-
renz zwischen dem Lkw-Maut-Fahrleistungsindex und 

  6	 Eine direkte Untergliederung nach zulässigem Gesamtgewicht ist mit 
den Lkw-Mautdaten derzeit nicht möglich.

Mautausweitung um 42 km Bundesstraßen
Mautausweitung um
1 100 km Bundesstraßen

Mautausweitung auf
Fahrzeuge ab 7,5 t
zulässiges Gesamtgewicht

Mautausweitung auf
alle Bundesstraßen

Einführung der
Mautpflicht

Quelle: Bundesamt für Güterverkehr

Grafik 2
Gesamte monatliche mautpflichtige Fahrleistung und Mautausweitungen
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den gesamten mautpflichtigen Fahrleistungen zunächst 
nur leicht zu, deutliche Unterschiede zeigen sich ab 
Herbst 2015.

Neben der dargestellten Konstruktion des Lkw-Maut-
Fahrleistungsindex als Festbasisindex besteht die Mög-
lichkeit, einen verketteten Index abzubilden. | 7 Hierbei 
werden immer die gesamten Fahrleistungen in den Index 
einbezogen, die auf den zum jeweiligen Zeitpunkt maut-
pflichtigen Straßen von den jeweils mautpflichtigen Lkw 
zurückgelegt wurden. Für die Monate mit Mautauswei-
tungen werden qualifizierte Schätzungen der Vormo-
natsrate durchgeführt. Beispielsweise wird die Fahr-
leistung für den Monat Juli 2018 für das mautpflichtige 
Streckennetz geschätzt, das noch im Monat Juni 2018 
gültig war. Die geschätzten Werte von hypothetischen 
unveränderten Streckennetzen und Tonnagegrenzen 
werden für Rückrechnungen basierend auf Vormonats-
veränderungsraten genutzt. Ein Vergleich zwischen dem 
Lkw-Maut-Fahrleistungsindex als Festbasisindex und als 
verketteter Index hat nur sehr geringe Unterschiede im 

  7	 Bei einem „Kettenindex“ kann sich die Abgrenzung der einbezogenen 
Beobachtungseinheiten während der Indexlaufzeit verändern. 

Verlauf der beiden Zeitreihen gezeigt. Da der Festbasis-
index leichter zu interpretieren ist und vor allem, weil er 
sich auch im Falle von Mautausweitungen automatisiert 
berechnen lässt, wird der Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 
als Festbasisindex veröffentlicht. 

Die Automatisierung der Berechnungs- und Datenbe-
reitstellungsprozesse spielt eine wichtige Rolle, weil 
der Fahrleistungsindex jeweils bereits wenige Tage 
nach Ende eines Berichtsmonats bereitgestellt werden 
soll. Auswertungen des Bundesamts für Güterverkehr 
haben ergeben, dass nach zehn Tagen des Folgemonats 
die Mautdaten nahezu vollständig sind. Danach fließen 
lediglich noch Mautdaten in den Gesamtdatenbestand 
ein, deren Anteil im Promillebereich liegt. Dies ist bei-
spielsweise der Fall, wenn die On-Board-Unit in einem 
Lkw über mehrere Wochen ausgeschaltet war und darin 
verbliebene Daten erst nach dem Wiedereinschalten an 
das Mautsystem „nachgesendet“ werden. 

Mit dem Lkw-Maut-Fahrleistungsindex stellt das Bun-
desamt für Güterverkehr einen Indikator bereit, der sehr 
zeitnah verfügbar ist. Da ein Großteil des Güterverkehrs 
auf Fernstraßen den Autobahnen zugeordnet werden 

Mautausweitung um 42 km Bundesstraßen
Mautausweitung um
1 100 km Bundesstraßen

Mautausweitung auf
Fahrzeuge ab 7,5 t
zulässiges Gesamtgewicht

Einführung der
Mautpflicht

Mautausweitung auf
alle Bundesstraßen

Quelle: Bundesamt für Güterverkehr

Grafik 3
Lkw-Maut-Fahrleistungsindex und gesamte Fahrleistung aller Mautfahrzeuge
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kann, ist der Lkw-Maut-Fahrleistungsindex ein guter 
Indikator für den gesamten Straßengüterverkehr. | 8 In 
Zukunft könnte es sinnvoll sein, einen weiteren Index 
zu veröffentlichen, welcher den Straßengüterverkehr auf 
den Bundesstraßen widerspiegelt. Gegenwärtig steht 
jedoch erst eine kurze Zeitreihe von Lkw-Mautdaten ab 
Juli 2018 für das gesamte Bundesstraßennetz zur Ver-
fügung. | 9 Der Straßengüterverkehr nimmt seinerseits 
einen hohen Anteil an der gesamten Beförderungsleis-
tung aller Verkehrsträger ein. Er repräsentiert damit 
einen großen Teil des gesamten binnenländischen 
Güterverkehrs (BMVI, 2017, hier: Seite 242).

2

Zusammenhang zwischen Fahrleistung 
und Industrieproduktion

2.1	 Kurzfristige Statistiken des  
Statistischen Bundesamtes

Im Kooperationsprojekt zwischen dem Bundesamt für 
Güterverkehr und dem Statistischen Bundesamt wurde 
auch der Zusammenhang zwischen dem Lkw-Maut-Fahr-
leistungsindex und den Ergebnissen von kurzfristigen 
Statistiken des Statistischen Bundesamtes am Beispiel 
des Produktionsindex für das Verarbeitende Gewerbe 
untersucht. Mit den kurzfristigen Statistiken, auch als 
Konjunkturstatistiken bezeichnet, wird unter anderem 
die wirtschaftliche Aktivität der Betriebe und Unterneh-
men in Deutschland gemessen. Statistikmerkmale sind 
zum Beispiel die Entwicklung des Produktionsvolumens 
in der Industrie, der Handelsumsätze oder der Ergeb-
nisse aus den vierteljährlichen Inlandsproduktberech-
nungen für die Gesamtwirtschaft in Deutschland. 

  8	 Rund 80 % der mautpflichtigen Fahrleistung wird auf Bundesauto
bahnen erbracht, während nur rund 20 % den Bundesstraßen zu
gerechnet wird. Informationen zur Fahrleistung von Lkw auf dem 
nachgeordneten Straßennetz (Landesstraßen, Kreisstraßen und 
Gemeindestraßen) stehen nicht zur Verfügung.

  9	 Eine separate Betrachtung des Lkw-Verkehrs auf Bundesstraßen 
könnte zusätzliche Erkenntnisse bringen, da er sich systematisch 
vom Verkehr auf Bundesautobahnen unterscheidet. Zum Beispiel 
ist auf Bundesstraßen der Anteil des Regional- beziehungsweise 
Nahverkehrs höher als auf Bundesautobahnen und damit sind dort 
vergleichsweise mehr inländische und kleine Lkw unterwegs.

Bei den Konjunkturstatistiken steht oft die Entwicklung 
der Ergebnisse im Zeitverlauf stärker im Mittelpunkt des 
Interesses als die absoluten Werte einzelner Berichts-
monate oder -quartale. In Veröffentlichungen werden 
daher vorrangig Veränderungsraten gegenüber einem 
Vergleichszeitraum angegeben, also zum Beispiel die 
als Vormonatsrate bezeichnete Veränderung des Pro-
duktionsindex gegenüber dem Vormonat. Verände-
rungen gegenüber dem Vormonat oder Vorquartal sind 
häufig stark durch saisonale Effekte beeinflusst, welche 
die Beurteilung der aktuellen Entwicklungstendenzen 
erschweren. Die Ergebnisse der kurzfristigen Statis- 
tiken werden daher in der Regel einer Saisonbereini-
gung unterzogen (die in den meisten Fällen auch eine 
Kalenderbereinigung enthält). Weiterhin werden Trends 
berechnet, welche die mittelfristige Entwicklungsten-
denz der Konjunkturstatistiken angeben. 

Im Folgenden wird die Entwicklung des nicht saisonberei-
nigten Produktionsindex für das Verarbeitende Gewerbe 
dem ebenfalls nicht saisonbereinigten Lkw-Maut-Fahr-
leistungsindex gegenübergestellt. Daran schließen sich 
Betrachtungen der jeweiligen saisonbereinigten Werte 
und schließlich der Trendentwicklungen an.

2.2	 Statistischer Zusammenhang bei den 
Veränderungsraten der unbereinigten 
Indizes

In  Grafik 4 sind auf der Y-Achse die Vormonatsraten 
der nicht saisonbereinigten Ergebnisse zum Produk
tionsindex im Verarbeitenden Gewerbe dargestellt und 
auf der X-Achse die entsprechenden Veränderungen des 
Lkw-Maut-Fahrleistungsindex abgezeichnet. Zur Orien-
tierung bezüglich Stärke und Richtung des statistischen 
Zusammenhangs sind die Bravais-Pearson-Korrelation 
und eine Regressionsgerade bei linearer Einfach
regression mit angegeben. | 10

Der Korrelationskoeffizient von 0,86 weist auf einen 
deutlichen statistischen Zusammenhang zwischen Pro-
duktion und Fahrleistung hin. Einerseits müssen Roh-
stoffe und Zwischenprodukte zu den Produktionsstät-
ten transportiert und andererseits müssen industrielle 

10	 Auf die Möglichkeiten komplexerer Modellierungen des Zusammen-
hangs zwischen Fahrleistung und Produktion wird in Abschnitt 3.4 
eingegangen. 

Statistisches Bundesamt | WISTA | 6 | 201816



Digitale Prozessdaten aus der Lkw-Mauterhebung – neuer Baustein der amtlichen 
Konjunkturstatistiken

Erzeugnisse an Abnehmer geliefert werden. Die Fracht-
dienstleistungen können somit vor, während oder nach 
der Produktion auftreten. In vielen Bereichen der Indus
trie sind Zulieferung, Produktion und Abtransport jedoch 
durch Just-in-time-Lieferketten zeitlich sehr eng verwo-
ben. Die Betrachtung von zeitlichen Verschiebungen der 
Zeitreihen hat gezeigt, dass der Zusammenhang zwi-
schen Produktions- und Fahrleistungsindex der jeweils 
selben Periode am stärksten ausfällt – beim Vergleich 
des Produktionsindex mit der Fahrleistung in Vormona-
ten oder Nachfolgemonaten ist der statistische Zusam-
menhang deutlich schwächer. 

Der Produktionsindex wird als gewichteter Mittelwert 
der Indizes für einzelne Wirtschaftszweige berechnet. | 11 
Die Gewichtung spiegelt den Anteil an der gesamten 
Wertschöpfung wider, der im Basisjahr 2015 in den 
einzelnen Wirtschaftszweigen jeweils erreicht wurde. In 
 Grafik 5 auf Seite 18 ist der Produktionsindex für ver-
schiedene Teilbereiche dargestellt. Hinter der Bezeich-
nung des Teilbereichs ist jeweils das Gewicht in Klam-
mern angegeben, mit dem dieser in den Gesamtindex 

11	 Zur Berechnung des Produktionsindex siehe Linz und andere, 2018a.

für das Verarbeitende Gewerbe eingeht. Dabei ist eine 
Einteilung nach sogenannten industriellen Hauptgrup-
pen dargestellt, das sind Teilzusammenfassungen von 
Wirtschaftszweigen. | 12 Für die Fahrleistung wurde in 
den Diagrammen in Grafik 6 immer derselbe Lkw-Maut-
Fahrleistungsindex dargestellt, hier ist keine Differenzie-
rung nach Güterarten oder Wirtschaftszweigen möglich. 

Eine solche Hauptgruppe sind die Vorleistungsgüter, 
zum Beispiel die Produktion von chemischen Grundstof-
fen oder Metallerzeugnissen. Hier ist der Zusammen-
hang zwischen Produktion und Fahrleistung besonders 
deutlich zu sehen, der Korrelationskoeffizient liegt für 
die nicht saisonbereinigten Vormonatsraten bei 0,97. 

Eine weitere Hauptgruppe sind die Investitionsgüter, 
beispielsweise die Herstellung von Maschinen oder Fahr-
zeugen. Die Investitionsgüter nehmen im Produktions
index für das Verarbeitende Gewerbe ein hohes Gewicht 
ein, ihr Wertschöpfungsanteil liegt bei fast 50 %. Der 
Korrelationskoeffizient beträgt hier nur 0,63. Die Herstel-
lung dieser Güter kann viel Zeit in Anspruch nehmen und 
zum Teil werden fertige Produkte, beispielsweise Schiffe, 
Flugzeuge oder Züge, nicht über die Straße abtranspor-
tiert. Auf der Outputseite ist bei der Herstellung von 
Investitionsgütern ein weniger enger Zusammenhang 
zwischen Produktion und Fahrleistung zu vermuten, 
umfangreiche Transportdienstleistungen dürften jedoch 
für die Beschaffung von Rohstoffen und Zwischenpro-
dukten als Input für die Produktion benötigt werden. 

Bei den industriellen Hauptgruppen werden weiterhin 
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter unterschieden. Ver-
brauchsgüter sind zum Beispiel Pharmaprodukte, Nah-
rungsmittel oder auch Bekleidung, hier ist mit einem 
Korrelationskoeffizienten von 0,91 wieder ein sehr 
enger Zusammenhang zu sehen. Bei den Gebrauchsgü-
tern, das sind beispielsweise Möbel oder Haushaltsge-
räte, könnte der Zusammenhang zwischen Fahrleistung 
und Produktion zum Teil durch die Produktion auf Lager 
außer Kraft gesetzt sein. Diese wird im Produktionsindex 
mitgezählt – der Korrelationskoeffizient liegt mit 0,80 
bei den Gebrauchsgütern aber noch relativ hoch. 

12	 Zu den Hauptgruppen siehe Verordnung (EG) Nr. 586/2001 der Kom-
mission vom 26. März 2001 zur Durchführung der Verordnung (EG) 
Nr. 1165/98 des Rates über Konjunkturstatistiken: Definition der 
industriellen Hauptgruppen (MIGS).

Grafik 4
Vormonatsraten der nicht saisonbereinigten Indizes in %,
Korrelationskoeffizient (r), Regressionsgerade

-30

-20

-10

0

10

20

30

0

Produktionsindex
Verarbeitendes Gewerbe

-30 -20 -10 10 20 300
Lkw-Maut-Fahrleistungsindex

r = 0,86

Februar 2005 bis August 2018.

Quellen: Statistisches Bundesamt, Bundesamt für Güterverkehr 2018 - 01 - 0730

Statistisches Bundesamt | WISTA | 6 | 2018 17



Michael Cox, Martin Berghausen, Dr. Stefan Linz, Dr. Claudia Fries, Julia Völker

Zusammenfassend ist bezüglich der Vormonatsraten der 
nicht saisonbereinigten Angaben ein hoher statistischer 
Zusammenhang zwischen der Produktion im Verarbei-
tenden Gewerbe und der Fahrleistung zu erkennen, der 
in den verschiedenen Wirtschaftsbereichen unterschied-
lich stark ausfällt. Ähnliche Ergebnisse zeigen sich, wenn 

man die Vormonatsraten des Umsatz- oder Auftragsein-
gangsindex aus dem Bereich des Verarbeitenden Gewer-
bes der Fahrleistungsentwicklung gegenüberstellt; der 
Zusammenhang fällt jedoch etwas schwächer aus als 
beim Produktionsindex. Auch für Wirtschaftsbereiche 
des Binnenhandels (zum Beispiel Großhandel, Handel 

Grafik 5
Vormonatsraten der nicht saisonbereinigten Indizes in %, Korrelationskoeffizient (r), Regressionsgerade
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mit Kraftfahrzeugen) konnte ein deutlicher statistischer 
Zusammenhang zwischen Fahrleistung und wirtschaft-
licher Aktivität beobachtet werden, wobei letztere am 
Umsatz gemessen wurde. Weiterhin lässt sich ein deut-
licher statistischer Zusammenhang der vierteljährlichen 
Fahrleistung mit den vierteljährlichen Veränderungsra-
ten des Bruttoinlandsprodukts aus den Volkswirtschaft-
lichen Gesamtrechnungen messen. Schließlich sind 
erwartungsgemäß auch die vierteljährlichen Umsätze 
im Dienstleistungsbereich „Güterbeförderung im Stra-
ßenverkehr, Umzugstransporte“ mit der Fahrleistung 
korreliert.

2.3	 Statistischer Zusammenhang  
bei den Veränderungsraten der  
saisonbereinigten Indizes

Wie oben erwähnt, ist die Entwicklung der Konjunktursta-
tistiken häufig stark durch saisonale Effekte beeinflusst, 
die kurzfristigen Statistiken werden daher in der Regel 
einer Saisonbereinigung unterzogen. | 13 Dabei geht man 

13	 Der Begriff Saisonbereinigung wird in diesem Aufsatz als Sammel
begriff für die Bereinigung von saisonalen Schwankungen und 
Kalendereffekten verwendet. Zur Saisonbereinigung im Statistischen 
Bundesamt siehe Linz und andere, 2018b.

von der Annahme aus, dass sich eine Zeitreihe in mehrere 
Komponenten zerlegen lässt: Die Saisonkomponente 
umfasst Bewegungen, die jährlich mit ähnlicher Intensi-
tät wiederkehren. Die Kalenderkomponente enthält den 
durchschnittlichen Einfluss der Kalenderkonstellationen, 
die sich zum Beispiel durch die Verschiebung der Anzahl 
der Arbeitstage zwischen gleichnamigen Monaten erge-
ben. Die Trend-Zyklus-Komponente zeichnet konjunktu-
relle Schwankungen und langfristige Entwicklungsten-
denzen nach. Die irreguläre Komponente umfasst sowohl 
zufällige als auch ökonomisch erklärbare Einflüsse, die 
eher kurzzeitig wirken und die nicht zu den übrigen Kom-
ponenten gehören – etwa die Auswirkungen von Streiks 
auf die Produktion einer Branche. Im Rahmen der Sai-
sonbereinigung werden die Saison- und die Kalender-
komponente aus den Ergebnissen herausgerechnet, da 
die erwartbaren Schwankungen dieser Komponenten die 
eigentlich interessierenden Bewegungen in einer Zeit-
reihe verdecken können. 

Das Saisonbereinigungsverfahren X13 in JDemetra+, 
welches im Statistischen Bundesamt für die Berechnung 
der saisonbereinigten Angaben des Produktionsindex 
eingesetzt wird, wurde auch auf den Lkw-Maut-Fahrleis-
tungsindex angewandt. Exemplarisch ist in  Grafik 6 
die Saisonkomponente des Produktionsindex für Vor-

Quellen: Statistisches Bundesamt, Bundesamt für Güterverkehr

Grafik 6
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leistungsgüter zusammen mit der Saisonkomponente 
des Lkw-Maut-Fahrleistungsindex dargestellt. | 14 Die Sai-
sonkomponenten sind ausschnittsweise für die Monate 
Januar 2011 bis Dezember 2017 abgebildet. Der Verlauf 
beider Saisonkomponenten zeigt eine sehr große Über-
einstimmung. Der Dezemberrückgang und die anschlie-
ßende Frühjahrsbelebung fallen beim Produktions-
index für Vorleistungsgüter etwas stärker aus als bei den 
Fahrleistungen. Im Juni liegt die Fahrleistung regelmä-
ßig leicht unter und im Herbst über der Produktion von 
Vorleistungsgütern. Ansonsten verlaufen beide Saison- 
muster nahezu identisch. Für die Grafiken 7 und 8 wur-
den bei der Saisonbereinigung des Lkw-Maut-Fahr-
leistungsindex die Spezifikationsparameter des Pro-
duktionsindex für Vorleistungsgüter übernommen. | 15 
Das Ergebnis einer sehr großen Übereinstimmung der 
Saisonmuster tritt auch dann auf, wenn die Spezifika-
tionsparameter der Saisonbereinigungssteuerung bei 
Produktionsindex und Fahrleistungsindex unabhängig 
voneinander festgelegt werden. 

In  Grafik 7 sind die Vormonatsraten der vier Zeitrei-
henkomponenten jeweils in Streudiagrammen darge-
stellt. Für die Vormonatsraten der Saisonkomponente 
liegt der Korrelationskoeffizient bei 0,98. Bei der Kalen-
derkomponente ist der statistische Zusammenhang 
noch größer, Unterschiede in den Arbeitstagen der ein-
zelnen Monate wirken sich bei Produktion und Fahrleis-
tung sehr ähnlich aus. | 16 

Im Rahmen der Bereinigung werden die Kalender- und 
Saisonkomponenten aus der Zeitreihe herausgerechnet, 
sodass sowohl die Trend-Zyklus-Komponente als auch 

14	 Die Saisonbereinigung des Produktionsindex für das Produzierende 
Gewerbe wird beim Verfahren X13 in JDemetra+ auf der Gliederungs-
ebene der industriellen Hauptgruppen durchgeführt. Als Beispiel wird 
hier die Hauptgruppe der Vorleistungsgüter dargestellt, weil für diese 
Hauptgruppe der stärkste statistische Zusammenhang mit der Fahr-
leistung zu beobachten ist. 

15	 Das Verfahren X13 in JDemetra+ bietet verschiedene Möglichkeiten, 
um bei der Bestimmung der Zeitreihenkomponenten die spezifischen 
Gegebenheiten einer Zeitreihe zu berücksichtigen. Um diese zu nut-
zen, müssen verschiedene Spezifikationsparameter bezüglich des zu 
verwendenden RegARIMA-Modells, der Trend- und Saisonfilter und 
weiterer Optionen festgelegt werden.

16	 Da für den Lkw-Maut-Fahrleistungsindex und den betreffenden Pro-
duktionsindex die gleiche Steuerung zur Saisonbereinigung gewählt 
wurde, werden im RegARIMA Modell dieselben Kalenderregressoren 
als erklärende Variable angewendet. Die Koeffizienten der Regres-
soren werden jedoch für jede Zeitreihe eigens geschätzt, sodass die 
Zahl der Arbeitstage eines Monats einen anderen Einfluss auf die 
Fahrleistungen als auf die Güterproduktion haben kann. Für eine 
Beschreibung der Kalenderbereinigung im Produktionsindex für Vor-
leistungsgüter siehe Linz und andere, 2018b.

die irreguläre Komponente im kalender- und saison
bereinigten Ergebnis enthalten sind. Im unteren Teil von 
Grafik 7 sind für diese beiden Komponenten die Vormo-
natsraten des Produktionsindex für Vorleistungen und 
des Lkw-Maut-Fahrleistungsindex gegenübergestellt. 
Betrachtet man den Trend, so fällt die Übereinstimmung 
der Entwicklungen von Fahrleistung und Produktion 
geringer aus als bei der Saisonkomponente, die Korre-
lation ist mit 0,85 aber auch hier relativ hoch. Dabei fällt 
die durch Trendbewegungen verursachte Varianz im Ver-
gleich zu den saisonalen Variationen eher schwach aus, 
insbesondere nachdem die starken Bewegungen der 
Wirtschafts- und Finanzkrise sowie der Eurokrise durch-
laufen waren. Die Stärke des statistischen Zusammen-
hangs der Trendentwicklungen von Fahrleistung und 
Vorleistungsgüterproduktion ändert sich nicht wesent-
lich, wenn nur der Zeitraum ab dem Jahr 2012 betrach-
tet wird. Auf die zyklischen Eigenschaften der Zeitreihen 
für Fahrleistung und Produktion wird im nachfolgenden 
Abschnitt näher eingegangen. 

Das Streudiagramm der Vormonatsraten für die irregu-
läre Komponente zeigt, dass die irregulären Bewegun-
gen des Lkw-Maut-Fahrleistungsindex sich deutlich von 
denen des Produktionsindex für Vorleistungsgüter un
terscheiden können. Die irregulären Ausschläge sind 
relativ schwach korreliert. Irreguläre Bewegungen kön-
nen bei der Produktion zum Beispiel durch technische 
Störungen der Produktionsabläufe in den Betrieben 
oder durch außergewöhnliche Ferienkonstellationen 
entstehen. Bei der Lkw-Fahrleistung können zum Bei-
spiel Einschränkungen des Straßenverkehrs auf grö-
ßeren Streckenabschnitten durch Großbaustellen oder 
Schnee und Eisglätte zu irregulären Bewegungen führen. 
Über die Relevanz, Häufigkeit und Auswirkungen solcher 
Ereignisse sind in der amtlichen Statistik nur wenige 
Informationen verfügbar, diese Informationen können 
aus Rücksicht auf die Befragtenbelastung nicht erhoben 
werden. | 17 Einige der Einflussgrößen, wie zum Beispiel 

17	 Das ifo Institut für Wirtschaftsforschung erhebt im Rahmen von Mana-
gerbefragungen auch grobe Einschätzungen der Relevanz bestimmter 
Produktionsbehinderungen. Zum Beispiel werden Managerinnen und 
Manager gefragt, ob im aktuellen Monat die Produktionstätigkeit des 
eigenen Unternehmens durch Mangel an Rohstoffen beziehungs-
weise Vormaterialien oder durch zu geringe technische Kapazität 
behindert wurde. Diese Fragen werden jedoch nur vierteljährlich in 
den Fragebogen aufgenommen. Der Vergleich mit den zu Vierteljah-
resergebnissen aggregierten irregulären Komponenten von Produk-
tionsindex für Vorleistungsgüter und Lkw-Fahrleistungsindex zeigt 
wenig Übereinstimmung. 
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längere Streiks, könnten sowohl auf die Produktion als 
auch auf die Fahrleistung Einfluss nehmen. Vermutlich 
sind in vielen Fällen jedoch unterschiedliche Ursachen 
irregulärer Schwankungen bei Produktion und Fahrleis-
tung relevant oder gemeinsame Auslöser der Schwan-
kungen schlagen sich in Produktion und Fahrleistung 
unterschiedlich nieder. 

Wie oben erwähnt, ist im saisonbereinigten Ergebnis 
neben der Trend-Zyklus-Komponente auch die irreguläre 
Komponente enthalten. Zwar eignet sich die Trend-Zy

klus-Komponente in einer rückblickenden Analyse sehr 
gut für die Identifikation von konjunkturellen Wende-
punkten. In der Praxis wird sie für die Analyse der aktu-
ellen Wirtschaftsentwicklung jedoch kaum verwendet. 
Der Trend bildet aufgrund seiner Berechnungsweise 
Veränderungen erst mit zeitlicher Verzögerung ab und 
Abweichungen vom bisherigen Trend gehen (bei gleich-
bleibendem Kalender- und Saisonmuster) zunächst in 
die irreguläre Komponente ein. Erst wenn weitere Daten-
punkte die neue Tendenz bestätigen, wird diese auch 
vom Trend nachvollzogen. Für die Analyse der allerjüngs-

Grafik 7
Vormonatsraten für die Zeitreihenkomponenten der Indizes in %, Korrelationskoeffizient (r), Regressionsgerade
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ten wirtschaftlichen Entwicklung hat sich daher in der 
Praxis die Verwendung von saisonbereinigten Ergebnis-
sen durchgesetzt (siehe hierzu zum Beispiel Deutsche 
Bundesbank, 1999, hier: Seite 41 ff.).

Die oben dargestellte große Übereinstimmung des 
Saisonverlaufs von Fahrleistung und Güterproduktion 
bedeutet im Umkehrschluss: Durch die Anwendung 
der Saisonbereinigung wird ein beträchtlicher Teil der 
Kovarianz, die zwischen den beiden Größen besteht, 
aus den Daten ausgeschlossen. In  Grafik 8 sind die 
Vormonatsraten der kalender- und saisonbereinigten 
Indizes im Streudiagramm dargestellt. Hier wurde auf 
der Y-Achse wieder die Entwicklung des Produktions-
index für das Verarbeitende Gewerbe insgesamt dar-
gestellt und auf der X-Achse wurden die entsprechen-
den Veränderungen des Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 
abgezeichnet. Der Korrelationskoeffizient liegt bei 0,54 
und ist damit deutlich niedriger als bei den nicht sai-
sonbereinigten Zeitreihen. Dabei fällt er beim Produk-
tionsindex für das Verarbeitende Gewerbe noch relativ 
hoch aus, in den anderen Hauptgruppen oder Zusam-
menfassungen ist eine etwas niedrigere Korrelation zu 
beobachten. 

2.4	 Gemeinsamer Verlauf 
im Konjunkturzyklus

Zyklische Konjunkturbewegungen können zum Beispiel 
als Abweichungen eines mittelfristigen Trends vom 
langfristigen Wachstumspfad einer Zeitreihe dargestellt 
werden. Für die Berechnung von mittelfristigen Trends 
wird im Statistischen Bundesamt das Verfahren BV4.1 
eingesetzt (Speth, 2004). Es eignet sich besonders 
zur Abbildung von konjunkturellen Bewegungen, die 
drei und mehr Jahre umfassen, und erzielt gleichzeitig 
eine starke Glättung von unterjährigen Schwankungen. 
Betrachtet man die Abweichung eines BV4.1-Trends von 
seinem langfristigen Wachstumspfad, so können die 
zyklischen Konjunkturbewegungen isoliert dargestellt 
werden. Die zyklischen Entwicklungen des Produktions-
index für das Verarbeitende Gewerbe und des Lkw-Maut-
Fahrleistungsindex zeigt  Grafik 9. | 18

Betrachtet man im Rückblick die gesamte Zeitreihe, so 
zeigen sich zum Teil genaue Übereinstimmungen bei 
den konjunkturellen Wendepunkten, an anderen Stellen 
jedoch abweichende Entwicklungen. Die Einleitung der 
Abwärtsbewegung zur Zeit der Wirtschafts- und Finanz-
krise fällt für beide Zeitreihen gleichzeitig auf den Fe-
bruar 2008 und deren Talsohle zeitgleich auf Juli 2009. 
Der Rückgang zur Zeit der Eurokrise wird beim Lkw-Maut-
Fahrleistungsindex zwei Monate früher angezeigt als im 
Produktionsindex für das Verarbeitende Gewerbe – wäh-
rend die Talsohle in beiden Zeitreihen wieder genau 
gleichzeitig sichtbar wird und auch die Gipfelpunkte 
der anschließenden Erholung zeitlich zusammenfallen. 
In den Jahren 2015 und 2016 scheint sich der Verlauf 
des Fahrleistungsindex von der Produktionsentwick-
lung entkoppelt zu haben, diese Zeit ist allerdings beim 
Produktionsindex durch wenig ausgeprägte konjunk-
turelle Bewegungen gekennzeichnet. Zur Jahreswende 
2017/2018 ist wieder ein gemeinsamer Wendepunkt zu 
beobachten, der im Fahrleistungsindex nur einen Monat 
früher angezeigt wird. 

18	 Die langfristige Wachstumskomponente wurde durch Anwendung 
eines Hodrick-Prescott-Filters (HP-Trend) mit dem Glättungsparameter 
λ = 1 Millionen berechnet. Siehe zum HP-Trend Hodrick/Prescott, 
1997.

Grafik 8
Vormonatsraten der saisonbereinigten Indizes in %,
Korrelationskoeffizient (r), Regressionsgerade
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Bei der Interpretation des gemeinsamen Konjunktur-
verlaufs ist zu beachten, dass es sich bei Fahrleistung 
und Produktion um sehr unterschiedliche Größen han-
delt. Die Lkw-Fahrleistung ist eine Angabe zur gesamten 
zurückgelegten Strecke, sie enthält keine Informationen 
über den Wert und hängt nur indirekt mit der Menge der 
transportierten Güter zusammen. Der Produktionsindex 
bezieht sich hingegen auch auf monetäre Größen und 
zielt auf die Entwicklung des Gesamtwertes der in den 
Betrieben produzierten Güter zu konstanten Preisen 
ab. | 19 Der dennoch deutlich zu erkennende statistische 
Zusammenhang zwischen Fahrleistung und Produktion 
kann unter anderem durch strukturelle Veränderungen 
der Nachfrage der Industriebetriebe nach Frachtdienst-
leistungen beeinflusst sein. Zum Beispiel wird fest-
gestellt, dass zunehmend Transporte hochwertigerer 

19	 Da für die Gewichtung des Produktionsindex die Summe der Brutto
wertschöpfung in den Wirtschaftszweigen herangezogen wird, kann 
er auch als Rechensystem zur monatlichen Fortschreibung der Brutto-
wertschöpfung in konstanten Preisen betrachtet werden (Siehe 
Strohm, 1985,  hier: Seite 23).

Güter stattfinden, die mit längeren Transportdistanzen 
einhergehen und die mehr auf der Straße transportiert 
werden. Die Transporte von Massengütern hingegen 
gehen eher zurück (SSP Consult, 2018, hier: Seite 31 
beziehungsweise Seite 38). Höherwertige Güter finden 
sich unter anderem in der industriellen Hauptgruppe 
der Gebrauchsgüter. Den zyklischen Verlauf des Produk-
tionsindex für den Bereich der Gebrauchsgüter neben 
der Entwicklung des Lkw-Maut-Fahrleistungsindex zeigt 
 Grafik 10 auf Seite 24.

Hier ist in den Jahren 2015 und 2016 tendenziell eine 
gemeinsame Aufwärtsbewegung zu beobachten, die 
Produktion von Gebrauchsgütern wie auch die Straßen-
güterverkehrsleistung haben in dieser Zeit zugenom-
men. Der Anstieg dieses Bereichs der Industrieproduk-
tion schlägt sich im Produktionsindex für das gesamte 
Verarbeitende Gewerbe kaum nieder, weil diese Haupt-
gruppe mit einem Gewicht von nur rund 3 % in den 
Gesamtindex eingeht. Weitere mögliche Einflussfak-
toren, die das Wachstum der Fahrleistungen gerade in 

Quellen: Statistisches Bundesamt, Bundesamt für Güterverkehr

Grafik 9
Konjunkturverlauf als Abweichung des mittelfristigen vom langfristigen Trend: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex und
Produktionsindex für das Verarbeitende Gewerbe
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dieser Zeitspanne beeinflusst haben könnten, sind der 
zunehmende Absatz deutscher Industriebetriebe in die 
Länder der Eurozone und niedrige Kraftstoffpreise. | 20 

Auf der Seite der Fahrleistung kann die gesamte von 
der Industrie benötigte Frachtdienstleistung auch durch 
unterschiedliche Kombinationen von Transportmitteln 
erbracht werden – der Anteil des Straßengüterverkehrs 
am gesamten binnenländischen Güterverkehrsaufkom-
men kann sich verändern. Verkehrsstatistiken zeigen 
allerdings, dass der Modal Split, also die Verteilung des 
Transportaufkommens auf verschiedene Verkehrsmit-
tel, in der langfristigen Betrachtung auf der Basis von 
Jahresdurchschnittswerten relativ stabil ist. Dies liegt 
unter anderem darin begründet, dass einzelne Indus
triezweige eine Affinität für bestimmte Verkehrsträger 
aufweisen.

20	 Zum Beispiel zeigt der industrielle Umsatzindex, dass der Absatz von 
deutschen Industriebetrieben in die Länder der Eurozone ab etwa 
dem Jahr 2014 deutlich angestiegen ist. Das spiegelt sich aber nicht 
im Produktionsindex wider: Bei der Berechnung des Produktionsin-
dex wird die Destination der produzierten Güter nicht berücksichtigt.

Der Zusammenhang zwischen Fahrleistung und Produk-
tion kann weiterhin durch Verlagerungen innerhalb des 
Straßengüterverkehrs beeinträchtigt sein, etwa durch 
Ausweichreaktionen bei den Ausweitungen der Maut-
pflicht auf die Bundesstraßen. Untersuchungen zeigen, 
dass Ausweichverkehr nur punktuell auf bestimmten 
Straßenabschnitten stattgefunden hat. Offensichtlich 
bringt das Ausweichen in den meisten Fällen wenig 
oder keine Kostenvorteile für die Transportunterneh-
men, Mautausweichfahrten können zu Zeitverlusten für 
die Unternehmen führen (Deutscher Bundestag, 2016). 
Auch ist kein besonders ausgeprägter Trend zur Nutzung 
von Lkw unter der Tonnagegrenze von 7,5 Tonnen zGG 
zu beobachten. Strukturelle Veränderungen des anhand 
des Lkw-Maut-Fahrleistungsindex gemessenen Straßen
güterverkehrs können weiter auftreten, wenn etwa der 
Anteil der Fahrleistung von Lkw mit mindestens vier 
Achsen, die kein Frachtgut geladen haben (Leerfahrten), 
auf Bundesautobahnen ansteigt. Diese können in den 
Mautdaten nicht von den Gütertransportfahrten unter-
schieden werden. Weiterhin besteht keine Möglichkeit, 

Grafik 10
Konjunkturverlauf als Abweichung des mittelfristigen vom langfristigen Trend: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex und
Produktionsindex für Gebrauchsgüter
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Transitfahrten in den Lkw-Mautdaten zu identifizieren, 
bei denen Lkw das deutsche Straßennetz nutzen, aber 
keine Güter in Deutschland be- oder entladen. Auch hier 
kann sich der Anteil von Transitfahrten im Zeitablauf ver-
ändern. Auf die Wirkung solcher Faktoren kann im Rah-
men dieses Aufsatzes nicht näher eingegangen werden. 

Insgesamt muss bei der Nutzung der Mautdaten für Zwe-
cke der Konjunkturbeobachtung immer berücksichtigt 
werden, dass die Lkw-Fahrleistung nur eine grobe Orien-
tierung zur Einschätzung der Entwicklung der wirtschaft-
lichen Aktivität in Deutschland bieten kann. Vor diesem 
Hintergrund sollte den zuletzt genannten Einflussfak
toren nicht zu große Bedeutung beigemessen werden.

2.5	 Fazit zum Zusammenhang zwischen 
Fahrleistung und Industrieproduktion

Bei den nicht saisonbereinigten Werten ist ein deut
licher statistischer Zusammenhang zwischen Produk-
tions- und Lkw-Maut-Fahrleistungsindex zu beobachten. 
Dieser dürfte zu einem beträchtlichen Anteil auf gemein-
samen saisonalen Bewegungen beruhen. Möglicher-
weise übertragen sich die regelmäßigen unterjährigen 
Schwankungen der Produktion über die Nachfrage der 
Produktionsbetriebe nach Frachtdienstleistungen auf 
die Lkw-Fahrleistung, zum Teil könnten Faktoren wie 
jahresübliche Witterungsschwankungen auf Produktion 
und Frachtverkehr in ähnlicher Weise wirken. 

Die starken Übereinstimmungen sowohl des Saison-
verlaufs als auch des Kalendereffekts implizieren, dass 
durch die Anwendung des Saisonbereinigungsverfah-
rens ein Teil der Kovarianz aus den Daten ausgeschlos-
sen wird. Die irregulären Bewegungen als Bestandteil 
der saisonbereinigten Zeitreihen zeigen kaum Überein-
stimmung bei Produktions- und Fahrleistungsentwick-
lung. Außergewöhnliche Einflüsse kurzfristiger Natur 
scheinen bei den Gütertransporten im Straßenverkehr 
und der Produktion von Vorleistungsgütern wenige 
gemeinsame Ursachen zu haben oder sie wirken sehr 
unterschiedlich auf die beiden Größen. Auch bei den 
saisonbereinigten Ergebnissen, die für die Analyse der 
allerjüngsten wirtschaftlichen Entwicklung eine wichtige 
Rolle spielen, ist eine Korrelation zwischen Fahrleistung 
und Industrieproduktion zu beobachten. Diese ist aber 
deutlich niedriger als bei den unbereinigten Angaben.

Wie oben erwähnt, eignet sich die Trend-Zyklus-Kompo-
nente sehr gut für die rückblickende Identifikation von 
konjunkturellen Wendepunkten, auch wenn sie für die 
aktuelle Wirtschaftsentwicklung kaum verwendet wird. 
Der zyklische Konjunkturverlauf, gemessen anhand der 
Abweichung mittelfristiger Entwicklungen vom langfris-
tigen Trend, fördert einige gemeinsame Entwicklungen 
gerade bei den konjunkturell interessanten Wende-
punkten zutage. Die Gipfelpunkte und Talsohlen zu den 
Zeiten der Wirtschafts- und Finanzmarktkrise sowie der 
Eurokrise werden oft exakt im gleichen Monat ange-
zeigt, zum Teil liegen die konjunkturellen Wendepunkte 
nur wenige Monate auseinander. In den Jahren 2015 
und 2016 haben die beiden Indizes einen unterschied-
lichen Trendverlauf eingeschlagen. In dieser Phase 
könnten strukturelle Veränderungen der industriellen 
Aktivität relevant sein, die sich zwar in der Lkw-Maut-
Fahrleistung, nicht jedoch im Produktionsindex für das 
Verarbeitende Gewerbe niederschlagen. Solche Struk-
turveränderungen können Gegenstand künftiger Unter-
suchungen sein. 

Insgesamt besteht ein deutlicher statistischer Zusam-
menhang zwischen dem Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 
und verschiedenen kurzfristigen Statistiken, insbeson-
dere dem Produktionsindex. Da der Lkw-Maut-Fahrleis-
tungsindex etwa einen Monat früher verfügbar ist als der 
Produktionsindex, könnte er einen nützlichen Beitrag 
zur statistischen Beschreibung der konjunkturellen Ent-
wicklung in Deutschland leisten. 

3

Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 
als neuer Baustein der amtlichen 
Konjunkturstatistiken

3.1	 Bereitstellung des Lkw-Maut- 
Fahrleistungsindex im Bereich  
„Konjunkturindikatoren“

Aufgrund der skizzierten Eigenschaften und wegen sei-
ner frühen Verfügbarkeit soll der Lkw-Maut-Fahrleis-
tungsindex als zusätzlicher Konjunkturindikator genutzt 
werden. Um den Index dort anzubieten, wo Datennutze-
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rinnen und -nutzer Konjunkturinformationen regelmä-
ßig abrufen, wurde der Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 
im Rahmen einer Kooperation zwischen Bundesamt 
für Güterverkehr und Statistischem Bundesamt in das 
Datenangebot des Statistischen Bundesamtes aufge-
nommen. Die bestehenden amtlichen Konjunktursta-
tistiken, zum Beispiel der Produktionsindex für das 
Produzierende Gewerbe, liefern zwar ein wesentlich 
genaueres und nach Wirtschaftszweigen gegliedertes 
Bild der konjunkturellen Entwicklung – sie sind Ergeb-
nisse von Befragungen zu Produktionstätigkeiten oder 
Umsätzen von Produktionsbetrieben, Handels- oder 
Dienstleistungsunternehmen. Diese Informationen sind 
jedoch frühestens etwa 35 Tage nach Ende eines 
Berichtsmonats verfügbar. Der Lkw-Maut-Fahrleistungs-
index liefert eine grobe Annäherung an Produktions- 
oder Handelstätigkeiten und ermöglicht dabei keinerlei 
Untergliederung nach Wirtschaftszweigen. Dafür liegen 
seine Ergebnisse nach etwa zehn Tagen vor und sind 
damit wesentlich früher verfügbar als die etablierten 
amtlichen Statistiken zur wirtschaftlichen Aktivität.

Im Statistischen Bundesamt wurde der Lkw-Maut-Fahr-
leistungsindex im ersten Projektschritt auf der Home-

page des Statistischen Bundesamtes im Bereich „Kon-
junkturindikatoren“ bereitgestellt. Es handelt sich um 
einen Teilbereich des Internetangebots des Statistischen 
Bundesamtes, der einen Überblick über konjunkturell 
relevante Zeitreihen aus der amtlichen Statistik bietet. 
Die Daten werden in Grafiken und Tabellen angezeigt. | 21 
Der Lkw-Maut-Fahrleistungsindex wird als Zeitreihe dar-
gestellt, die im Berichtsmonat Januar 2005 beginnt. 
Nach Etablierung der laufenden Datenlieferungspro- 
zesse im Bundesamt für Güterverkehr und der Daten-
verarbeitungsprozesse im Statistischen Bundesamt soll 
der Lkw-Maut-Fahrleistungsindex ab Anfang 2019 regel
mäßig –  etwa zehn Tage nach Ablauf eines Berichts
monats zu vorab festgelegten Terminen – um die Ergeb-
nisse für den neuen Monat ergänzt und gegebenenfalls 
aktualisiert werden.  Grafik 11

Wegen der im ersten Kapitel beschriebenen Nachsen-
dungen aus den On-Board-Units der Lkw an das Maut-
system sind im Folgemonat der Erstveröffentlichung 
Revisionen des Lkw-Maut-Fahrleistungsindex möglich; 

21	 Mit bestimmten Webbrowsern (zum Beispiel dem Windows Internet 
Explorer) können die Daten aus den Tabellen exportiert und zum Bei-
spiel in MS Excel abgespeichert werden. 

Grafik 11
Screenshot aus dem Bereich „Konjunkturindikatoren“ unter www.destatis.de  
> Zahlen & Fakten 

2018 - 01 - 0737
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diese sollten jedoch in der Regel nur geringfügig positiv 
ausfallen. In den späteren Monaten sind die Nachsen-
dungen im automatischen Verfahren erfahrungsgemäß 
so gering, dass keine weiteren Berichtigungen des Index 
notwendig sein werden. Der Lkw-Maut-Fahrleistungs
index wird sowohl als nicht saisonbereinigte Zeitreihe 
als auch in saisonbereinigter Form und als BV4.1-Trend 
dargestellt. In den saisonbereinigten Ergebnissen und 
den Trendwerten können zusätzliche Revisionen frü-
herer Ergebnisse aufgrund von Aktualisierungen der 
Saison- und Trendschätzungen auftreten. Das Basis-
jahr des Lkw-Maut-Fahrleistungsindex wird sich an den 
Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes im 
Bereich der industriellen Konjunkturindizes orientieren, 
daher zunächst auf das Jahr 2015 festgelegt und alle 
fünf Jahre aktualisiert.

Differenzierungen der mautpflichtigen Fahrleistung, zum 
Beispiel nach Zulassungsstaat oder Schadstoffklassen, 
sind über das bestehende Veröffentlichungsprogramm 
des Bundesamtes für Güterverkehr (siehe Abschnitt 1.1) 
verfügbar. Allerdings werden sie dort mit längerer zeit
lichen Verzögerung (Timelag) und ohne Bereinigung 
von strukturellen Veränderungen der Mauterhebung 
mittels Indexberechnung bereitgestellt. Daher werden 
im ersten Schritt des Kooperationsprojekts im Veröffent
lichungsprogramm des Statistischen Bundesamtes 
keine Untergliederungen des Lkw-Maut-Fahrleistungs-
index angeboten. Ebenso werden keine Varianten des 
Lkw-Maut-Fahrleistungsindex bereitgestellt, wie etwa 

ein Index für die Anzahl der mautpflichtigen Fahrten. 
Durch die Reduktion des Veröffentlichungsprogramms 
zu den Mautdaten im Statistischen Bundesamt soll das 
Timelag bei der Bereitstellung der betreffenden Kon-
junkturinformationen möglichst kurz gehalten werden. 

3.2	 Bereitstellung des Lkw-Maut-Fahr
leistungsindex im Konjunkturmonitor 
des Statistischen Bundesamtes

Der Lkw-Maut-Fahrleistungsindex wurde darüber hinaus 
in den sogenannten Konjunkturmonitor des Statistischen 
Bundesamtes aufgenommen. Der Konjunkturmonitor 
ist eine interaktive Web-Anwendung des Statistischen 
Bundesamtes, die die konjunkturelle Entwicklung in 
Deutschland veranschaulicht. Hierfür wird jeweils die 
mittelfristige konjunkturelle Bewegung eines Indikators 
mit der Höhe des langfristigen Trends für denselben 
Indikator verglichen. Übersteigt zum Beispiel ein Indi-
kator zunehmend seinen langfristigen Trend, so zeich-
net sich eine Boomphase ab. Die Ermittlung der zykli-
schen Trendentwicklung entspricht der im Abschnitt 2.4 
beschriebenen Methode, die auf die Abweichung der 
mittelfristigen von der langfristigen Entwicklung abstellt. 

Der Konjunkturmonitor enthält eine Quadrantenansicht 
und eine Diagrammansicht. In der Quadrantenansicht 
wird die Bewegung der verschiedenen Indikatoren in 
einem Vierfeldersystem der konjunkturellen Grundpha-

Grafik 12
Konjunkturmonitor des Statistischen Bundesamtes

Quadrantenansicht Diagrammansicht

www.destatis.de > Konjunkturmonitor
Quellen: Statistisches Bundesamt, Bundesamt für Güterverkehr 2018 - 01 - 0738
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sen abgebildet. Die Indikatoren durchlaufen im Zeitab-
lauf die Felder als dynamisch wandernde Datenpunkte. 
In der Diagrammansicht wird das Verhältnis zwischen 
mittelfristigem und langfristigem Trend als statisches 
Liniendiagramm dargestellt. In beiden Ansichten kön-
nen die anzuzeigenden Zeitreihen per Mausklick ausge-
wählt werden.  Grafik 12 auf Seite 27

Durch das Prinzip des Vergleichs der mittelfristigen 
Bewegung einer Zeitreihe mit ihrem eigenen langfris
tigen Trend werden die Indikatoren im Konjunkturmo
nitor dimensionslos dargestellt. So können auch Indika-
toren unterschiedlicher Bereiche gemeinsam dargestellt 
und untereinander verglichen werden, zum Beispiel 
kann der Verlauf von Einzelhandelsumsätzen, industri-
eller Produktion, Bruttoinlandsprodukt und Lkw-Maut-
Fahrleistungsindex gegenübergestellt werden. Der Lkw-
Maut-Fahrleistungsindex hat hier wieder den Vorteil der 
besonders frühen Verfügbarkeit. Durch die Erweiterung 
um den Lkw-Maut-Fahrleistungsindex kann der Konjunk-
turmonitor bereits etwa zehn Tage nach Ablauf eines 
Berichtsmonats erste Anhaltspunkte zur Einordnung 
der konjunkturellen Entwicklung in Deutschland bie-
ten. Neben der Quadranten- und der Diagrammansicht 
enthält der Konjunkturmonitor eine Tabellenansicht für 
die zugrunde liegenden Daten. Hier werden die der Dar-
stellung zugrunde liegenden Originalwerte sowie mittel- 
und langfristige Trends angezeigt.

3.3	 Mögliche weitere 
Veröffentlichungsformate

Im nächsten Projektschritt wird der Lkw-Maut-Fahrleis-
tungsindex in GENESIS-Online, der zentralen Veröffent-
lichungsdatenbank des Statistischen Bundesamtes, 
angeboten. Hier ist das Herunterladen der Ergebnisse 
komfortabel und in verschiedenen Formaten möglich, 
zum Beispiel in MS Excel, CSV oder HTML. Für regis-
trierte Nutzer ist außerdem ein automatisierter Abruf 
von Daten möglich. Der Tabellenabruf ist kostenfrei, 
die Tabellen können durch bestimmte Auswahlmöglich-
keiten an den individuellen Bedarf angepasst werden. 
Inwiefern hier Untergliederungen und Varianten des 
Lkw-Maut-Fahrleistungsindex angeboten werden soll-
ten, wird geprüft und muss verschiedenen Abwägungen 
unterzogen werden (etwa Breite des Angebots gegen-
über schneller Verfügbarkeit, Zusatznutzen gegenüber 
Bereitstellungsaufwand).

3.4 	 Verwendung von Mautdaten 
zur Verkürzung der Timelags 
von Konjunkturstatistiken?

Aufgrund des zu beobachtenden statistischen Zusam-
menhangs zwischen Fahrleistung und Industrieproduk-
tion stellt sich die Frage, ob die Daten aus der Lkw-Maut
erhebung verwendet werden könnten, um die Timelags 
von Konjunkturstatistiken zu verkürzen. Zum Beispiel 
kann untersucht werden, ob sich der Lkw-Maut-Fahrleis-
tungsindex als erklärende Variable in Regressionsanaly-
sen eignet, um laufend eine früh verfügbare Schätzung 
für den Produktionsindex zu berechnen. Das Ergebnis 
solcher Schätzungen wird hier im Folgenden als „Now-
cast“ bezeichnet, um zu verdeutlichen, dass es nicht 
darum geht, Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung 
zu erstellen. | 22 Vielmehr soll anhand der Mautdaten 
exemplarisch die Frage untersucht werden, ob sich die 
Aktualität der amtlichen Statistiken mithilfe digitaler 
Prozessdaten erhöhen lässt, ohne die Belastung der 
Befragten zu erhöhen. 

Ein Nowcast müsste sich dabei auf die saisonbereinig-
ten Ergebnisse beziehen, da diese in den Erstveröffentli-
chungen des Statistischen Bundesamtes im Vordergrund 
stehen. | 23 Studien zur Erzeugung von Nowcasts der sai-
sonbereinigten Produktionsentwicklung auf der Basis 
von Lkw-Mautdaten wurden zum Beispiel von der Deut-
schen Bundesbank (2010), von Askitas/Zimmermann 
(2011) und von Döhrn (2011) durchgeführt. Die Studien 
basierten damals auf den gesamten Fahrleistungen, der 
Lkw-Maut-Fahrleistungsindex war noch nicht verfügbar. 
Allerdings war das Problem der zeitlichen Vergleichbar-
keit aufgrund von Mautausweitungen zu dieser Zeit noch 
wenig relevant. In den Studien wurden verschiedene 
Schätzansätze anhand von Regressionen und RegARMA- 
Modellierungen getestet. Während Askitas/Zimmer-
mann das Potenzial der Mautdaten optimistisch ein-
schätzten, fiel bei Döhrn die erste vorläufige Bilanz eher 
ernüchternd aus. Alle Autoren verwiesen auf die damals 
noch kurze Zeitreihe, die nur vorläufige Schlüsse zuließ, 
äußerten jedoch großes Interesse an den Mautdaten.

22	 Zur Begriffsabgrenzung siehe Berg, 2017, hier: Seite 120. 

23	 In der Europäischen Union wird empfohlen, in den Pressemitteilun-
gen zu Erstveröffentlichungen der Konjunkturstatistiken vorrangig die 
saisonbereinigten Ergebnisse zu nennen (siehe Eurostat, 2015, hier: 
Seite 46: „Seasonally adjusted data are the most appropriate figures 
to be presented in press releases“).
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Ähnliche Untersuchungen werden im oben genann-
ten Kooperationsprojekt zwischen dem Bundesamt für 
Güterverkehr und dem Statistischen Bundesamt mit der 
nun verfügbaren längeren Zeitreihe von fast 13 Jahren 
durchgeführt. Dabei können die neu eingeführten, um 
Strukturveränderungen bereinigten Daten verwendet 
werden. Erste Ergebnisse weisen darauf hin, dass sich 
die Erklärungskraft der Mautdaten durch die längere 
verfügbare Zeitreihe nicht wesentlich verbessert hat. 
Die Zeitreihenkomponente der irregulären Bewegungen 
nimmt einen starken Einfluss auf die saisonbereinigten 
Ergebnisse. Die irregulären Schwankungen von Fahrleis-
tung und Produktion zeigen nach wie vor wenig Überein-
stimmung. Die Betrachtung der zyklischen Trendbewe-
gungen weist aber darauf hin, dass sich konjunkturelle 
Entwicklungen durchaus in der Fahrleistungsentwick-
lung widerspiegeln, teils mit deutlicher Übereinstim-
mung bei den konjunkturellen Wendepunkten. Im wei-
teren Projektverlauf muss untersucht werden, wie dieser 
Informationsgehalt verwertet werden könnte. 

Eine Verzahnung der Informationen zur Fahrleistung mit 
den Ergebnissen der bestehenden Erhebungen erscheint 
sinnvoll. | 24 Die Mautstatistik wird dabei die bestehen-
den Erhebungen der amtlichen Statistik nicht ersetzen 
können, weil die Entwicklung der Lkw-Fahrleistung nur 
eine grobe Annäherung an die Zielgröße des Produk
tionsindex, die Entwicklung des Produktionswertes zu 
konstanten Preisen, liefern kann. Auch lässt sich mit den 
Angaben zur Entwicklung der Fahrleistung nicht auf die 
Entwicklung in einzelnen Wirtschaftszweigen schließen; 
tiefer gegliederte Angaben zur Produktionsentwicklung 
gehören aber zum Lieferprogramm des industriellen 
Produktionsindex. Schließlich hängen die Möglichkei-
ten der Erzeugung von aussagekräftigen Schätzungen 
immer von der Stärke des ökonomisch-inhaltlichen 
Zusammenhangs zwischen Lkw-Fahrleistung und Indus-
trieproduktion ab – und auch von dessen Stabilität im 
langfristigen Zeitverlauf. 

24	 Für Überlegungen zur Verzahnung von digitalen Prozessdaten mit 
Ergebnissen der amtlichen Statistik siehe Wiengarten/Zwick, 2017. 

4

Fazit und Einordnung des Projekts 

Den Mautdaten wird ein hoher Informationswert zuge-
messen. Die Daten wurden daher im Internetangebot 
des Statistischen Bundesamtes sowohl als nicht saison
bereinigter Index als auch in saisonbereinigter Form 
und als Trend veröffentlicht. Sie sollen ab Anfang 2019 
regelmäßig etwa zehn Tage nach Ablauf eines Berichts-
monats zu vorab festgelegten Terminen aktualisiert wer-
den. Der Lkw-Maut-Fahrleistungsindex wurde außerdem 
in den Konjunkturmonitor des Statistischen Bundesam-
tes aufgenommen.

Die Frage, ob sich die Aktualität der amtlichen Statis
tiken mithilfe von digitalen Prozessdaten erhöhen lässt, 
ohne die Belastung der Befragten zu erhöhen, wird der-
zeit untersucht. Erste Analysen des gemeinsamen Pro-
jekts von Bundesamt für Güterverkehr und Statistischem 
Bundesamt zeigen, dass eine hohe Korrelation der nicht 
saisonbereinigten Ergebnisse zwischen Fahrleistung 
und Produktion besteht. Im Binnenhandel, bestimm-
ten Dienstleistungsbereichen sowie für die Gesamt-
wirtschaft ist ebenfalls eine deutliche Korrelation zu 
beobachten. Für die Beobachtung der aktuellen konjunk-
turellen Entwicklung ist allerdings die Entwicklung der 
saisonbereinigten Ergebnisse relevant. Bei den saison
bereinigten Ergebnissen ist der statistische Zusam-
menhang zwischen Fahrleistung und wirtschaftlicher 
Aktivität deutlich schwächer. Betrachtet man die zyk
lische Konjunkturentwicklung seit 2005 im Rückblick, so 
zeigen sich wiederum einige sehr genaue Übereinstim-
mungen bei den konjunkturellen Wendepunkten. In den 
Jahren 2015 und 2016 ist weniger Übereinstimmung zu 
erkennen, hier dürften strukturelle Veränderungen eine 
Rolle spielen. 

Das Bundesamt für Güterverkehr ist bestrebt, seine ver-
kehrswirtschaftlichen Erkenntnisse für die Forschung, 
politische und wirtschaftliche Entscheidungsträger 
sowie die interessierte Öffentlichkeit zur Verfügung zu 
stellen. Die behördenübergreifende Zusammenarbeit 
mit dem Statistischen Bundesamt ermöglicht dem 
Bundesamt für Güterverkehr, seine Kompetenzen im 
Bereich der verkehrswirtschaftlichen Datenanalyse ein-
zubringen und mit dem Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 
einen Beitrag zu den amtlichen Konjunkturstatistiken zu 
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leisten. Auch aus Sicht des Statistischen Bundesamtes 
müssen vermehrt Kooperationen mit Partnern aus ver-
schiedenen Bereichen eingegangen werden, um neue 
digitale Daten für die amtliche Statistik zu erschließen 
(Thiel/Meinke, 2017). Die Bereitstellung des Lkw-Maut-
Fahrleistungsindex im konjunkturstatistischen Angebot 
des Statistischen Bundesamtes, auch als saisonberei-
nigte Zeitreihe, ist ein Schritt in diese Richtung. 
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ZUSAMMENFASSUNG

Die Europäische Union (EU) definiert in ihrer Einheitenverordnung einen Unterneh-
mensbegriff, der weiter gefasst ist als der bislang von der deutschen amtlichen Statis-
tik verwendete. Mit Berichtsjahr 2018 wird diese EU-Unternehmensdefinition in den 
Unternehmensstrukturstatistiken in Deutschland eingeführt. Daraus folgt eine der 
größten Änderungen in der Unternehmensstatistik der letzten Jahrzehnte. Der Beitrag 
beschreibt, welche methodischen Neuerungen damit verbunden sind. Insbesondere 
widmet er sich zwei neuen Arbeitsschritten: der Imputation von Merkmalswerten für 
rechtliche Einheiten und der Konsolidierung von Merkmalswerten bei statistischen 
Unternehmen.

	 Keywords: imputation – consolidation – business statistics – enterprise – 
statistical units

ABSTRACT

In its Statistical Unit Regulation, the European Union (EU) defines a corporate concept 
that is broader than the one used in German official statistics so far. As of reference 
year 2018, this EU enterprise definition is introduced in structural business statistics 
in Germany. This constitutes one of the biggest changes in business statistics in recent 
decades. This article describes new methodological aspects which are associated with 
this event. In particular, two new tasks are illustrated: the imputation of values for the 
variables of legal units and the consolidation of variable values for statistical enter-
prises.
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1 

Einleitung

Die Einführung einer neuen Unternehmensdefinition in 
der Unternehmensstrukturstatistik ab dem Berichtsjahr 
2018 stellt eine der größten methodischen Änderungen 
in der Unternehmensstatistik in den letzten Jahrzehnten 
dar. Opfermann/Beck (2018) beschreiben die Hinter-
gründe, die zur Verwendung der neuen Unternehmens-
definition geführt haben sowie die grundsätzliche Vor-
gehensweise bei der Einführung. Dieser Beitrag greift 
zwei wesentliche Arbeitsschritte heraus: die Imputation 
von Merkmalswerten für rechtliche Einheiten | 1 und die 
Konsolidierung von Merkmalswerten bei statistischen 
Unternehmen.

Im Gegensatz zur Unternehmensdefinition in den deut-
schen Statistikgesetzen entspricht nach der Verordnung 
(EWG) Nr. 696/93 über statistische Einheiten das Unter-
nehmen „der kleinsten Kombination rechtlicher Einhei-
ten, die eine organisatorische Einheit zur Erzeugung von 
Waren und Dienstleistungen bildet und insbesondere 
in Bezug auf die Verwendung der ihr zufließenden lau-
fenden Mittel über eine gewisse Entscheidungsfreiheit 
verfügt.“ Daraus folgt, dass ein Unternehmen in die-
sem Sinne aus einer oder mehreren rechtlichen Einhei-
ten bestehen kann. In der deutschen Unternehmens-
strukturstatistik werden daher Informationen benötigt, 
welche rechtlichen Einheiten nach dieser Definition 
zu einem statistischen Unternehmen zusammenzufas-
sen sind. Dies wird im sogenannten Profiling ermittelt. 
Redecker/Sturm (2017) beschreiben das Profiling als 
eine Methode zur Analyse der rechtlichen, organisatori-
schen und rechnungslegenden Struktur einer Unterneh-
mensgruppe, um auf dieser Grundlage die statistischen 
Unternehmen innerhalb der Gruppe zu erkennen. 

Aufbauend auf den genannten beiden Aufsätzen be-
schreibt das folgende Kapitel zunächst kurz die Rah-
menbedingungen, die es erforderlich gemacht haben, 
statistische Informationen aus der Unternehmensstruk-
turstatistik künftig mithilfe der Imputation und Konso-

  1	 Die rechtliche Einheit entspricht der derzeitigen Definition eines 
Unternehmens in der Unternehmensstrukturstatistik. So ist zum 
Beispiel im Gesetz über die Statistik im Produzierenden Gewerbe 
(ProdGewStatG) ein Unternehmen definiert als „die kleinste rechtlich 
selbständige Einheit, die aus handels- oder steuerrechtlichen Grün-
den Bücher führt“ (§ 7 Absatz 3 Nr. 1 ProdGewStatG).

lidierung zu gewinnen. Anschließend widmet sich das 
dritte Kapitel dann ausführlich den methodischen Neu-
erungen. Beschrieben werden die notwendigen neuen 
Arbeitsschritte, die zur Vorbereitung von Imputation und 
Konsolidierung notwendig sind, sowie die Methodik der 
beiden Verfahren als solche. Mit einem Ausblick schließt 
dieser Beitrag ab.

2 

Rahmenbedingungen 

Die Definition der EU-Einheitenverordnung für die sta-
tistischen Unternehmen wurde bisher in Deutschland 
und in vielen anderen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union (EU) aus Sicht der EU nicht vollständig umgesetzt. 
Eurostat, das Statistische Amt der EU, hat deswegen 
die nationalen statistischen Ämter der Mitgliedstaa-
ten aufgefordert, Aktionspläne zur Umsetzung des EU-
Unternehmensbegriffs aufzustellen und durchzuführen. 
In Deutschland haben die Statistischen Ämter des Bun-
des und der Länder einen gemeinsamen Aktionsplan 
beschlossen, den EU-Unternehmensbegriff ab dem 
Berichtsjahr 2018 bei der Darstellung der Unterneh-
mensstrukturstatistiken anzuwenden.

2.1	 Rechtliche Einheiten als Auswahl-, 
Befragungs- und Beobachtungs- 
einheit

Der Aktionsplan sieht vor, die Durchführung der Statis- 
tiken in Deutschland weitgehend unverändert zu las-
sen. Als Auswahl-, Befragungs- und Beobachtungsein-
heit wird weiterhin die rechtliche Einheit (das entspricht 
dem bisherigen Unternehmen) verwendet. Um aller-
dings künftig den Nutzerinnen und Nutzern Ergebnisse 
für statistische Unternehmen bereitstellen und an Euro- 
stat liefern zu können, müssen die erhobenen Daten zu 
Ergebnissen für statistische Unternehmen zusammen-
geführt werden. 

Ein Vorteil dieses Verfahrens ist, dass die gesetzlichen 
Grundlagen der Statistiken vollständig und die derzei-
tigen wirtschaftsbereichsspezifischen Arbeitsprozesse 
der Erhebungen weitgehend unverändert bleiben kön-
nen. Nur so ist es möglich, die Umsetzung des Akti-
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onsplans für das Berichtsjahr 2018 zu realisieren. 
Ergebnisse werden zumindest für eine Übergangszeit 
sowohl für statistische Unternehmen (das heißt nach 
dem neuen EU-Unternehmensbegriff) als auch für recht-
liche Einheiten (das heißt nach dem bisher verwendeten 
Unternehmensbegriff) erstellt.

Basis für die Ermittlung von Ergebnissen nach dem EU-
Unternehmensbegriff sind die im Profiling ermittelten 
statistischen Unternehmen, die sich in einfache und kom-
plexe Unternehmen unterscheiden lassen. 

Bei den einfachen Unternehmen handelt es sich um 
rechtliche Einheiten, die unverändert aus den bishe- 
rigen Erhebungen übernommen werden können. Bei den 
komplexen Unternehmen handelt es sich um Kombi- 
nationen von rechtlichen Einheiten, die durch das Profi-
ling ermittelt wurden. Nur bei den komplexen Unterneh-
men sind die nachfolgend skizzierten Arbeitsschritte 
von Imputation und Konsolidierung nötig.  Grafik 1

2.2	 Imputation und Konsolidierung  
als neue Arbeitsschritte

Um für komplexe Unternehmen statistische Daten zu 
ermitteln, muss in einem ersten Schritt geprüft werden, 
ob für alle rechtlichen Einheiten eines komplexen Unter-
nehmens Daten erhoben wurden. Da es sich bei den 
Strukturstatistiken in aller Regel um Stichproben han-
delt, ist dies nur in wenigen Fällen gewährleistet. Dass 
für sämtliche rechtliche Einheiten innerhalb eines kom-
plexen Unternehmens Merkmalswerte vorhanden sind, 
ist aber die Grundbedingung für eine sachgerechte Kon-
solidierung. Sachgerechte Konsolidierung bedeutet, die 
Ergebnisse der einzelnen rechtlichen Einheiten zu einem 
Gesamtergebnis des komplexen Unternehmens zusam-
menzufassen. Somit besteht in einem ersten Schritt die 
Aufgabe darin, Daten für diejenigen rechtlichen Einhei-
ten im komplexen Unternehmen zu erzeugen, die nicht 
erhoben wurden. Dies geschieht im Rahmen der soge-
nannten Imputation durch den Einsatz entsprechender 
statistischer Verfahren. In einem zweiten Schritt müs-
sen auf Basis dieser erhobenen und imputierten Daten 
Ergebnisse für komplexe Unternehmen erzeugt werden. 
Bei dieser Ermittlung muss sichergestellt werden, dass 
die internen Leistungsströme (zum Beispiel der interne 
Umsatz innerhalb eines komplexen Unternehmens) 
eliminiert werden. Hierzu dient die Konsolidierung als 
neuer Arbeitsschritt.

3 

Methodische Neuerungen durch die 
Einführung des EU-Unternehmens- 
begriffs

3.1	 Veränderungen im statistischen 
Produktionsprozess

Wie bereits ausgeführt erfordert die Einführung der 
EU-Unternehmensdefinition in der deutschen Struktur-
statistik die methodische Entwicklung neuer Arbeits-
schritte. Diese neuen Arbeitsschritte sind inhaltlich, 
organisatorisch und zeitlich bei den bestehenden Auf-
bereitungsprozessen der betroffenen zentralen und 
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dezentralen Strukturstatistiken zu integrieren. Darüber 
hinaus müssen Anpassungen an bestehenden Arbeits-
schritten vorgenommen werden, die ebenfalls methodi-
sche Änderungen zur Folge haben. Einen Überblick über 
die wichtigsten Veränderungen im statistischen Produk-
tionsprozess gibt  Übersicht 1.

Bevor die Imputation und Konsolidierung durchgeführt 
werden können, müssen die strukturstatistischen Ein-
zeldaten aus allen betroffenen Statistiken an einer 
zentralen Stelle zusammengeführt und für die weiteren 
Arbeiten vorbereitet werden. Diese statistikübergrei-
fende Datenzusammenführung stellt einen zusätzlichen 
Arbeitsschritt dar, der methodische Herausforderun-
gen mit sich bringt und im Hinblick auf die Datenhal-
tung umfassende Änderungen notwendig macht (siehe 
Abschnitt 3.3). 

Methodische Neuentwicklungen werden aber auch 
durch die Notwendigkeit zur Anpassung bestehen-
der Arbeitsschritte initiiert. Beispielsweise wird eine 
gemeinsame und aktuelle Auswahlgrundlage für alle 
Strukturstatistiken benötigt (siehe Abschnitt 3.2). Für 
die Erzeugung von Ergebnissen für die Darstellungsein-
heit statistisches Unternehmen werden erhobene mit 
imputierten Daten kombiniert. Die etablierten Verfahren 
zur Hoch- und Fehlerrechnung sind dadurch nur noch 
bedingt anwendbar und müssen angepasst werden 
(siehe Abschnitt 3.7). 

Auch im Bereich der Ergebnisvalidierung sind Verän-
derungen erforderlich (siehe Abschnitt 3.6). Alle Prü-
fungen, die bisher durchgeführt werden, beziehen sich 
auf rechtliche Einheiten. Entsprechend muss die Ergeb-
nisvalidierung um die Darstellungseinheit statistisches 
Unternehmen erweitert werden. Veränderungen gibt es 
auch in der Veröffentlichungspraxis. Für eine Übergangs-

zeit ist eine Veröffentlichung von Ergebnissen sowohl 
für statistische Unternehmen als auch für rechtliche 
Einheiten vorgesehen. Diese Doppelveröffentlichung 
ermöglicht es den Datennutzerinnen und Datennutzern, 
die quantitativen Auswirkungen des Methodenwechsels 
abzuschätzen.

3.2	 Gemeinsame und aktuelle 
Auswahlgrundlage

Die Durchführung der Unternehmensstrukturstatistiken 
ist in Deutschland wirtschaftsbereichsbezogen orga-
nisiert. Sie lassen sich in die Bereiche Produzierendes 
Gewerbe, Handel und Gastgewerbe sowie Dienstleis-
tungen einteilen. Innerhalb der Wirtschaftsbereiche gibt 
es einzelne Statistiken, die sich hinsichtlich ihres Erhe-
bungsinhalts, der Art der Erhebung und des Erhebungs-
umfangs voneinander unterscheiden, aber zusammen 
ein Gesamtbild der deutschen Wirtschaft ergeben. 
 Übersicht 2

Alle hier aufgeführten Statistiken haben den EU-Unter-
nehmensbegriff zum Berichtsjahr 2018 einzuführen. Für 
die Erzeugung verlässlicher Ergebnisse im Rahmen der 
Unternehmensstrukturstatistik ist es künftig unabding-
bar, dass die Einzelstatistiken in größerem Maße als bis-
her harmonisiert werden. Hierzu gehört insbesondere, 
dass die Berichtskreiserstellung auf einer gemeinsamen 
und aktuellen Auswahlgrundlage erfolgt. Aufgrund des 
wirtschaftsbereichsbezogenen Ansatzes konnten die 
Fachbereiche der Strukturstatistik bisher den Zeitpunkt 
für die Erstellung der Auswahlgrundlage jeder Erhe-
bung weitgehend unabhängig wählen. Jedoch kann sich 
das komplexe Unternehmen aus rechtlichen Einheiten 
aus unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen zusam-
mensetzen. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit, die 

Übersicht 1
Veränderungen im statistischen Produktionsprozess

Daten gewinnen Daten aufbereiten Ergebnisse analysieren Ergebnisse verbreiten

Neue Arbeitsschritte Daten statistikübergreifend 
zusammenführen (3.3)

Imputation (3.4)

Konsolidierung (3.5)

Anpassung bestehender 
Arbeitsschritte

Gemeinsame und aktuelle  
Auswahlgrundlage für Struktur-
statistiken (3.2)

Veränderte Methodik bei Hoch- 
und Fehlerrechnung (3.7)

Validierung der Ergebnisse für 
die Darstellungseinheit Unter-
nehmen (nach EU-Definition) 
(3.6)

Veröffentlichung der Ergebnisse 
für die Darstellungseinheit  
Unternehmen (nach EU- 
Definition)

Die Nummern in Klammern beziehen sich auf die Abschnitte im Text.
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Berichtskreiserstellung anzugleichen, um Inkonsisten-
zen zwischen den Erhebungen und im Gesamtbild zu ver- 
meiden.

Die Auswahlgrundlage aller Einzelstatistiken ist das sta-
tistische Unternehmensregister. Künftig stellt das statis-
tische Unternehmensregister neun Monate nach Ablauf 
eines Kalenderjahres einen finalen Stand rechtlicher 
Einheiten für das vorangegangene Kalenderjahr bereit. 
Alle Strukturstatistiken werden diesen finalen Stand zur 
Bestimmung der Auswahleinheiten in ihren wirtschafts-
bereichsspezifischen Erhebungen verwenden. Mit die-
sem Verfahren wird sichergestellt, dass die rechtlichen 
Einheiten eines komplexen Unternehmens getrennt in 
die Auswahlgrundlagen der einzelnen wirtschaftsbe-
reichsspezifischen Erhebungen fallen. 

Ein abgestimmtes Vorgehen bei der Erstellung der Aus-
wahlgrundlage hat jedoch auch Nachteile. Je nach orga-
nisatorischer und fachlicher Anforderung konnten die 
Fachbereiche bisher den Beginn der Erhebungsphase 

selbst festlegen. Diese Flexibilität geht nunmehr ver-
loren. Eine im Vergleich zum aktuellen Vorgehen späte 
Erstellung der finalen Auswahlgrundlage in Verbindung 
mit zusätzlichen Arbeitsschritten (Imputation, Konso-
lidierung) bedeutet, dass Statistiken künftig mit einer 
verkürzten Erhebungsphase konfrontiert sein werden. 
Maßnahmen zur Kompensation der verkürzten Erhe-
bungsphase müssen daher erarbeitet werden.

3.3	 Datenzusammenführung  
und -bereinigung 

In der Unternehmensstrukturstatistik gibt es 14 wirt-
schaftsbereichsspezifische Erhebungen (siehe Über-
sicht 2). Komplexe Unternehmen können sich aus 
rechtlichen Einheiten unterschiedlicher Wirtschafts-
abschnitte zusammensetzen. Daher besteht ein wichti-
ger Arbeitsschritt darin, alle Einzeldaten von rechtlichen 
Einheiten in einer Datenbasis zusammenzuführen und 

Übersicht 2
Erhebungen der Unternehmensstrukturstatistik

Wirtschaftsbereich Statistik Art der Erhebung Abschneidegrenze

Produzierendes Gewerbe Kostenstrukturerhebung im Bereich Verarbeitendes Gewerbe, 
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden

Stichprobe Unternehmen mit 20 und mehr tätigen 
Personen

Investitionserhebung im Bereich Verarbeitendes Gewerbe,  
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden

Totalerhebung Unternehmen mit 20 und mehr tätigen 
Personen

Strukturerhebung für kleine Unternehmen im Bereich Verarbeiten-
des Gewerbe, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden

Stichprobe Unternehmen mit weniger als 20 tätigen 
Personen

Erhebung der laufenden Aufwendungen für den Umweltschutz  
im Produzierenden Gewerbe

Stichprobe Unternehmen mit 50 und mehr tätigen 
Personen

Erhebung der Investitionen für den Umweltschutz im  
Produzierenden Gewerbe

Stichprobe Unternehmen mit 20 und mehr tätigen 
Personen

Kostenstrukturerhebung im Bereich der Energie- und  
Wasserversorgung

Totalerhebung Unternehmen der Wasserversorgung 
mit einer jährlichen Wasserabgabe von 
200 000 m3 und mehr

Investitionserhebung im Bereich der Energie- und Wasser-
versorgung

Totalerhebung Unternehmen der Wasserversorgung 
mit einer jährlichen Wasserabgabe von 
200 000 m3 und mehr

Kostenstrukturerhebung im Baugewerbe Stichprobe Unternehmen mit 20 und mehr tätigen 
Personen

Jahreserhebung einschließlich Investitionserhebung im  
Bauhauptgewerbe

Totalerhebung Unternehmen mit 20 und mehr tätigen 
Personen

Jahreserhebung einschließlich Investitionserhebung im  
Ausbaugewerbe

Totalerhebung Unternehmen mit 20 und mehr tätigen 
Personen

Strukturerhebung für kleine Unternehmen im Baugewerbe Stichprobe Unternehmen mit weniger als 20 tätigen 
Personen

Handel und Gastgewerbe Jahreserhebung im Handel sowie in der Instandhaltung und  
Reparatur von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütern

Stichprobe keine

Jahreserhebung im Gastgewerbe Stichprobe keine

Dienstleistungen Strukturerhebung im Dienstleistungsbereich Stichprobe keine
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aufzubereiten. Diese Datenbasis bildet die Grundlage 
für die Arbeitsschritte Imputation und Konsolidierung. 

Nach der Zusammenführung werden die Daten in quan-
titativer und qualitativer Sicht qualitätsgesichert. Denn 
die bisherigen Arbeiten haben gezeigt, dass auf Ein-
zeldatenebene nicht alle Erhebungsangaben für die 
Zwecke der Imputation geeignet sind. Oftmals handelt 
es sich um Angaben, die zwar von geringer Bedeutung 
für das Gesamtergebnis sind, aber im Hinblick auf die 
Imputation zu Problemen führen können. Unter Umstän-
den können Einheiten, auf deren Grundlage die spätere 
Imputation erfolgen wird (Spendereinheiten), extreme 
Erhebungsmerkmale aufweisen. Solche Merkmalsaus-
prägungen würden beim gewählten Imputationsansatz 
auf die Einheiten mit fehlenden Angaben (Empfänger- 
einheiten) übertragen. Um dies zu vermeiden, wird 
daher eine Bereinigung von Ausreißern durchgeführt (Liu 
und andere, 2008). Die Menge der möglichen Spender-
einheiten wird so um Beobachtungen bereinigt, bei denen 
mit gewisser Wahrscheinlichkeit ein Merkmalswert so  
extrem erscheint, dass dieser nicht repliziert werden 
soll. Die Funktionsweise kann beispielhaft an einem 
Datensatz illustriert werden: Die dort aus dem Pool der 
Spendereinheiten ausgeschlossenen rechtlichen Ein-
heiten sind in  Grafik 2 rot dargestellt.

3.4	 Imputation

Mit dem Begriff Imputation werden in der Statistik Ver-
fahren bezeichnet, mit denen fehlende Daten (soge-
nannte Antwortausfälle) in Erhebungen vervollständigt 
werden. Übertragen auf die Imputation bei der Einfüh-
rung des EU-Unternehmensbegriffs werden die nicht in 
der Stichprobe enthaltenen Einheiten als Antwortausfall 
(Unit-Nonresponse) betrachtet und die relevanten Merk-
male für diese Einheiten imputiert. | 2 Das für diese Zwe-
cke gewählte Imputationsverfahren hat den Anspruch, 
eine möglichst hohe Qualität der imputierten rechtlichen 
Einheiten auf Einzeldatenebene zu gewährleisten, da 
diese im nachgelagerten Schritt der Konsolidierung zu 
komplexen Unternehmen zusammengefasst werden. 
Strukturell sollten sich imputierte Einheiten nicht von 
ähnlichen, erhobenen rechtlichen Einheiten hinsichtlich 
ihrer Eigenschaften unterscheiden. 

Zur Umsetzung dieser Idee wird ein Hot-Deck-Nearest-
Neighbour-Verfahren verwendet, das den vollständigen 
Merkmalskranz einer Spendereinheit bis auf die Ver-
gleichsmerkmale (Umsatz, Beschäftigte, Wirtschafts-
zweig) übernimmt. Da dabei lediglich die bereits vor-

  2	 Man kann dieses Vorgehen auch als „impute from a sample back to 
the frame“ bezeichnen (Krotki und andere, 2005).
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Grafik 2
Identifizierung von Ausreißern innerhalb eines Spenderpools
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ab plausibilisierten Erhebungsmerkmale übernommen 
werden, ist durch dieses Vorgehen auch die Plausibilität 
der imputierten Merkmale beim Empfänger gewährleis-
tet. Zusätzlich wird sichergestellt, dass zwischen den 
vorhandenen Vergleichsmerkmalen und den imputier-
ten Merkmalen der Spendereinheit alle bestehenden
Plausibilitätsregeln erfüllt sind. Die Datengrundlage für 
die Imputation bilden die Auswahlgrundlagen und die 
Erhebungsdaten der jeweiligen Statistik. Durch Erhe-
bung beziehungsweise Imputation ergeben sich Merk-
malswerte für alle rechtlichen Einheiten in komplexen 
Unternehmen. 

Wirtschaftszweigspezifische Hot-Deck-Imputation 
mit CANCEIS

Für die Durchführung der Imputation wird die von Sta-
tistics Canada, dem nationalen statistischen Amt Kana-
das, entwickelte Software CANCEIS verwendet. | 3 Dafür 
müssen die Merkmalsträger zunächst in Spender und 
Empfänger unterteilt werden. Als Spender dienen sämt-
liche rechtliche Einheiten, die in den Strukturerhebun-
gen befragt wurden, unabhängig davon, ob sie Teil
eines komplexen Unternehmens sind oder ein einfaches 
Unternehmen darstellen. Empfänger sind prinzipiell alle 
rechtlichen Einheiten in der Auswahlgrundlage, die zu 
einem komplexen Unternehmen gehören und nicht über 
einen vollständigen Kranz an erhobenen Merkmalen ver-
fügen. 

Für die Empfänger werden nun jeweils die ähnlichsten 
Spender („nächsten Nachbarn“) gesucht. Die Ähnlich-
keit wird dabei über die Gesamtdistanz Dfp zwischen 
Empfänger Vf und Spender Vp bezüglich ihrer i = 1,...,I 
Vergleichsmerkmale bestimmt. Diese wird als gewich-
tete Summe der Einzeldistanzen Di ( Vfi, Vpi ) berechnet:

 

 

 

 

 

 

Dfp  = D (Vf  , Vp) = ∑ wi
i = 1,…,I

D i(Vfi, Vpi) 

 Die Einzeldistanzen können variablenspezifisch aus den 
in CANCEIS implementierten Distanzfunktionen gewählt 
werden, wobei für die Wahl vor allem das Variablenfor-
mat entscheidend ist. Sämtliche Distanzfunktionen sind 
dabei auf eine Skala zwischen 0 und 1 normiert. So wird 

 3 CANCEIS ist die Abkürzung für „CANadian Census Edit and Imputa-
tion System“. Die Software und die dazugehörigen Dokumentationen 
können über Statistics Canada bezogen werden. CANCEIS wurde in 
Deutschland unter anderem bereits bei der Verdiensterhebung 2015 
eingesetzt (Frentzen/Günther, 2017).

für nominale Variablen häufig eine 0/1-Distanzfunktion 
verwendet, bei der übereinstimmende Merkmalsausprä-
gungen von Empfänger und Spender mit einer Distanz 
von 0 und nicht übereinstimmende mit einer Distanz 
von 1 bewertet werden. Für stetige Variablen wird hin-
gegen häufig der normierte absolute Abstand |Vfi – Vpi | 
verwendet. 

Die Gewichte wi können entsprechend der Wichtigkeit 
einer Übereinstimmung beziehungsweise einer Ähn-
lichkeit der jeweiligen Vergleichsmerkmale zwischen 
Spender und Empfänger gewählt werden. Da die Impu-
tation wirtschaftszweigspezifisch durchgeführt wird,
also lediglich Spender aus dem gleichen Wirtschafts-
abschnitt wie dem des jeweiligen Empfängers berück-
sichtigt werden, wird das Gewicht für die Distanz des 
Wirtschaftsabschnitts sehr hoch gewählt.

Aus den k zulässigen Spendern mit den geringsten 
Gesamtdistanzen, also den k nächsten Nachbarn, wird 
anschließend ein Spender zufällig gezogen, dessen 
Erhebungsmerkmale dann für den Empfänger übernom-
men werden. Diese Zufallskomponente soll einerseits 
sicherstellen, dass nicht derselbe Spender zu oft ver-
wendet wird. Dies wird zudem zusätzlich über die soge-
nannte maximale Verwendungszahl kontrolliert, welche 
einen Spender vom weiteren Prozess ausschließt, sobald 
er diese Höchstzahl erreicht hat. Andererseits erlaubt 
die Zufallskomponente eine Abschätzung der Genauig-
keit der resultierenden Ergebnisse (siehe Abschnitt 3.7 
Anpassung der Hoch- und Fehlerrechnung). 

Die genauen Einstellungen der Parameter für die Impu-
tation werden für jeden Wirtschaftsbereich gesondert 
festgelegt und getestet. Dazu gehören neben den vari-
ablenspezifischen Distanzfunktionen und den jeweili-
gen Gewichten auch die Festlegung der Anzahl nächster 
Nachbarn k, aus denen ein Spender gezogen wird, sowie 
die maximale Verwendungszahl. Außerdem wird fest-
gelegt, ab welcher maximalen Distanz ein Spender als 
generell ungeeignet zur Imputation für einen bestimm-
ten Empfänger eingestuft wird.

Maßnahmen zur Qualitätssicherung 
der imputierten Daten 

Die Erhebungen der Unternehmensstrukturstatistiken 
sind aufgrund ihrer bereichsspezifischen Organisation 
und der Heterogenität der Wirtschaftszweige durch eine 
hohe Komplexität gekennzeichnet. Die Qualität der 
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Imputation muss jedoch bereichsübergreifend sicher-
gestellt sein. Dies erfordert tiefgehende Kenntnisse 
der spezifischen Erhebungsmethoden und der Struktur 
der Wirtschaftszweige. Um imputierte Daten effizient 
und intensiv hinsichtlich ihrer Plausibilität und Inte-
grität untersuchen zu können, wurde eine interaktive 
Webapplikation innerhalb der Software RStudio entwi-
ckelt (Chang und andere, 2017). Mithilfe der Applikation 
lassen sich imputierte und erhobene Werte aller rele-
vanten Merkmale für alle Wirtschaftszweige vergleichen. 
In der grafischen Analyse können beispielsweise die 
Verteilungen von Empfängern und Spendern einander 
gegenübergestellt werden, wie etwa  Grafik 3 für das 
Gastgewerbe veranschaulicht. Sind auffällige Muster in 
den Ausgangsdaten zu erkennen, die möglicherweise 

Relevanz für die Imputation besitzen, werden diese mit 
den zuständigen Fachbereichen abgeklärt. Gegebenen-
falls wird die Spezifikation der Imputation für den jewei-
ligen Bereich mithilfe der so gewonnenen Informationen 
angepasst.
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Grafik 3
Beispielgrafik zur Gegenüberstellung von Empfänger- und Spenderdatensätzen zur Qualitätssicherung

Interaktiv erstellter Scatterplot mittels Shiny App: Exemplarischer Datensatz zu Wirtschaftszweig I (Gastgewerbe)
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3.5	 Konsolidierung

Für die Strukturstatistiken sind nur die Marktaktivitäten 
der Unternehmen relevant. Beim bisherigen System mit 
der rechtlichen Einheit als Unternehmen wurde implizit 
davon ausgegangen, dass jede Austauschbeziehung 
zwischen Unternehmen eine Marktaktivität darstellt. 
Mit dem Wechsel der Darstellungseinheit von der recht-
lichen Einheit auf das statistische Unternehmen ist dies 
nicht mehr der Fall. Ein statistisches Unternehmen hat 
Austauschbeziehungen zum Markt, kann aber auch zu 
anderen rechtlichen Einheiten, die zum selben statis-
tischen Unternehmen gehören, in Austausch treten. 
Diese „internen“ Beziehungen sind bei der Anwendung 
des statistischen Unternehmens irrelevant und damit 
zu konsolidieren. Mit dem Arbeitsschritt Konsolidierung 
werden die Ergebnisse für die relevanten Erhebungs-
merkmale des komplexen Unternehmens berechnet. 
Hierbei müssen die internen Leistungsströme zwischen 
den rechtlichen Einheiten desselben komplexen Unter-
nehmens herausgerechnet werden. Die konsolidierten 
Merkmalswerte als Ergebnis dieses Arbeitsschrittes 
spiegeln ausschließlich die Transaktionen und Aktivitä-
ten des komplexen Unternehmens am Markt wider. Da 
keine Informationen zu den internen Strömen innerhalb 
eines komplexen Unternehmens erhoben werden, müs-
sen ihre Charakteristika durch das Treffen von Annah-
men und durch geeignete Schätzmethoden bestimmt 
werden. Drei Schritte gilt es hierbei zu berücksichtigen:

>	 Bestimmung der Transaktionsarten

>	 Wahl der Konsolidierungsmethode

>	 Berechnung der Höhe der internen Transaktion 

Bestimmung der Transaktionsarten

Innerhalb eines komplexen Unternehmens können 
unterschiedliche Leistungen wie Waren und/oder Dienst-
leistungen ausgetauscht werden. Für eine Bestimmung 
der Transaktionsarten zwischen rechtlichen Einheiten 
in einem komplexen Unternehmen werden Informatio-
nen genutzt, die im Zuge des Profilings gewonnen wer-
den. Hieraus ist bekannt, welche rechtlichen Einheiten 
ein komplexes Unternehmen bilden. Ferner liefert das 
Profiling Angaben über den Wirtschaftszweig des kom-
plexen Unternehmens und der darin enthaltenen recht-
lichen Einheiten. Darüber hinaus werden Informationen 
aus dem Profiling genutzt, um zu bestimmen, welche 
rechtlichen Einheiten innerhalb eines komplexen Unter-
nehmens Hilfstätigkeiten ausüben oder vertikal inte- 
griert sind. | 4 

Um sicherzustellen, dass eine Transaktion einer zutref-
fenden Art zugeordnet wird, werden zunächst typische 
Leistungsverflechtungen zwischen den rechtlichen Ein-

  4	 Redecker/Sturm (2017) geben einen Überblick über das Profiling als 
eine Methode zur Analyse der rechtlichen, organisatorischen und 
rechnungslegenden Struktur einer Unternehmensgruppe.

Übersicht 3
Verflechtungstypen für komplexe Unternehmen mit zwei rechtlichen Einheiten

Verflechtungstyp Konsolidierungsrichtung Annahme über die Art der Transaktionen Berechnung der  
konsolidierten  
Merkmale

Haupteinheit mit einer Hilfstätigkeit aus dem  
Dienstleistungsbereich

Hilf               Haupt
Hilfseinheit: Verkauf einer bestimmten Dienstleistung 
(abhängig vom Wirtschaftszweig) an die Haupteinheit

Berechnung des  
Wertes der  
internen  
Transaktion;
Abzug des Wertes  
der internen  
Transaktion bei  
allen nicht  
additiven  
Merkmalen

Haupteinheit mit einer Verkaufseinheit (Hilfstätigkeit)
Haupt               Verkauf

Haupteinheit: Verkauf der eigenen Erzeugnisse  
Verkaufseinheit: Einkauf der industriellen Erzeugnisse 
(als Handelsware) der Haupteinheit

Haupteinheit mit einer Einkaufseinheit (Hilfstätigkeit)
Einkauf               Haupt

Einkaufseinheit: Verkauf von Handelsware  
Haupteinheit: Einkauf dieser Handelsware als Roh-, 
Hilfs- und Betriebsstoffe

zwei Einheiten mit vertikal integrierten Tätigkeiten vorgelagerte Einheit 
                                  

nachgelagerte Einheit

je nach Wirtschaftszweig-Kombination werden eigene 
Erzeugnisse, Handelswaren oder Dienstleistungen der 
vorgelagerten Einheit an die nächste Wertschöpfungs-
stufe weitergegeben

zwei Einheiten mit horizontal integrierten Tätigkeiten 
(gleicher Wirtschaftsbereich)

/ keine Transaktionen
Addition aller  
Merkmale

unbestimmte Typen (restliche komplexe Unternehmen 
ohne besondere Kennzeichnung)

/ keine Transaktionen
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heiten eines komplexen Unternehmens definiert. Diese 
ergeben sich aus den entsprechenden Zugehörigkeiten 
zu Wirtschaftszweigen und den Kennzeichnungen zu 
Aktivitäten der rechtlichen Einheiten; insgesamt werden 
sechs Verflechtungstypen unterschieden.  Übersicht 3

Je nach Wirtschaftszweig der rechtlichen Einheiten erge-
ben sich zu jedem Verflechtungstyp unterschiedliche 
Subtypen (zum Beispiel Einheit aus dem Wirtschafts- 
abschnitt „Verarbeitendes Gewerbe“ mit einer Einheit 
aus der Abteilung „befristete Überlassung von Arbeits-
kräften“), die die Art der Interaktionen für jedes kom-
plexe Unternehmen genauer bestimmen. Die Konsoli-
dierungsrichtung gibt an, welche Einheit am Markt und 
welche Einheit ausschließlich beziehungsweise haupt-
sächlich intern agiert. Anhand des Verflechtungstyps 
und der Konsolidierungsrichtung können Annahmen 
darüber getroffen werden, welche Ware oder welche 
Dienstleistung von einer Einheit zu einer anderen fließt. 
Alle anderen möglichen Transaktionen, die über die 
direkte Herleitung aus dem Verflechtungstyp hinausge-
hen, werden ausgeschlossen, da darüber keine Informa-
tionen vorliegen.

Wahl der Konsolidierungsmethode

Aus der Art der Transaktion kann die Konsolidierungs-
methode für alle Merkmale der Strukturerhebungen 
abgeleitet werden. Hierbei wird zwischen Merkmalen 
unterschieden, die über mehrere rechtliche Einheiten 
summiert werden („additive Merkmale“), und solchen, 
bei denen sich die Summe der Merkmale beider Ein-
heiten um den Wert der internen Transaktion reduziert 
(„nicht additive Merkmale“).

Im Fall eines internen Verkaufsvorgangs von Waren 
oder Dienstleistungen veranlasst dies eine Einheit 
zur Buchung von Erträgen und die andere Einheit zur 
Buchung von Aufwendungen, und zwar in gleicher Höhe. 
Insofern sind grundsätzlich eine Umsatz- und eine Auf-
wandsposition nicht additiv. Nach Abzug der internen 
Aufwendungen beziehungsweise internen Umsätze 
verbleibt lediglich eine Nettoposition auf Ebene des 
komplexen Unternehmens. Der Gesamtumsatz bezie-
hungsweise die gesamten Aufwendungen für Waren und 
Dienstleistungen sind ebenso nicht additiv. 

Die Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten ergibt sich 
aus dem Bruttoproduktionswert | 5 abzüglich der betrieb-
lichen Aufwendungen (ohne Personalaufwendungen). 
Eine interne Transaktion ruft eine Veränderung auf der 
Ertragsseite der einen Einheit und eine Veränderung auf 
der Seite der Aufwendungen der anderen Einheit hervor. 
Daher hebt sich dieser Effekt bei der Konsolidierung 
der Bruttowertschöpfung auf. Die Bruttowertschöpfung 
ist demnach bei allen Konsolidierungstypen additiv. 
Anders verhält es sich beim Produktionswert. Dieser 
ergibt sich aus dem Bruttoproduktionswert abzüglich 
des Handelswareneinsatzes und ist damit grundsätzlich 
nicht additiv. Handelt es sich jedoch um eine Kombina-
tion von rechtlichen Einheiten, bei denen eigene Waren 
über eine Handelseinheit am Markt verkauft werden, 
entsteht ein interner Einsatz von Handelswaren inner-
halb des komplexen Unternehmens. Durch den um den 
Wert der internen Transaktion reduzierten Umsatz auf 
der Ertragsseite und den um den gleichen Wert reduzier-
ten Handelswareneinsatz ist der Produktionswert bei 
dieser Kombination additiv.

Die Investitionsmerkmale werden bei der Konsolidie-
rung stets additiv behandelt, da weder die Informa- 
tionen zu den rechtlichen Einheiten aus dem Profiling 
noch der Merkmalskranz der Strukturerhebungen Rück-
schlüsse über den internen Austausch von Investitions-
gütern zulassen. 

Berechnung der Höhe der internen Transaktion 

Um die nicht additiven Merkmale zu konsolidieren, 
muss im letzten Schritt der Wert der internen Transaktion 
bestimmt werden. Für die Schätzung der Höhe der inter-
nen Transaktion wird im Fall eines internen Verkaufsvor-
gangs die betroffene Umsatzposition der verkaufenden 
Einheit mit der betroffenen Aufwandsposition der ein-
kaufenden Einheit verglichen. Ist der Umsatz kleiner 
als die Kosten für die Waren oder die Dienstleistungen 
(Fall A in  Grafik 4), ist davon auszugehen, dass der 
restliche Teil der Aufwendungen durch Einkäufe am 
Markt entsteht. Die Umsatzposition steht in diesem Fall 
für den Wert der internen Transaktion. Ist die Aufwands- 
position kleiner als die betroffene Umsatzposition, wird 
die Schlussfolgerung gezogen, dass die Einheit, die 
intern Waren oder Dienstleistungen verkauft, auch einen 

  5	 Der Bruttoproduktionswert ist definiert als Gesamtumsatz zuzüglich 
des Werts der erstellten Sachanlagen und dem Wert der Bestandsver-
änderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen.
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Teil des Umsatzes am Markt generiert (Fall B in Grafik 4). 
Der Wert der internen Transaktion ergibt sich aus dem
Betrag der betroffenen Aufwandsposition der einkau-
fenden Einheit. Somit bildet der kleinere Betrag aus
beiden Positionen den Schätzwert der internen Trans-
aktion. Dieser Schätzwert steht für den internen Umsatz 
und die internen Aufwendungen gleichermaßen. 

Wert der  
internen        = min(Umsatz Einheit1, Kosten Einheit2) 
Transaktion 

Der Wert der internen Transaktion wird im Rahmen der
Konsolidierung für alle Verflechtungstypen, bei denen
die Annahme über interne Waren- oder Dienstleistungs-
ströme besteht, auf Einzeldatenebene berechnet. Die
rechtlichen Einheiten eines komplexen Unternehmens
werden paarweise in einer bestimmten Reihenfolge kon-
solidiert. Nach Abschluss dieses iterativen Verfahrens
ergibt sich für jedes Merkmal der konsolidierte Gesamt-
wert für ein komplexes Unternehmen.

 

 

 
 

 
 

 

3.6 Validierung der Ergebnisse

Zur Validierung der konsolidierten Ergebnisse werden 
Prüfroutinen verwendet, die normalerweise auf Ebene 
von Wirtschaftszweigaggregaten Anwendung finden. 
Das entwickelte Verfahren ist insofern strenger, als die-
se Prüfroutinen auf der Ebene der einzelnen komplexen 
Unternehmen angewendet werden. Erste Testrechnun-
gen mittels nicht imputierter Daten haben gezeigt, 
dass die Qualität der Ergebnisse durch die Konsolidie-
rung nicht beeinflusst wird. In der weit überwiegenden 
Anzahl der Fälle lagen die Ergebnisse im plausiblen 
Werte bereich. In nachvollziehbaren Einzelfällen wurden 
jedoch Ausreißer innerhalb der rechtlichen Einheiten auf 
das konsolidierte Ergebnis übertragen. Der bisher entwi-
ckelte Konsolidierungsansatz liefert demnach plausible 
Ergebnisse. Die Validierung der konsolidierten Ergeb-
nisse wird fortgeführt, sobald die Methodenentwicklun-
gen von Imputation und Konsolidierung abgeschlossen 
sind.

Grafik 4
Beispielhafte Geldflüsse innerhalb und außerhalb des komplexen Unternehmens

Fall A: Umsatz aus Handelstätigkeiten (E) < Kosten für RHB (P)
 Wert der internen Transaktion = Umsatz aus Handelstätigkeiten (E)
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Fall B: Umsatz aus Handelstätigkeiten (E) > Kosten für RHB (P)
 Wert der internen Transaktion = Kosten für RHB (P)

E = Einkaufseinheit
RHB = Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
P = Produktionseinheit 2018 - 01 - 0717
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Die Schritte der Konsolidierung anhand 
eines Beispiels: Produktionseinheit mit  
einer Einkaufseinheit

Eine Produktionseinheit (P) aus einem beliebigen Teil 
des Verarbeitenden Gewerbes und eine Einkaufsein-
heit (E) aus dem Wirtschaftsbereich Handel bilden ein 
komplexes Unternehmen. Die Einkaufseinheit wurde 
vom Profiling als Hilfstätigkeit gekennzeichnet. Somit 
wird der wirtschaftliche Schwerpunkt des komplexen 
Unternehmens durch die Produktionseinheit bestimmt. 
Anhand dieser Informationen folgt die Annahme über 
die Art der Transaktion: Die Einkaufseinheit bezieht ihre 
Handelswaren vom Markt und verkauft diese dann als 
Vorleistungsgüter an die Produktionseinheit. Dort wer-
den diese Güter im weiteren Produktionsprozess ver-
braucht. 

Bei dieser Transaktion ergeben sich für die Produktions-
einheit Kosten für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (RHB), 
die innerhalb des komplexen Unternehmens bezogen 
wurden und somit bei der Konsolidierung eliminiert wer-
den müssen. Aus der Sicht der Einkaufseinheit entstehen 
Umsätze aus Handelstätigkeiten, die ebenfalls intern 

sind, und somit ebenso bei der Konsolidierung berück-
sichtigt werden müssen. Durch die eben beschriebenen 
Annahmen über interne Umsätze aus Handelstätigkeiten 
und interne Kosten für bezogene RHB ergibt sich direkt 
der nicht additive Charakter dieser beiden Merkmale. 
Hierbei wird die Summe der Merkmale beider Einheiten 
um die internen Umsätze beziehungsweise die internen 
Kosten reduziert. Folglich sind auch die Gesamtkosten 
der Waren- und Dienstleistungskäufe sowie der Gesamt-
umsatz von einer Nicht-Additivität gekennzeichnet. 

Zur Berechnung des Wertes der internen Transaktion 
werden die Merkmale aus den Strukturerhebungen des 
Verarbeitenden Gewerbes und des Handels herangezo-
gen. Für die Schätzung der internen Transaktion wird der 
Umsatz aus Handelstätigkeiten der Einkaufseinheit mit 
den Kosten für RHB der Produktionseinheit verglichen. 
Für dieses Fallbeispiel zeigt sich, dass der Umsatz die 
Kosten für RHB übersteigt.  Tabelle 1 

    Tabelle 1
    Konsolidierung ausgewählter Merkmale am Fallbeispiel

Einkaufseinheit E Produktions-
einheit P 

Komplexes Unter-
nehmen bestehend  
aus E + P (konsoli-
dierte Werte)

Berechnung der 
konsolidierten 
Werte

Anzahl

Beschäftigte 13 20 33 E + P

1 000 EUR

Umsatz 2 350 4 300 5 550 E + P – WiT

darunter: Umsatz aus Handels-
tätigkeiten 2 100 510 1 510 E + P – WiT

Aufwendungen für Waren und  
Dienstleistungen insgesamt 1 720 1 850 2 470 E + P – WiT

darunter: 

Kosten für RHB 50 1 100 50 E + P – WiT

Kosten für Handelsware 1 470 400 1 870 E + P 

Produktionswert 880 3 900 3 680 E + P – WiT

Bruttowertschöpfung 630 2 450 3 080 E + P 

Bruttoinvestitionen in Sachanlagen 120 140 260 E + P 

Wert der internen Transaktion (WiT) 
= min(Umsatz aus Handelstätig-
keiten (E), Kosten RHB (P)) 1 100

       RHB = Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
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Die Kosten für RHB als kleinere Position der beiden Ver-
gleichsgrößen bilden den Schätzwert für die interne 
Transaktion. Dieser Schätzwert steht im hier beschrie-
benen Fallbeispiel für den internen Umsatz aus Handel-
stätigkeiten sowie für die internen Kosten für RHB glei-
chermaßen. Daraus wird der Schluss gezogen, dass die 
vorgelagerte Einkaufseinheit ihre Handelswaren nicht 
ausschließlich innerhalb des komplexen Unternehmens 
verkauft. Die Differenz zwischen Umsatz und den Kosten 
für RHB der Produktionseinheit ist der Teil des Umsat-
zes, der am Markt generiert wird. Dies entspricht Fall B 
aus Grafik 4.

Bei der Konsolidierung wird der Wert der internen Trans-
aktion von der Summe der Merkmalswerte beider Ein-
heiten bei allen nicht additiven Merkmalen abgezogen 
(siehe Tabelle 1, letzte Spalte). 

3.7 Anpassung der Hoch- und  
Fehlerrechnung

Die endgültigen Ergebnisse für statistische Unterneh-
men setzen sich aus zwei Mikrodatenbeständen zusam-
men. Zum einen sind das die erhobenen beziehungs-
weise imputierten und konsolidierten Daten für die 
komplexen Unternehmen, zum anderen die Erhebungs-
daten für einfache Unternehmen.  Grafik 5

Da konsolidierte Angaben für alle komplexen Unterneh-
men vorliegen, bilden diese faktisch eine Totalschicht, 
die mit einem Hochrechnungsfaktor von 1 zu den end-
gültigen Ergebnissen beitragen. Die Angaben der einfa-
chen Unternehmen werden wie bisher hochgerechnet. 

Im Unterschied zum derzeitigen Vorgehen können die 
ierfür benötigten Hochrechnungsfaktoren jedoch erst 
ach Vorliegen der Informationen aus dem Profiling 
rmittelt werden. Grund dafür ist, dass diese Informatio-
en für die Abgrenzung des Hochrechnungsrahmens für 
ie einfachen Unternehmen benötigt werden. 

ährend die Genauigkeit der Hochrechnungskompo-
ente mittels klassischer Fehlerrechnung unter Verwen-
ung der Stichprobenvarianz abgeschätzt werden kann, 
uss für die Ergebnisse von komplexen Unternehmen 

in alternativer Ansatz gewählt werden. Zwar basieren 
ie Ergebnisse für komplexe Unternehmen auf vollstän-
igen Daten, allerdings sind diese im Gegensatz zu einer 

atsächlichen Totalschicht zu einem Teil erhoben und zu 
inem anderen Teil mittels Imputation erzeugt worden. 
in Teil der damit einhergehenden Unsicherheit kann 
ber die sogenannte Imputationsvarianz abgeschätzt 
erden. Diese kann unter zu Hilfenahme der Zufallskom-
onente des Imputationsprozesses angenähert werden. 
afür werden aus dem Pool der k nächsten Nachbarn 
icht nur ein, sondern mehrere Spender gezogen. Dies 

ührt zu unterschiedlichen Imputationen, auf Basis
erer die Konsolidierung und Ergebniserstellung jeweils 
urchgeführt wird. Die Streuung dieser Ergebnisse kann 
azu verwendet werden, die Unsicherheit aufgrund der 

mputation abzuschätzen. | 6 Die Theorie für dieses Vor-
ehen stammt aus dem von Rubin (1987) entwickelten 
erfahren der Multiplen Imputation.
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  6 Es wird jedoch nur eine Imputation für die finale Ergebniserstellung 
verwendet (Single Imputation).

Grafik 5
Komponenten der Grundgesamtheit von statistischen Unternehmen
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4 

Zusammenfassung und Ausblick

Die neuen Arbeitsschritte, die sich aus der Umsetzung 
des EU-Unternehmensbegriffs ergeben, sind sämtlich 
abgegrenzt und konzeptualisiert. Einige, wie etwa die 
Methodik zur statistikübergreifenden Zusammenfüh-
rung der Erhebungsdaten, sind nahezu vollständig fer-
tiggestellt. Andere, wie etwa die Imputation, sind zu 
nennenswerten Teilen abgeschlossen. Die rechnerisch 
nachgelagerten Schritte, wie Konsolidierung und Validie-
rung, sind in der Bearbeitung ebenfalls weit fortgeschrit-
ten und werden zusätzlichen Tests und Erweiterungen 
unterzogen. Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, 
dass der Aktionsplan, nach dem ab dem Berichtsjahr 
2018 Strukturergebnisse auf Basis des EU-Unterneh-
mensbegriffs veröffentlicht werden, eingehalten wird. 

Methodisch sind drei Effekte zu erwarten, die die Ergeb-
nisse der Strukturstatistiken beeinflussen werden: Ers-
tens wird ein Profiling-Effekt zutage treten, da Einhei-
ten unterschiedlicher Wirtschaftszweige und Standorte 
zu einem komplexen Unternehmen zusammengefasst 
werden. Bei wirtschaftszweigspezifischen und länder-
bezogenen Auswertungen werden die Ergebnisse folg-
lich vollständig dem Wirtschaftszweig des komplexen 
Unternehmens zugeordnet. Zweitens wird ein Imputa- 
tionseffekt entstehen, weil ein Teilbereich der Unterneh-
men nicht mehr hochgerechnet wird. Schließlich wird es 
einen Konsolidierungseffekt geben, bei dem einerseits 
Verschiebungen zwischen den Wirtschaftszweigen zu 
erwarten sind, und andererseits eine Verringerung von 
Merkmalen in absoluter Höhe auftreten wird, sofern 
diese nicht additiv sind. Dies betrifft den Umsatz, den 
Produktionswert, die Kosten für Waren und Dienst-
leistungskäufe sowie die Kosten für Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffe. 

Für eine Abschätzung des Gesamteffekts ist es aller-
dings derzeit noch zu früh. Es ist davon auszugehen, 
dass sich die genannten drei Effekte teilweise über-
lagern werden und dass ihre Auswirkungen in unter-
schiedlichen Wirtschaftsbereichen differenziert zu be-
trachten sind. Dies ist nicht zuletzt ein Grund dafür, 
zumindest für das Berichtsjahr 2018 eine Doppelver- 
öffentlichung der Ergebnisse aus den Strukturstatisti-
ken nach rechtlichen Einheiten und statistischen Unter-
nehmen vorzusehen. 
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ZUSAMMENFASSUNG

Deutschland und Österreich vermelden Beschäftigungsrekorde. Viele Länder in  
Europa kämpfen dagegen immer noch mit Auswirkungen der letzten Wirtschafts- 
und Finanzmarktkrise beziehungsweise einige Länder mit der Staatsschuldenkrise. 
In diesem Beitrag wird ein vertiefender Blick auf das deutsche und österreichische 
„Jobwunder“ geworfen. Wurde tatsächlich mehr Arbeit geschaffen und ist diese auch 
produktiv eingesetzt? Und falls nicht: Wie erklärt sich ein Produktivitätsparadoxon im 
Zeitalter der fortschreitenden Digitalisierung?

	 Keywords: employment – volume of labour – labour productivity – jobs miracle – 
productivity paradox

ABSTRACT

Germany and Austria report employment records. In contrast, many European coun-
tries are still struggling with the effects of the recent economic and financial crisis or, 
in some countries, the sovereign debt crisis. In this article, an in-depth look is taken 
at the German and Austrian “jobs miracle”. Has really more work been created and is 
it used productively? If not, how can a productivity paradox be explained in the age of 
growing digitalisation?
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1 

Einleitung 

Die Nachrichten vom österreichischen und vom deut-
schen Arbeitsmarkt zeichnen ein durchweg positives 
Bild: Die Erwerbstätigkeit steigt in Österreich seit dem 
Jahr 2010 und in Deutschland bereits seit 2006 unun-
terbrochen an, noch nie gingen in beiden Ländern so 
viele Menschen einer bezahlten Arbeit nach. In diesem 
Aufsatz wird ein vertiefender Blick auf das sogenannte 
österreichische und deutsche „Jobwunder“ geworfen. 
Generell empfehlen sich internationale Vergleiche, um 
nationale Besonderheiten in den Entwicklungen des 
Arbeitsmarktes zu erkennen und einzuordnen. Dabei 
ist ein Vergleich zwischen Österreich und Deutsch-
land besonders vorteilhaft: In beiden Ländern gibt es 
–  neben der gemeinsamen sprachlichen Grundlage  – 
auch einige ähnliche arbeitsmarktrechtliche Regelungen 
beziehungsweise Gesetzgebungen im Sozialrecht, die in 
anderen Ländern in dieser Form nicht vorzufinden sind. 
So kann beispielsweise die geringfügige Beschäftigung 
(Minijobs) als eine österreichisch-deutsche Besonder-
heit innerhalb der Europäischen Union (EU) angesehen 
werden.

Unterschiedliche Aspekte des Arbeitsmarktes werden in 
diesem Aufsatz mittels einer Langzeitbetrachtung (1995 
bis 2017) beleuchtet. Im Fokus des zweiten Kapitels  
stehen zunächst die Gesamtentwicklungen der Erwerbs-
tätigkeit und die jeweiligen Konjunkturphasen beider 
Länder im Vergleich zum Durchschnitt der EU-28-Staa-
ten | 1. Auffallend sind aus EU-Sicht insbesondere die 
Jahre nach der Wirtschafts- und Finanzmarktkrise im Jahr 
2009 und deren Folgen auf die Arbeitsmärkte. Bei einem 
zeitlichen Vergleich über 23 Jahre hinweg zeigen sich 
aber auch strukturelle Änderungen am Arbeitsmarkt. 
Der Blick auf die Erwerbstätigenzahlen allein vermittelt 
den Eindruck, dass in Österreich und in Deutschland im 
Zeitablauf durchgängig immer mehr Arbeit entstanden 
sei. Dieses Bild ist unvollständig, da Arbeitszeiteffekte 
nicht berücksichtigt werden. Der Indikator Arbeitsvolu-
men (Thema des dritten Kapitels) ermöglicht in dieser 
Hinsicht einen anderen Blickwinkel, da Teilzeitbeschäf

  1	 Das Statistische Amt der Europäischen Union (Eurostat) stellt die 
Daten für die EU auch rückwirkend in der derzeitigen Zusammenset-
zung (28 Mitgliedstaaten) zur Verfügung.

tigung und sogenannte marginale Beschäftigungs
verhältnisse einbezogen werden.

Wie ertragreich eine Volkswirtschaft arbeitet, hängt 
davon ab, wie produktiv die eingesetzten Faktoren 
wirken. Im vierten Kapitel werden für den Faktor Arbeit 
(Erwerbstätigkeit, geleistete Arbeitszeit) die Produk
tivitäten von Österreich und Deutschland im Vergleich 
mit den anderen EU-Staaten analysiert. Dabei zeigt sich 
international in den entwickelten Volkswirtschaften ein 
sogenanntes Produktivitätsparadoxon. Trotz zunehmen
der Digitalisierung der Arbeitswelt verringern sich auch 
in Deutschland und Österreich durchschnittlich die 
Zuwachsraten der Arbeitsproduktivität. Auf mögliche 
Ursachen für diese beobachtbare Entwicklung wird in 
dieser Abhandlung eingegangen.

Die Zahlen in diesem Aufsatz beziehen sich –  soweit 
nicht gesondert vermerkt – auf die Daten der Erwerbs-
tätigenrechnung im Rahmen der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen (VGR). Die Erwerbstätigenrechnung 
bildet das wirtschaftliche Geschehen auf dem Arbeits-
markt auf Grundlage der Konzepte des Europäischen Sys-
tems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) 
2010 ab (Europäische Union, 2014). Ein zentraler 
Bestandteil der statistischen Berichterstattung in den 
VGR ist die Bereitstellung von methodisch konsistenten 
Zeitreihen (Räth, 2016). Sowohl in Deutschland als auch 
in Österreich wird das ESVG 2010 angewendet, daher 
können die nachfolgend beschriebenen Daten ohne 
methodische Probleme – auch über einen längeren Zeit-
raum – miteinander verglichen werden.

2 

Entwicklung der Erwerbstätigkeit  
in den Konjunkturphasen

Die Zahl der Erwerbstätigen erreichte im Jahr 2017 
sowohl in Österreich als auch in Deutschland neue 
Höchststände. In Österreich gingen 4,4 Millionen Men-
schen und in Deutschland 44,3 Millionen Personen einer 
bezahlten Arbeit nach. Damit war in beiden Ländern 
ungefähr jeweils die Hälfte der Bevölkerung erwerbstätig. 

In der folgenden Analyse stehen verschiedene Abschnit- 
te des Zeitraums zwischen den Jahren 1995 und 2017 
im Fokus. Der gewählte Zeitraum resultiert zum einen 
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aus der Datenverfügbarkeit für Österreich und für die EU, 
zum anderen wird damit die durch die deutsche Verei-
nigung verursachte Sonderentwicklung ausgeklammert. 
In der Transformationsphase vor 1995 in Deutschland 
waren deutliche Rückgänge der Erwerbstätigenzahlen 
aufgrund von wirtschaftlichen Strukturanpassungen 
zu verzeichnen (Mai/Schwahn, 2017; Brenke, 2014; 
Brautzsch und andere, 2014). Allein zwischen 1991 
und 1993 ging die Erwerbstätigenzahl in Deutschland 
um 1,0 Millionen Personen zurück. Ausgehend vom Jahr 
1995 stieg dagegen bis 2017 die Erwerbstätigkeit in 
Deutschland um 16,6 % (beziehungsweise 6,3 Millionen 
Personen). Mit einer Zunahme um 23,1 % war der rela-
tive Anstieg der Erwerbstätigkeit in Österreich in diesem 
Zeitraum noch stärker (+ 0,8 Millionen Erwerbstätige).

 Grafik 1 zeigt die jährlichen Veränderungsraten der 
Erwerbstätigkeit in Österreich und Deutschland im Ana-
lysezeitraum. In beiden Ländern sind im Zeitablauf meis-
tens gleiche konjunkturelle Verläufe sichtbar, die jedoch 
durchaus unterschiedlich ausgeprägt sind.  

Zu unterscheiden sind folgende Phasen: der New-Econ-
omy-Boom (bis 2000), die sogenannte Dot-com-Krise 
(2001 bis 2003), die Wiederbelebung der Weltwirtschaft 
bis zur Wirtschafts- und Finanzmarktkrise (die sich am 
Arbeitsmarkt im Jahr 2009 niederschlug) und die weitere 
Entwicklung nach dieser Krise. 

Der Zeitraum zwischen 1995 und 2000 fällt in eine 
Wachstumsphase, welche oftmals als New-Economy-
Boom bezeichnet wird. Besonders in diesen Jahren 
gewannen dienstleistungsbezogene Wirtschaftsberei-
che an Gewicht, die relative Bedeutung des Produzie-
renden Gewerbes war dagegen sowohl in Deutschland 
als auch in Österreich rückläufig. An den Kapitalmärk-
ten entwickelte sich ein Klima, das geprägt war von den 
Hoffnungen auf hohe Erträge aus den neu gegründeten 
Internetunternehmen. So stiegen im Zuge des weltwei-
ten wirtschaftlichen Aufschwungs in beiden Ländern die 
Erwerbstätigenzahlen deutlich an. Der EU-Beitritt Öster-
reichs am 1. Januar 1995 löste wirtschaftlich zusätzliche 
Wachstumseffekte aus (Breuss, 2010). Während aber in 
Österreich die Erwerbstätigkeit schon 1996 und 1997 
auf die Einflüsse der New Economy und die allgemein 
günstige weltwirtschaftliche Lage – mit der zusätzlichen 
positiven Dynamik des EU-Beitritts – reagierte, begann 
der Anstieg in Deutschland erst mit dem Jahr 1998. 
Anders als bei anderen Konjunkturphasen in Deutsch-
land war das Wachstum der Erwerbstätigkeit insgesamt 
jedoch zu einem erheblichen Teil auf den Anstieg der 
marginalen Beschäftigung | 2 zurückzuführen. Im Jahr 
1999 wurden zudem gesetzliche Regelungen in Deutsch-

  2	 Zur marginalen Beschäftigung zählen geringfügig entlohnte Beschäf-
tigung, kurzfristige Beschäftigung und Arbeitsgelegenheiten im 
Rahmen der Arbeitsförderung. Es überwiegt in der Anzahl aber die 
geringfügig entlohnte Beschäftigung.

Quelle: Statistisches Amt der Europäischen Union (Eurostat) 2018 - 01 - 0702

Grafik 1
Entwicklung der Erwerbstätigkeit
Veränderung gegenüber dem Vorjahr, in %
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land eingeführt, welche die Aufnahme von ausschließ-
lich geringfügigen Tätigkeiten begünstigten. Dagegen 
nahm bei den sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
ten vor allem die Teilzeitbeschäftigung zu. Im Jahr 2000 
wurde in Deutschland die bisher höchste Wachstums-
rate der Erwerbstätigkeit innerhalb eines Jahres seit der 
deutschen Vereinigung erzielt (+ 2,3 %). In Österreich 
stieg die Zahl der Teilzeiterwerbstätigen seit 1995 kon-
tinuierlich an, auch die geringfügigen Beschäftigungs
formen hatten überdurchschnittliche Wachstumsraten. 
Zusätzlich wurde in Österreich eine spezielle Form der 
Selbstständigkeit, nämlich der freie Dienstvertrag | 3, im 
Strukturanpassungsgesetz 1996 definiert. Diese Form 
der Erwerbsarbeit erfreute sich bis zu wesentlichen 
Gesetzesänderungen im Jahr 2008 stetig wachsender 
Beliebtheit.

In den Jahren 2001 bis 2003 trübte sich die Weltkon-
junktur infolge von Marktbereinigungen durch nicht 
erfüllte Erwartungen an die sogenannte New Economy 
ein. Zudem wirkte sich die wirtschaftliche Verunsiche-
rung nach den Terroranschlägen vom 11. September 
2001 aus. Der Vergleich der deutschen und der österrei
chischen Entwicklung in Grafik 1 zeigt, dass der deut- 
sche Arbeitsmarkt wesentlich stärker auf die Krise 
reagiert hat. Auch setzten die Erholungsprozesse 
wesentlich später als in Österreich ein. Einerseits lag 
dies an einem deutlichen Rückgang der marginalen 
Beschäftigung in Deutschland – auch aufgrund gerin-
gerer Kündigungsschutzregelungen dieser Erwerbs-
formen. Andererseits nahm zusätzlich verstärkend 
sozialversicherungspflichtige Vollzeiterwerbstätigkeit 
wieder deutlicher ab, das Wachstum bei der Teilzeit-
beschäftigung blieb wie in Österreich dagegen auch in 
dieser Phase ungebrochen. Am Anfang des neuen Jahr-
hunderts galt die deutsche Wirtschaft zudem bezüglich 
des Arbeitsmarktes als stark reguliert (Sachverstän
digenrat, 2002).

In Deutschland fiel die Wiederbelebung am Arbeits-
markt nach der Dot-com-Krise zeitlich zusammen mit 
dem Inkrafttreten der Gesetze für moderne Dienstleis-
tungen am Arbeitsmarkt (sogenannte Hartz-Reformen). 

  3	 Beim freien Dienstvertrag stellen Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer ihre Arbeitskraft auf Zeit zur Verfügung. Kennzeichnend ist beim 
freien Dienstvertrag, dass keine persönliche Abhängigkeit zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitskraft vorliegt. Im Unterschied zu einem Werk-
vertrag ist die Arbeitsleistung nicht auf ein bestimmtes Werk ausge-
richtet, sondern auf eine Zeitperiode.

Die Reformen wirkten auf unterschiedlichen Ebenen, 
insbesondere durch 

>	 effizientere Gestaltung der Arbeitsvermittlung, 

>	 Aktivierung von Arbeitsuchenden, 

>	 Änderungen in den Regelungen von Leiharbeit und 
geringfügiger Beschäftigung, 

>	 staatliche Förderung von selbstständigen Tätigkeiten 
(anfänglich als Ich-AG bekannt), 

>	 teilweise Abschaffung des Meisterzwangs durch die 
Novellierung der Handwerksordnung und 

>	 Neugestaltung von Arbeitslosengeld und Arbeits
losenhilfe. 

Neben den Arbeitsmarktreformen waren die Tarifab-
schlüsse zwischen den Tarifpartnern in der Regel sehr 
moderat, gesamtwirtschaftlich waren in einigen Jahren 
sogar Reallohnverluste festzustellen (Bispinck, 2010). 
Dagegen waren in den anderen Ländern der Eurozone 
teilweise starke Lohnsteigerungen zu verzeichnen (Böck-
ler Impuls, 2008). Die in Deutschland weitgehend stabi-
len Lohnstückkosten führten daher in diesem Zeitraum 
zu einer verbesserten Wettbewerbsfähigkeit der deut-
schen Wirtschaft. Diese veränderten Wettbewerbsbedin-
gungen sind auch eng mit der Einführung des Euro und 
der gemeinsamen Zinspolitik der Europäischen Zentral-
bank verknüpft. In den Jahren vor der Wirtschafts- und 
Finanzmarktkrise wurde in Deutschland der langjährige 
Abwärtstrend bei der sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigung gestoppt, sowohl Teilzeitbeschäftigung 
als nun auch Vollzeitbeschäftigung legten deutlich zu. 
Auch in Österreich war die Zeit vor der Wirtschafts- und 
Finanzmarktkrise durch Lohnzurückhaltung geprägt, 
sodass die Lohnstückkosten von 1995 bis 2007 gegen-
über der Arbeitsproduktivität nur sehr schwach zuge-
nommen hatten. Ab dem Jahr 2007 war aber eine stär-
kere Trendumkehr zu beobachten, wodurch die Löhne 
wieder stärker anstiegen. Zwischen 2006 und 2008 
wuchs in Deutschland die Zahl der Erwerbstätigen um 
3,1 %, in Österreich um 3,8 %. 

Einen deutlichen Einschnitt in die Weltkonjunktur stellte 
die jüngste Wirtschafts- und Finanzmarktkrise dar. 
Das reale Bruttoinlandsprodukt ging im Jahr 2009 in 
Deutschland um 5,6 % gegenüber dem Vorjahr zurück, 
auch in Österreich reduzierte sich die Wirtschaftsleis-
tung gegenüber dem Vorjahr deutlich (um 3,8 %). Zuneh-
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mend wirkte die Wirtschafts- und Finanzmarktkrise auch 
auf die Arbeitsmärkte, doch in Deutschland und in Öster-
reich anfänglich auf unterschiedliche Weise. In Deutsch-
land waren die Auswirkungen verhältnismäßig mode-
rat. Massive Entlassungen, wie sie in anderen Ländern 
zu beobachten waren, konnten durch Kurzarbeit und 
Anpassungen der Arbeitszeit verhindert werden (Mai, 
2010). In Österreich kam der Beschäftigungsaufbau 
zunächst zum Erliegen. Die Zahl der Erwerbstätigen sank 
sogar 2009 gegenüber dem Vorjahr um 0,5 %, nachdem 
sie ein Jahr zuvor noch um 1,9 % zugenommen hatte. 
Ein Jahr später jedoch waren die Folgen der Wirtschafts- 
und Finanzmarktkrise bereits weitgehend überwunden: 
Die Erwerbstätigkeit stieg im Jahr 2010 wieder um 0,8 % 
an – in einem Jahr, in dem die Beschäftigung innerhalb 
der EU-28 um 0,7 % zurückging. Bereits früh wurden in 
Österreich zu Beginn des Konjunktureinbruchs ähnlich 
wie in Deutschland arbeitsmarktbezogene Maßnahmen 
eingesetzt, um die Folgen der Krise zu begrenzen. Zusätz-
lich zu drei Konjunkturpaketen und einer Steuerreform 
2009 wurden Maßnahmen ergriffen, um Arbeitsplätze zu 
sichern. So wurde auch in Österreich verstärkt das Mittel 
der Kurzarbeit eingesetzt. Andererseits gab es zusätz
liche Investitionen in die Ausbildung der Jugend (Aus-
bildungsgarantie) und in weiteren Arbeitsmarktpaketen 
wurden Änderungen bei der Altersteilzeit und Bildungs-
karenz beschlossen. Die Krise traf sowohl in Deutschland 
als auch in Österreich zu einem großen Teil Unternehmen 
im Exportgeschäft, welche im Kerngeschäft als stabil 
anzusehen waren. Daher reichte eine kurzfristige Unter-
stützung des Staates in vielen Fällen aus. 

In beiden Ländern stieg in den Folgejahren die Zahl der 
Erwerbstätigen deutlich und kontinuierlich an. Neben 
einer besseren Ausschöpfung des jeweiligen nationalen 
Erwerbspersonenpotenzials nahm in diesem Zeitraum 
sowohl in Österreich als auch in Deutschland die Zahl 
ausländischer Erwerbstätiger überdurchschnittlich zu. 
Grund dafür waren die EU-Erweiterungen und damit ver-
bunden die Arbeitnehmerfreizügigkeit. | 4 

  4	 Die EU ermöglichte den Mitgliedstaaten eine Übergangsfrist, in 
welcher die Arbeitnehmerfreizügigkeit ausgesetzt werden konnte. 
Die vollständige Freizügigkeit zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit 
in Deutschland und Österreich galt für Polen, Tschechien, Ungarn, 
die Slowakei, Slowenien, Estland, Lettland und Litauen erst ab dem 
1. Mai 2011. Für Bulgarien und Rumänien galt diese zeitversetzt erst 
ab dem 1. Januar 2014. Für Kroatien besteht in Deutschland die voll-
ständige Arbeitnehmerfreizügigkeit seit dem 1. Juli 2015, in Öster-
reich gelten Beschränkungen bis zum 30. Juni 2020.

 Grafik 2 stellt den Entwicklungen der Erwerbstätigkeit 
in Österreich und in Deutschland die Entwicklung des 
Durchschnitts der EU-28-Staaten gegenüber. Im Zeit
ablauf fällt eine ungefähr deckungsgleiche Entwicklung 
der europäischen mit der österreichischen Situation bis 
zum Jahr 2008, dem Beginn der Wirtschafts- und Finanz-
marktkrise, auf. Die Anfangsjahre der Euroeinführung 
bewirkten bei einigen Mitgliedstaaten (unter anderem 
Österreich) einen zusätzlichen wirtschaftlichen Auf-
schwung, da das Zinsniveau der Europäischen Zentral-
bank real eine Zinssenkung bedeutete. Für Deutschland 
gab es diesen Effekt nicht, da das Zinsniveau bereits 
sehr niedrig war (Busch, 2010). Andere EU-Mitglied-
staaten reagierten im Jahr 2009 wesentlich stärker auf 
die Wirtschafts- und Finanzmarktkrise und benötig-
ten vergleichsweise lange, um deren Folgen auf dem 
Arbeitsmarkt zu bewältigen. So wurde erst im Jahr 2016 
ein Niveau der Erwerbstätigkeit innerhalb der EU-28 
erreicht, das über dem Stand von 2008 lag. Im Durch-
schnittswert der EU enthalten sind aber auch viele Mit-
gliedstaaten, deren Erwerbstätigkeit auch im Jahr 2017 
unter den Werten von 2008 lag. Den stärksten Rückgang 
unter den EU-Mitgliedstaaten verzeichnete Lettland mit 
– 16,0 % im Vergleich zum Stand von 2008, gefolgt von 
Griechenland mit – 14,6 %. Die stärksten Beschäfti-
gungsgewinne dagegen waren im gleichen Zeitraum in 
Malta mit einem Zugewinn an Beschäftigung von 33,4 % 
und in Luxemburg (+ 23,8 %) zu beobachten. In Deutsch-
land stieg die Erwerbstätigkeit zwischen 2008 und 2017 
um 8,4 %, in Österreich um 8,0 %.

EU-28: derzeitige Zusammensetzung der Europäischen Union.

Quelle: Statistisches Amt der Europäischen Union (Eurostat)
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Zu den Kernzielen der Europa-2020-Strategie | 5 gehört 
die Erreichung einer Beschäftigungsquote unter den 20-  
bis 64-Jährigen von insgesamt 75 %. Hinter diesem 
Beschäftigungsziel steht der Wille, auch Bevölkerungs-
gruppen in den Arbeitsmarkt zu integrieren, die bislang 
geringere Erwerbsquoten aufwiesen, wie Jugendliche, 
ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, gering 
Qualifizierte sowie Migrantinnen und Migranten. Nach 
den Daten der Arbeitskräfteerhebung wurde dieses Ziel 
innerhalb der EU noch nicht erreicht (2017 betrug die 
Quote 72,2 %). Die starken Beschäftigungsverluste in 
einigen Mitgliedstaaten im Zuge der letzten Wirtschafts- 
und Finanzmarktkrise und die teilweise noch vorherr-
schenden hohen Arbeitslosenquoten, insbesondere bei 
Jugendlichen, senken die Beschäftigungsquote. Trotz-
dem entwickelte sich die europäische Erwerbstätigen-
quote in den letzten Jahren positiv, denn im Jahr 2012 
hatte sie lediglich 68 % betragen. Durch den starken 
Beschäftigungsaufschwung sowohl in Deutschland als 
auch in Österreich wurde das europäische Ziel in beiden 
Ländern bereits erreicht.  Grafik 3

Alle Mitgliedstaaten haben sich jedoch zusätzlich natio-
nale Ziele gesetzt, die die unterschiedlichen Ausgangs-
situationen in den Ländern besser berücksichtigen. So 
wollen Deutschland und Österreich jeweils eine Erwerbs-
tätigenquote der 20- bis 64-Jährigen von mindestens 
77 % erreichen. Diese Zielvorgabe erfüllte Österreich mit 
75,4 % im Jahr 2017 noch nicht. 

  5	 Neben den Beschäftigungszielen wurden Zielvorgaben für Forschung 
und Entwicklung, Klimawandel und Energie, Bildung, Armut und sozi-
ale Ausgrenzung entwickelt (Europäische Kommission, 2010). 

3 

Arbeitsvolumen

Die in Kapitel 2 beschriebene Entwicklung der jewei
ligen Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland und Öster-
reich muss auch im Zusammenhang mit strukturellen 
Änderungen von Beschäftigungsformen mit unmittel-
barem Einfluss auf die Arbeitszeit betrachtet werden. 
Die Menge der tatsächlich geleisteten Arbeit in Stunden 
ist nicht in gleichem Maße gestiegen wie die Zahl der 
erwerbstätigen Personen. 

Die grundsätzlich sehr umfassende Definition von 
Erwerbstätigkeiten, die sich auf das ESVG 2010 stützt, 
steht im Einklang mit den Vorgaben der Internationalen 
Arbeitsorganisation (ILO) und beinhaltet eine sehr nied-
rige Untergrenze für eine bezahlte Erwerbstätigkeit. So 
gelten Personen bereits dann als erwerbstätig, wenn 
diese innerhalb einer Woche durchschnittlich nur eine 
Stunde gearbeitet haben. Als Bezugsgröße für Produk-
tivitätsanalysen auf Stundenbasis wird im Rahmen der 
VGR eine auf Ergebnisse der Erwerbstätigenrechnung 
abgestimmte Arbeitsvolumenrechnung | 6 durchgeführt.

Unter dem Arbeitsvolumen werden die innerhalb einer 
Volkswirtschaft tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden 
verstanden, die von allen Erwerbstätigen in einem gege-
benen Zeitraum erbracht werden. Hierzu zählen auch die 
Arbeitsstunden von Personen in Nebentätigkeiten mit 
mehreren Beschäftigungsverhältnissen, Zeiten für die 
bezahlte Aus- und Weiterbildung oder Überstunden (zur 
Übersicht über Faktoren der Arbeitsvolumenrechnung 
siehe Wanger und andere, 2016; Chalupa und andere, 
2011).

 Grafik 4 zeigt die Entwicklung des Arbeitsvolumens in 
Deutschland, Österreich und im Durchschnitt der EU-28. 
Während die Unterschiede zwischen Österreich und 
Deutschland bei der Entwicklung der Erwerbstätigen
zahlen zwischen 1995 und 2017 zwar erkennbar, aber 
weitgehend moderat waren, zeigen sich deutliche 
Abweichungen beim Arbeitsvolumen: Von 1995 bis 
2017 nahm das Arbeitsvolumen in Deutschland ledig-
lich um 4 % zu, in Österreich dagegen um 12 %. Beson-

  6	 Das Arbeitsvolumen nach den Konzepten der VGR wird in Deutsch-
land vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der 
Bundesagentur für Arbeit berechnet.  

1 Erwerbstätigenquote von 75 % bei den 20- bis 64-Jährigen.

Quelle: Statistisches Amt der Europäischen Union (Eurostat) 2018 - 01 - 0704
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ders stark ausgeprägt waren die Unterschiede zwischen 
1995 und 2005. In diesem Zeitraum sank das Arbeits-
volumen in Deutschland um 4 %, obwohl die Erwerbs-
tätigkeit um 4 % anstieg. In Österreich wuchs das 
Arbeitsvolumen (+ 7 %) dagegen sehr ähnlich wie die 
Zahl der Erwerbstätigen (+ 8 %). Seit 2005 entwickelte 
sich das Arbeitsvolumen in Österreich und Deutschland 
weniger unterschiedlich. Während der Wirtschafts- und 
Finanzmarktkrise 2009 war in Österreich wie auch in 
Deutschland eine vergleichbare Arbeitszeitanpassung 
zu erkennen. Die europäische Entwicklung ähnelt im 
Verlauf der österreichischen – mit Abweichungen in den 
ersten Jahren nach der Wirtschafts- und Finanzmarkt-
krise aufgrund konjunktureller Einbrüche in den euro-
päischen Krisenländern im Jahr 2009. Die Entwicklung 
des Arbeitsvolumens im EU-28-Durchschnitt und in 
Österreich hat sich in den letzten Jahren wieder angenä-
hert. Die Entwicklung des Arbeitsvolumens in Deutsch-
land im Zeitraum 1995 bis 2017 verläuft dagegen durch 
die Abnahme des Arbeitsvolumens in den ersten zehn 
Jahren weit unterhalb des Niveaus in Österreich und 
des EU-28-Durchschnitts. Allerdings ist das deutsche 
Arbeitsvolumen nach 2005 überdurchschnittlich mit 9 % 
(Österreich: 5 %, EU-28: 4 %) angestiegen. 

Sowohl für Deutschland als auch für Österreich gilt: 
Das Arbeitsvolumen ist im Verlauf der Jahre 1995 bis 
2017 deutlich geringer angestiegen als die Erwerbs
tätigkeit. Während die Erwerbstätigkeit in Österreich 
um 23 % stieg, fiel der Anstieg des Arbeitsvolumens mit 

12 % vergleichsweise schwächer aus. In Deutschland 
stieg die Zahl der Erwerbstätigen um 17 %, das Arbeits
volumen hingegen nur leicht um 4 %. Im europäischen 
Durchschnitt wuchs die Zahl der Erwerbstätigen wie in 
Deutschland um 17 %, das Arbeitsvolumen dagegen um 
10 %. Diese Ergebnisse zeigen, dass die Entwicklung 
der Zahl der Erwerbstätigen nicht gleichzusetzen ist mit 
der Entwicklung des Arbeitsvolumens. In erster Linie 
wurde die gesamtwirtschaftlich geleistete Arbeit auf-
grund struktureller Veränderungen bei den relevanten 
Beschäftigungsformen auf mehr Personen verteilt. 

Das geringer gestiegene Arbeitsvolumen und die höher 
ansteigende Zahl der Erwerbstätigen spiegeln sich in 
der gesunkenen Zahl der geleisteten Arbeitsstunden je 
Erwerbstätigen wider. Dabei liegt das Niveau der durch-
schnittlichen Arbeitszeit in Deutschland bezogen auf 
alle Erwerbstätigen (in Voll- und Teilzeit) weit unterhalb 
des Niveaus in Österreich und des EU-28-Durchschnitts. 
Während im Jahr 2017 die durchschnittliche Arbeitszeit 
in Österreich und in Europa etwa 31 Stunden je Woche 
betrug, lag diese in Deutschland geringfügig über 
26  Wochenstunden. Der Rückgang der durchschnitt
lichen Arbeitszeit in Österreich und in Deutschland zwi-
schen den Jahren 1995 und 2017 ist aber mit jeweils 
etwas über drei Stunden in der Dimension vergleichbar. 
 Grafik 5

Eine Ursache für den schwächeren Verlauf des Arbeits-
volumens im Vergleich zur Erwerbstätigkeit und für die 
Entwicklung der durchschnittlichen Wochenarbeitszeit 

EU-28: derzeitige Zusammensetzung der Europäischen Union.

Quelle: Statistisches Amt der Europäischen Union (Eurostat)
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ist die zunehmende Bedeutung von Teilzeitbeschäf
tigung. Zusätzlich sind insbesondere in Deutschland 
marginale Erwerbsformen zu beachten, die bis Mitte der 
2000er-Jahre an Bedeutung gewonnen haben, während 
die Anzahl sogenannter Normalarbeitsverhältnisse in 
diesem Zeitraum zurückging.

Im europäischen Vergleich sind die Teilzeitquoten 
der 15- bis 64-Jährigen auf Basis von Daten der EU-
Arbeitskräfteerhebung sowohl in Österreich als auch in 
Deutschland überdurchschnittlich hoch. Nach den Nie-
derlanden lag die österreichische Teilzeitquote von 28 % 
im Jahr 2017 an zweiter Stelle im europäischen Ranking, 
die deutsche von 27 % an dritter Stelle. Im europäischen 
Durchschnitt waren 19 % teilzeitbeschäftigt. Die Teilzeit-
quote ist seit dem Jahr 1995 in beiden Ländern deut-
lich gestiegen, in Österreich um 15 Prozentpunkte, in 
Deutschland um 11 Prozentpunkte. In Deutschland hat 
sich die Zunahme der Teilzeitquote seit 2006 jedoch 
deutlich abgeschwächt, da seitdem auch die sozial
versicherungspflichtige Vollzeitbeschäftigung zunimmt. 
 Grafik 6

Die Entwicklung der Teilzeitquoten begründet zwar 
wesentlich den geringen Anstieg des Arbeitsvolumens 
im Vergleich zur Erwerbstätigkeit, die unterschiedliche 
Entwicklung des Arbeitsvolumens in Österreich und 
Deutschland lässt sich hiermit jedoch nicht vollständig 
erklären. Hier sind neben Entscheidungen der Tarif

partner über die zu leistende Arbeitszeit auch die beson-
deren Entwicklungen bei der marginalen Beschäftigung 
in Deutschland als wichtige Einflussgröße zu sehen. 
Begünstigt durch die Veränderung institutioneller Rah-
menbedingungen am deutschen Arbeitsmarkt (siehe 
Kapitel 2) stieg die Zahl der marginal beschäftigten 
Menschen zwischen 1995 und 2007 um 2,9 Millionen 
an (+ 89 %). Im Vergleich zu anderen Erwerbsformen, 
wie etwa sozialversicherungspflichtiger Teilzeitbeschäf-
tigung, ist die marginale Beschäftigung durch niedrigere 
Arbeitszeiten gekennzeichnet. Der Anstieg der marginal 
Beschäftigten in Deutschland bis 2007 ist im Wesent-
lichen auf die geringfügig entlohnten Beschäftigten 
zurückzuführen. Seit 2007 ist die marginale Beschäfti-
gung aber wieder rückläufig, bis 2017 um knapp 0,7 Mil-
lionen Personen (– 11 %). In Österreich stieg die Anzahl 
der Personen in geringfügiger Beschäftigung eben-
falls deutlich, jedoch in einem geringeren Maße als in 
Deutschland.

4 

Arbeitsproduktivität 

In der volkswirtschaftlichen Analyse wird zur Ermittlung 
der Produktivität die wirtschaftliche Leistung (Output) in 
Relation zum Einsatz des Produktionsfaktors (Input an 
Arbeit oder Kapital) im betreffenden Betrachtungszeit-
raum gesetzt. Die Arbeitsproduktivität, wie im Rahmen 
der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen ermittelt, 
stellt üblicherweise die Relation zwischen dem preis- 
bereinigten Bruttoinlandsprodukt und dem damit 
verbundenen Arbeitseinsatz dar. Als Größen für den 
Arbeitseinsatz sind dabei zwei Kennzahlen relevant: 
die Zahl der Erwerbstätigen und die Arbeitszeit in Form 
der geleisteten Arbeitsstunden. Wie bereits in Kapitel 3 
erläutert, können sich die Entwicklung der Erwerbstä-
tigenzahlen und die Entwicklung des Arbeitsvolumens 
einer Volkswirtschaft aber deutlich unterscheiden. Dies 
gilt unter anderem, wenn sich die Struktur der Erwerbs-
formen hinter der Gesamtzahl der Erwerbstätigen im 
Zeitverlauf ändert. In Relation zur sozialversicherungs-
pflichtigen Vollzeitbeschäftigung haben hier insbeson-
dere die Relevanz von Teilzeitbeschäftigung in Öster-
reich und Deutschland und die Bedeutung marginaler 
Beschäftigungsformen in Deutschland zugenommen. 
Daher ist ein Zeitreihenvergleich oder auch eine inter-

EU-28: derzeitige Zusammensetzung der Europäischen Union; Daten liegen beginnend mit
dem Berichtsjahr 2002 vor. Ergebnisse der Arbeitskräfteerhebung.

Quelle: Statistisches Amt der Europäischen Union (Eurostat)

0

5

10

15

20

25

30

1995 2000 05 10 15 2017

Grafik 6
Teilzeitquoten der 15- bis 64-Jährigen
in %

2018 - 01 - 0707

Österreich

Deutschland

EU-28

28

27

19

Statistisches Bundesamt | WISTA | 6 | 2018 55



Johannes Chalupa, Christoph-Martin Mai

nationale Analyse zur Arbeitsproduktivität auf Basis der 
Zahl der Erwerbstätigen als Bezugsgröße spürbar weni-
ger aussagekräftig. Die Messung der Arbeitsproduktivi-
tät auf Basis der geleisteten Arbeitsstunden bereinigt 
dagegen strukturelle und andere Effekte bei der Arbeits-
zeit und ist daher der Pro-Kopf-Betrachtung vorzuziehen.

 Grafik 7 vergleicht die jeweiligen Messkonzepte zur 
Arbeitsproduktivität für Deutschland beziehungsweise 
Österreich. Sowohl in Deutschland als auch in Öster-
reich entwickelte sich die Arbeitsproduktivität auf Basis 
der geleisteten Arbeitsstunden wesentlich dynamischer 
als beim Bezug auf die Zahl der Erwerbstätigen. Durch-
schnittlich stieg die Arbeitsproduktivität auf Basis der 
geleisteten Arbeitsstunden im dargestellten Zeitraum 
zwischen 1995 und 2017 jährlich um 1,26 % in Deutsch-
land beziehungsweise um 1,30 % in Österreich. Die 
Arbeitsproduktivität je Erwerbstätigen stieg dagegen 
jahresdurchschnittlich nur um 0,73 % in Deutschland 
und um 0,87 % in Österreich. Der Unterschied in den 
Ergebnissen der beiden Messkonzepte fällt in Deutsch-
land etwas höher aus als in Österreich. Daran zeigt sich 
auch das vergleichsweise größere Ausmaß der Struktur-
veränderungen bei den Erwerbsformen in Deutschland 
gegenüber Österreich, nicht zuletzt vor dem Hintergrund 
der deutschen Arbeitsmarktreformen (siehe Kapitel 3).

Die Reaktionen beider Volkswirtschaften auf die Wirt-
schafts- und Finanzmarktkrise 2009 werden ebenfalls in 
den Ergebnissen zur Arbeitsproduktivität sichtbar (siehe 

Grafik 7). Dabei wird für Deutschland in stärkerem Maße 
die wirtschaftspolitische Strategie der Erhaltung von 
Beschäftigung auf Kosten kurzfristiger Produktivitäts-
verluste deutlich (Hauf, 2012). Bei einem Vergleich der 
durchschnittlichen Produktivitätsentwicklung vor der 
Wirtschafts- und Finanzmarktkrise (1995 bis 2008) mit 
der Entwicklung nach der Krise (2010 bis 2017) fällt auf, 
dass sich die Wachstumsdynamik im Zeitablauf weiter 
verlangsamt hat: Die Arbeitsproduktivität auf Basis der 
geleisteten Arbeitsstunden stieg vor 2009 durchschnitt-
lich um 1,58 % je Jahr in Deutschland und um 1,72 % 
in Österreich; seit 2010 erreichte das Wachstum der 
Arbeitsproduktivität nur noch durchschnittlich 1,05 % in 
Deutschland und 0,78 % in Österreich. 

Wirtschaftspolitisch wird eine Verringerung der Dynamik 
der Arbeitsproduktivität häufig als kritisch angesehen, 
da der Anstieg der Produktivität eine Orientierungsgröße 
der Lohnpolitik darstellt, und zudem als Maßstab der 
Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft gilt. Daher 
zeigt die jüngste Entwicklung der Arbeitsproduktivität 
aus dieser Perspektive auf den ersten Blick kein über-
zeugendes Bild für Deutschland und Österreich. Aller-
dings wird durch internationale Vergleiche die Schwäche 
der Arbeitsproduktivität als globales Phänomen sicht-
bar (Fritsche/Harms, 2017). Exemplarisch werden in  
 Grafik 8 die jährlichen Veränderungsraten der Ar
beitsproduktivität auf Basis der geleisteten Arbeitsstun-
den der EU-28 mit den Entwicklungen Österreichs und 
Deutschlands seit dem Jahr 1996 verglichen. Die Verläufe 

Quelle: Statistisches Amt der Europäischen Union (Eurostat)
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der beiden Länder ähneln –  mit Ausnahme einzelner 
Jahre – sehr dem Durchschnitt der EU und stimmen damit 
in den Kernaussagen überein. Auch im EU-Durchschnitt 
wird ein Trend leicht abnehmender Wachstumsraten 
im Zeitablauf sichtbar, verstärkt seit der Wirtschafts- 
und Finanzmarktkrise. Wird bei der Analyse ein tieferer 
Blick auf einzelne Mitgliedstaaten geworfen, bestätigen 
auch die Entwicklungen der größten Volkswirtschaften 
der EU den deutschen und den österreichischen Trend 
geringerer durchschnittlicher Wachstumsraten der 
Arbeitsproduktivität im Zeitablauf. In einigen Ländern, 
beispielsweise in Spanien, gab es jedoch eine Sonder-
entwicklung. Dort ging der Anstieg der Arbeitsprodukti-
vität nach 2010 vor allem auf Beschäftigungsrückgänge 
infolge der Krise 2009 zurück (Entlassungsproduktivität; 
siehe Sachverständigenrat, 2017). Allein die spanische 
Arbeitslosenquote von 17,2 % im Jahr 2017 zeigt, dass 
die Kennzahl der Arbeitsproduktivität für sich keines-
falls ein komplettes Bild der wirtschaftlichen Lage einer 
Volkswirtschaft zeichnen kann.

Auch in außereuropäischen Ländern finden sich bei 
entwickelten Volkswirtschaften im Zeitablauf abneh-
mende Wachstumsraten der Arbeitsproduktivität (siehe 
Sachverständigenrat, 2017). Dieser anhaltende Trend 
überrascht im Zuge der zunehmenden Digitalisierung 
der Arbeitswelt. Ein Merkmal des digitalen Wandels ist 
die umfassende informationstechnische Vernetzung 
von Produktion, Wertschöpfungsketten und Produkt-
absatzmechanismen. Nach allgemeiner Auffassung der 

Forschung befindet sich die Arbeitswelt inmitten eines 
radikalen Umbruchs. Eine viel beachtete, aber auch viel 
diskutierte | 7 Studie von Frey/Osborne aus dem Jahr 
2013 an der Universität Oxford über die Zukunft der 
Arbeit weist darauf hin, dass in den kommenden Jahr-
zehnten fast jeder zweite Beruf durch Rationalisierung 
infolge von Automatisierungsprozessen infrage gestellt 
werden wird. Eine solche Entwicklung birgt ein hohes 
Potenzial an Arbeitsproduktivitätssteigerungen. Jedoch 
sind diese Effekte – wie dargestellt – derzeit nicht in 
den volkswirtschaftlichen Kennzahlen sichtbar. Eine 
solche Entwicklung kann durchaus als Produktivitäts- 
paradoxon bezeichnet werden. Die Diskussion über 
ein Paradoxon in der Kennzahl der Arbeitsproduktivität 
gab es historisch schon häufiger, beispielsweise mit 
dem vermehrten Einsatz von Personalcomputern in 
den 1980er-Jahren (Solow, 1987). Auch zu dieser Zeit 
waren durch Investitionen in eine neue Technologie 
Effizienzvorteile zu vermuten, doch blieben damals 
die Wachstumsraten global in den bereits entwickelten 
Volkswirtschaften hinter den allgemeinen Erwartungen 
zurück.

Über nationale und globale Ursachen der aktuellen 
Schwäche der Arbeitsproduktivität diskutiert die Wis-
senschaft kontrovers. Die Diskussionen hierüber kom-
men bisher zu keinen eindeutigen Ergebnissen. In eini-
gen Studien werden das Ausmaß an Innovation und 
die Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft bezweifelt 
(Gordon, 2016). Durch die Digitalisierung würden zwar 
die Arbeitswelt wie auch die Produktionswege und Kon-
sumgewohnheiten im Kern verändert, jedoch erwachse 
daraus kein zusätzlicher Input zum Produktivitäts-
wachstum. In einer anderen Sichtweise wird unterstellt, 
dass zwar bereits in der Realität Produktivitätssteige-
rungen erzielt worden sind, diese aber nicht richtig 
erfasst werden. Nach dieser vereinzelt vorgetragenen 
Betrachtungsweise liegt das Problem somit bei der sta-
tistischen Messung (Hartwig/Krämer, 2017). Im Fokus 
steht hier vornehmlich die Nutzung kostenloser digitaler 
Informationen. Diese werden gegenwärtig nicht inner-
halb der Produktionsgrenze der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen erfasst und gehen damit nicht als 
Bestandteil der wirtschaftlichen Leistung in die Produk-
tivitätsmessung ein. Andere Studien vermuten hinge-

  7	 Unterschiedliche Ansichten der Wissenschaft über die Auswirkungen 
der Digitalisierung, siehe unter anderem hierzu Schwahn und andere, 
2018. 

EU-28: derzeitige Zusammensetzung der Europäischen Union.

Quelle: Statistisches Amt der Europäischen Union (Eurostat)
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gen, dass Produktivitätssteigerungen durch Digitalisie-
rung noch nicht realisiert werden konnten, da sich nach 
diesem Blickwinkel die technologischen Innovationen 
noch in einer Art Einführungsphase befinden. Historisch 
betrachtet gibt es durchaus Beispiele, dass bei grund-
legenden technologischen Innovationen Effekte bei der 
Produktivität erst mit einem gewissen Zeitverzug ein
getreten sind (Brynjolfsson/McAfee, 2016).

Einen Einfluss auf die Entwicklung der Arbeitsproduk
tivität bei entwickelten Volkswirtschaften hatte auch die 
fortschreitende Tertiärisierung der Wirtschaftsstruktur. 
Tatsächlich gab es in den letzten Jahrzehnten in Deutsch-
land (Schwahn und andere, 2018) ebenso wie in Öster-
reich (Mayerhofer/Firgo, 2015) einen Strukturwandel, 
der sich im Hinblick auf Wertschöpfung und Erwerbs
tätigkeit in einer Schwerpunktverlagerung von Produzie-
rendem Gewerbe hin zu den Dienstleistungsbereichen 
ausgewirkt hat. Die Dienstleistungsbereiche erzielen in 
beiden Ländern im Durchschnitt geringere Produktivi-
tätssteigerungen als das Produzierende Gewerbe. Der 
steigende Anteil der Dienstleistungsbereiche könnte 
damit als eine mögliche negative Einflusskomponente 
für die gesamtwirtschaftliche Produktivitätsentwicklung 
in zurückliegenden Zeiträumen angesehen werden. Hier-
von ausgenommen sind die Entwicklungen im Bereich 
der Informations- und Kommunikationstechnik, für den 
sowohl in Österreich als auch in Deutschland unter allen 
Wirtschaftszweigen die höchsten Produktivitätsgewinne 
seit 1995 registriert wurden.  

Darüber hinaus stehen national in Deutschland, aber 
auch in Österreich noch zahlreiche andere Gründe in 
der Diskussion, warum sich die Arbeitsproduktivität ver-
gleichsweise schwach entwickelt. An dieser Stelle kön-
nen –  keineswegs vollständig  – lediglich beispielhaft 
genannt werden: die Arbeitsmarktanspannung aufgrund 
des demografischen Wandels und eines beginnenden 
Fachkräftemangels oder die Integration weniger produk-
tiver Arbeitskräfte in den Arbeitsmarkt und die damit 
einhergehende Ausdehnung des Niedriglohnsektors, 
dies insbesondere in Deutschland (Weber, 2017). Eine 
Bewertung der Qualität der jeweiligen Arbeit wird für 
die Produktivitätsmessung und Produktivitätsanalyse 
zunehmend wichtig.

5

Fazit

In Deutschland wie in Österreich ist die Zahl der Erwerbs-
tätigen jahrelang angestiegen; beide Länder weisen 
Höchststände der Beschäftigung aus. Im Vergleich zu 
anderen Staaten der Europäischen Union wirkt dies wie 
ein Jobwunder, da am Arbeitsmarkt sowohl Österreich 
als auch Deutschland nur gering von der letzten Wirt-
schafts- und Finanzmarktkrise getroffen wurden. 

Ein vertiefender Blick zeigt aber, dass das Arbeits
volumen nicht im gleichen Umfang wie die Beschäf-
tigung zugenommen hat. Teilweise wurde die Arbeit 
nur auf mehrere Schultern verteilt. Die Ausweitung von 
Teilzeitbeschäftigung, aber auch die höhere Bedeutung 
von marginaler Beschäftigung führten dazu, dass die 
durchschnittlich geleistete Wochenarbeitszeit im Zeitab-
lauf zurückgegangen ist. Und auch die Arbeitsprodukti-
vität entwickelte sich nicht gleichsam wie die Erwerbs-
tätigkeit. Die Wachstumsraten der Arbeitsproduktivität 
bleiben in beiden Ländern hinter den Erwartungen. Dies 
gilt insbesondere für die letzten Jahre, welche durch die 
zunehmende Digitalisierung der Arbeitswelt gekenn-
zeichnet sind. Dieses Produktivitätsparadoxon wird in 
der Wissenschaft kontrovers diskutiert. 

Weitere lohnenswerte Fragestellungen, die aber erst in 
einem weiteren Aufsatz thematisiert werden, sind Analy-
sen zu Lohnstückkosten, aber auch zur Entwicklung von 
Reallöhnen. 
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ZUSAMMENFASSUNG

Der Beitrag untersucht bildungsspezifische Ungleichheiten in der geringfügigen Beschäf-
tigung von Müttern. Anhand von Mikrozensusdaten der Jahre 2005, 2010 und 2015 
kann gezeigt werden, dass Mütter mit hohen Bildungsabschlüssen seltener eine gering-
fügige Beschäftigung ausüben und sich häufiger für eine sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung entscheiden als Mütter mit niedrigem Bildungsniveau. Mögliche Konse-
quenzen einer länger andauernden, ausschließlich geringfügigen Beschäftigung sind 
eine erhöhte finanzielle Abhängigkeit vom Partner, eine zunehmende Dequalifizierung 
sowie der Verzicht auf eigene Anwartschaften für die soziale Absicherung im Alter. Müt-
ter mit niedrigen Bildungsabschlüssen weisen somit ein erhöhtes Risiko auf, im Lebens-
lauf von Altersarmut betroffen zu sein. Für die in diesem Aufsatz getroffenen inhaltlichen 
Annahmen und Aussagen zeichnet allein die Autorin verantwortlich.

	 Keywords: employment of mothers – minor employment – educational  
differences – dequalification – traditional employment arrangement

ABSTRACT

This article examines education-specific inequalities in marginal employment of moth-
ers. Based on microcensus data of 2005, 2010 and 2015, it is shown that mothers 
with high educational attainment are less often in minor employment, and more often 
choose a job subject to social insurance contributions than mothers with low educa-
tional attainment. People who are only in minor employment over the longer term may 
face consequences such as becoming financially more dependent on their partner, 
becoming increasingly dequalified, and accepting the loss of own rights to future so-
cial security benefits in old age. Mothers with low educational attainment thus face a 
higher risk of old-age poverty. The author alone is responsible for the assumptions and 
statements made in this article. 
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1

Einleitung

Die Bildungsexpansion – vor allem bei Frauen – sowie 
deren zunehmende Arbeitsmarktpartizipation sind zwei 
bedeutsame sozio-ökonomische Entwicklungen der letz- 
ten Jahrzehnte. Auch in den Jahren 2005 bis 2015 ist 
die Erwerbstätigenquote von Frauen in Deutschland im 
europäischen Vergleich überdurchschnittlich stark ange-
stiegen (+ 10,5 Prozentpunkte; Mai/Schwahn 2017). 
Insbesondere die Erwerbsbeteiligung von Müttern mit 
einem Kind im Alter von ein bis drei Jahren hat zugenom-
men. Während 2007 noch 60 % dieser Mütter erwerbstä-
tig waren, belief sich dieser Anteil 2015 bereits auf 67 % 
(Zoch/Schober, 2018). Neben der Erwerbspartizipation 
von Frauen unterlag auch deren Erwerbsumfang einem 
deutlichen Wandel. Der Anteil an Vollzeittätigkeiten unter 
den Frauen reduzierte sich seit den 1970er-Jahren merk-
lich zugunsten einer erhöhten Teilzeitquote (Kreyenfeld 
und andere, 2007). Im Jahr 1991 waren noch 30,2 % der 
abhängig beschäftigten Frauen im Alter von über 15 Jah-
ren in Teilzeit erwerbstätig. Der Anteil belief sich 2005 
bereits auf 44,3 % und stieg in den Jahren 2010 und 
2015 auf 45,9 beziehungsweise 46,4 % | 1 an. Im Einklang 
mit den wachsenden Raten an Teilzeitbeschäftigung 
steht auch der Befund eines zunehmenden Anteils 
an geringfügiger | 2 Beschäftigung („Minijobs“ | 3) (Kör-
ner und andere, 2013). Schwahn und Kollegen (2018) 
konnten in ihren Analysen den Bedeutungszuwachs 
geringfügiger Tätigkeiten, die den wesentlichen Teil 
der marginalen Beschäftigung | 4 ausmachen, aufzei-
gen. Zwischen 1991 und 2007 stieg die Zahl der mar-
ginal Beschäftigten um rund 3,4 Millionen an (Schwahn 

  1	 Die Daten entstammen der Fachserie 1, Reihe 4.1.1 „Stand und Ent-
wicklung der Erwerbstätigkeit in Deutschland“ des Statistischen Bun-
desamtes (zuletzt 2017). Die Erfassung der Teilzeittätigkeit basiert 
hier auf der Selbsteinschätzung der Befragten im Mikrozensus (WSI, 
2018).

  2	 Im weiteren Verlauf des Beitrags sind mit „geringfügiger“ Beschäf
tigung immer die „ausschließlich geringfügig Beschäftigten“ gemeint. 
Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse im Nebenjob sind hier nicht 
von Interesse. 

  3	 Personen in einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis weisen 
ein maximales monatliches Einkommen von 450 Euro auf (vor 2013: 
400 Euro), leisten keine Einkommensteuer und nur in begrenztem 
Umfang Sozialabgaben. Seit 2013 zahlen geringfügig beschäftigte 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Beiträge zur Rentenversiche-
rung, können sich jedoch davon befreien lassen. 

  4	 Als marginale Beschäftigung definieren die Autoren geringfügige 
Beschäftigung, kurzfristige Beschäftigung und Arbeitsgelegenheiten 
im Rahmen der Arbeitsförderung (Schwahn und andere, 2018). 

und andere, 2018). Gemessen an allen Beschäftigten 
in Deutschland betrug die Marginalitätsquote 2006 
rund 17 % und war damit doppelt so hoch wie noch 
1991 (ebd.). Mai und Schwahn (2017), deren Analysen 
sowohl auf der Erwerbstätigenrechnung, den Daten des 
Mikrozensus als auch auf der Registerstatistik-Umfrage 
basierten, konnten seit 2006 keinen weiteren Anstieg 
der marginalen Beschäftigung mehr ausmachen. Sie 
führten dies unter anderem auf die leichte Zunahme der 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung seit 2005 
zurück (Mai/Schwahn, 2017). 

In bisherigen Forschungsarbeiten konnten die eben 
skizzierten Veränderungen im Erwerbsverhalten von 
Frauen beziehungsweise Müttern nicht für alle Bil-
dungsgruppen gleichermaßen ausgemacht werden. So 
weisen Frauen mit höheren Bildungsabschlüssen im 
Mittel auch höhere Erwerbstätigenquoten und höhere 
Erwerbsumfänge verbunden mit einer größeren Inan-
spruchnahme institutioneller Kinderbetreuung auf. Die 
Bildungsunterschiede haben sich im Zeitraum 1997 
bis 2013 sogar noch verschärft (Stahl/Schober, 2017). 
Auch der Rückgang an in Vollzeit beschäftigten Müt-
tern fiel zwischen 1976 und 2004 bei hoch gebildeten 
Frauen deutlich geringer aus als bei Frauen mit niedri-
gerem Bildungsniveau (Konietzka/Kreyenfeld, 2010). 
Des Weiteren entscheiden sich hoch gebildete und 
damit hoch qualifizierte Frauen seltener für familien-
bedingte Erwerbsunterbrechungen. Kommt es doch zu 
einer „Babypause“, so kehren sie auch schneller in den 
Arbeitsmarkt zurück als Frauen mit niedrigem Bildungs-
niveau (Kurz, 1998; Drobnič, 2000; Drasch, 2013). 
Neben der individuellen Bildung der Frau ist auch die 
Bildung ihres (Ehe-)Partners ein wichtiger Faktor bei der 
Betrachtung des weiblichen Erwerbsverhaltens (Bloss-
feld/Drobnič, 2001). Frauen, die beispielsweise in einer 
Beziehung mit einem hoch gebildeten und in der Folge 
auch oft gut verdienenden Partner leben, verspüren 
weniger Anreize für eine umfassende Erwerbstätigkeit 
(Konietzka/Kreyenfeld, 2010). 

Bislang wurden vor allem bildungsspezifische Ungleich-
heiten bei Frauen beziehungsweise Müttern in Bezug 
auf die allgemeine Erwerbsbeteiligung, das Arbeits
volumen sowie den Zeitpunkt des Wiedereinstiegs in 
den Arbeitsmarkt untersucht. Es fehlen dagegen ver-
tiefende Analysen zu Bildungsunterschieden in der 
geringfügigen Beschäftigung. Gerade Mütter stellen eine 
quantitativ bedeutsame Gruppe unter den Personen in 
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Minijobs dar. Daher wird die zentrale Fragestellung des 
vorliegenden Beitrags sein, inwieweit bildungsspezi- 
fische Ungleichheiten in der geringfügigen Beschäftigung 
von Müttern bestehen und ob sich diese im Zeitverlauf 
verändert haben. Die mangelnden oder gar fehlenden 
sozialversicherungsrechtlichen Ansprüche geringfügig 
beschäftigter Mütter führen zu einer hohen Brisanz die-
ses Themas in der Debatte um soziale Ungleichheit. Die 
individuellen sowie gesellschaftlichen Risiken gering- 
fügiger Beschäftigung sollen daher am Ende des Bei-
trags diskutiert werden.

2

Datengrundlage und Beschreibung  
der Stichprobe 

Die nachfolgenden Analysen basieren auf Mikrozensus-
daten der Jahre 2005, 2010 und 2015. Im Gegensatz zur 
Statistik der Bundesagentur für Arbeit und den Daten 
der Minijob-Zentrale werden die Zahlen für geringfügig 
Beschäftigte im Mikrozensus leicht unterschätzt (Kör-
ner/Puch, 2009). Dennoch birgt der Mikrozensus eine 
Reihe von Vorteilen bei der hier zu bearbeitenden Fra-
gestellung. Der Mikrozensus verfügt durch seine 1 %-ige 
Stichprobe aller Haushalte in Deutschland und die 
geringen Ausfallzahlen aufgrund der Teilnahmepflicht 
über eine insgesamt sehr hohe Fallzahl. Diese ermög-
licht eine detaillierte Differenzierung mittels multiva
riater Auswertungsverfahren. Der Mikrozensus bein-
haltet außerdem eine Vielzahl an soziodemografischen 
Merkmalen sowie umfassende Angaben zum Erwerbs-
verhalten der Befragten. 

Um die Erwerbsbeteiligung von Müttern adäquat abzu-
bilden, wurde im vorliegenden Beitrag das Konzept 
der realisierten Erwerbstätigkeit (Keller/Kahle, 2018) 
zugrunde gelegt. Als erwerbstätig gelten dabei alle 
Personen, die in der Berichtswoche mindestens eine 
Stunde gegen Bezahlung gearbeitet haben. Außerdem 
umfasst die Gruppe der Erwerbstätigen all jene, die 
grundsätzlich erwerbstätig sind, in der Berichtswoche 
aber aufgrund von Krankheit, Urlaub, Streik oder Ähn-
lichem nicht gearbeitet haben. Personen, die sich im 
Mutterschutz oder in Elternzeit befanden und deshalb 
in der Berichtswoche nicht gearbeitet haben, zählen zur 
Gruppe der nicht Erwerbstätigen. 

Um prüfen zu können, inwieweit die Erwerbsbetei
ligung von Müttern beziehungsweise das Ausüben einer 
geringfügigen Beschäftigung auch vom Bildungsniveau 
ihres Partners abhängen, wurden lediglich Mütter in 
die Analysen einbezogen, die mit einem verschieden-
geschlechtlichen Partner in einem gemeinsamen Haus-
halt leben. Letztendlich gingen Paare mit mindestens 
einem minderjährigen, ledigen Kind in die Berechnun-
gen ein, die gemeinsam in Privathaushalten an ihrem 
Hauptwohnsitz lebten. Das Alter der Partnerinnen und 
Partner wurde auf 15 bis 59 Jahre beschränkt. Paare, 
bei denen sich mindestens eine Person noch in Ausbil-
dung befand, wurden aus den Analysen ausgeschlos-
sen. Der dyadische Datensatz mit den Informationen zu 
beiden Partnern wies am Ende eine Gesamtfallzahl von  
N = 157 753 Paaren auf (etwa 50 000 Paare je Welle). 

Um die relevanten Faktoren für das Vorliegen einer 
geringfügigen Beschäftigung prüfen zu können, musste 
zunächst die Selektion in die Erwerbstätigkeit kontrol-
liert werden. Hierbei fand ein zweistufiges Heckprobit-
Modell Anwendung. Im ersten Schritt fungierte die 
binäre Variable „Mutter ist erwerbstätig: ja/nein“ als 
abhängige Größe. Im zweiten Schritt wurde die Frage 
nach der geringfügigen gegenüber der sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigung nur für die Subgruppe 
der erwerbstätigen Mütter betrachtet | 5. 

Das Bildungsniveau der Mutter stellte die zentrale unab-
hängige Größe dar. Dieses wurde anhand der ISCED-
Klassifikation abgebildet (Schroedter und andere, 2006) 
und als dreistufige Variable (niedrig, mittel, hoch) in 
die Analysen einbezogen. Außerdem fanden die stan-
darddemografischen Kontrollvariablen aus der Arbeits-
marktforschung Berücksichtigung: das Alter der Mutter, 
ihr Migrationshintergrund, das Bildungsniveau ihres 
Partners, die Lebensform (Ehe/nichteheliche Lebens
gemeinschaft), die Anzahl an minderjährigen Kindern 
in der Lebensform, das Alter des jüngsten Kindes sowie 
eine binäre Variable zur Unterscheidung des alten und 
neuen Bundesgebiets. 

Bereits erste deskriptive Analysen machen deutlich, dass 
Mütter sehr häufig (etwa 60 %) einen mittleren Bildungs-
abschluss aufweisen. Der Anteil an Müttern mit hohem 

  5	 Eine detaillierte Beschreibung des Heckprobit-Modells, eine Dar- 
stellung der Modellgleichungen sowie ein Vergleich mit anderen  
Verfahren der Sample-Selection-Modellierung finden sich bei  
Billari/Borgoni (2005). 
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Bildungsniveau ist von 20,2 % im Jahr 2005 auf 26,5 % 
im Jahr 2015 angestiegen. Im Gegensatz dazu sank der 
Anteil an Müttern mit niedrigem Bildungsabschluss im 
betrachteten Zeitraum um 4,6 Prozentpunkte. Diese 
Befunde deuten auf die fortdauernde Bildungsexpansion 
in der Bevölkerung hin. Auch bei den höchsten Bildungs-
abschlüssen der Väter lassen sich diese Entwicklungen 
erkennen. Zu Beginn des Untersuchungszeitraums wie-
sen 31,3 % der Väter einen hohen Bildungsabschluss 
auf. Verglichen damit liegt der Wert 2015 mit 36,1 % 
deutlich darüber. Der Anteil an Vätern mit niedrigem 
Bildungsniveau nahm dagegen um 1,8  Prozentpunkte 
ab. Weitere Variablen, deren Verteilung sich im betrach-

teten Zeitraum änderte, waren das Alter der Mutter, der 
Migrationshintergrund und die Lebensform. Befragte 
Mütter waren 2015 im Mittel etwas älter als Mütter in 
den ersten beiden Erhebungswellen. Im Zeitverlauf ist 
außerdem ein steigender Anteil an Müttern mit Migra-
tionshintergrund zu verzeichnen (2005: 21,1 %; 2015: 
26,3 %). Der Anteil an Ehepaaren ging zugunsten nicht
ehelicher Lebensgemeinschaften von 90,8 auf 87,4 % 
zurück. Etwa vier Fünftel der betrachteten Paare hatten 
ihren Hauptwohnsitz im früheren Bundesgebiet. In fast 
der Hälfte der Familien lebte nur ein lediges Kind unter 
18 Jahren, in etwa 40 % lebten zwei Kinder. Immerhin 
12 % der Familien zählten mit mindestens drei Kindern 
zu den großen Familien.  Tabelle 1

3

Erwerbsbeteiligung von Müttern 
und Vätern im Zeitverlauf

Um kurzfristige Schwankungen im Arbeitsvolumen 
vernachlässigen zu können, wurde als wöchentliche 
Arbeitszeit nicht die tatsächlich geleistete Arbeitszeit in 
der Berichtswoche, sondern die normalerweise geleis-
tete Arbeitszeit je Woche | 6 verwendet. Die Erwerbsbetei-
ligung von Müttern hat in den betrachteten zehn Jahren 
zugenommen. Im Jahr 2005 waren 62,1 % der Mütter 
erwerbstätig, zehn Jahre später waren es bereits 68,6 %. 
 Tabelle 2

Die zunehmende Erwerbsbeteiligung ist vor allem auf 
den Anstieg im mittleren Stundenbereich zurückzufüh-
ren. So stieg der Anteil an Müttern mit einer Halbtags-
tätigkeit (15 bis 24 Stunden je Woche) von 19,3 auf 
21,1 %. Vollzeitnahe Tätigkeiten mit einem Stunden
umfang von 25 bis 34 Stunden konnten eine Zunahme 
um 6,3 Prozentpunkte verbuchen. Der Anteil an Müttern 
mit einer Vollzeitstelle ab 35 Stunden je Woche blieb 
über die letzten zehn Jahre nahezu konstant. Lediglich 
der Anteil der Teilzeitbeschäftigung im niedrigen Stun-
denbereich (weniger als 15 Stunden je Woche) ist von 
15,3 auf 13,3 % gesunken. 

  6	 Der Fragetext im Rahmen der Mikrozensuserhebung lautet: „Wie viele 
Stunden arbeiten Sie normalerweise pro Woche, einschließlich regel-
mäßiger Mehrstunden und Bereitschaftszeiten?“

Tabelle 1
Verteilung soziodemografischer Merkmale zu den  
drei Erhebungszeitpunkten 

2005 2010 2015

%

Bildung der Mutter

niedrig 19,0 16,5 14,4

mittel 60,7 60,1 59,1

hoch 20,2 23,4 26,5

Bildung des Vaters

niedrig 13,0 11,7 11,2

mittel 55,7 54,5 52,6

hoch 31,3 33,9 36,1

Alter der Mutter

15 bis 24 Jahre 2,7 2,1 1,6

25 bis 34 Jahre 26,2 25,7 26,1

35 bis 44 Jahre 53,4 49,9 45,5

45 bis 59 Jahre 17,8 22,3 26,9

Mutter mit Migrationshintergrund 21,1 23,5 26,3

Verheiratet (Referenzgruppe:  
Nichteheliche Lebensgemeinschaft) 90,8 89,7 87,4

Früheres Bundesgebiet 82,2 84,3 82,8

Anzahl der Kinder | 1

1 48,0 47,3 47,9

2 39,9 40,4 40,1

3 und mehr 12,2 12,3 12,1

Alter des jüngsten Kindes | 2

unter einem Jahr 7,2 8,2 9,1

1 bis 2 Jahre 15,0 15,5 16,6

3 bis 5 Jahre 17,5 17,5 17,7

6 bis 9 Jahre 20,9 20,4 19,2

10 bis 17 Jahre 39,4 38,4 37,5

Anzahl

N (Welle) 55 665 52 390 49 698

Quelle: eigene Berechnungen (GWAP); Datenbasis: Mikrozensus 2005, 2010 und 2015 
1	 Anzahl der Kinder in der Ehe/nichtehelichen Lebensgemeinschaft. 
2	 Alter des jüngsten Kindes in der Lebensform (Ehe/nichteheliche Lebensgemeinschaft).
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Analog zu den gesunkenen Anteilen an Beschäftigungs-
verhältnissen mit sehr niedrigen Erwerbsumfängen hat 
auch der Anteil an Müttern in geringfügiger Beschäf
tigung abgenommen. So sank der Anteil der geringfügig 
beschäftigten Mütter an allen erwerbstätigen Müttern 
von 23,4 % im Jahr 2005 auf 20,0 % (2010) und 16,3 % 
im Jahr 2015. Dies steht in Einklang mit bisherigen Befun-
den zu einem seit Mitte der 2000er-Jahre stagnierenden 
(Bäcker/Neuffer, 2012; Körner und andere, 2013) bezie-
hungsweise rückläufigen Trend (Mai/Schwahn, 2017) 
in der geringfügigen Beschäftigung. Mai und Schwahn 
(2017) stellten zwischen 2006 und 2016 einen Rück-
gang der marginalen Beschäftigung bei gleichzeitiger 
Zunahme sozialversicherungspflichtiger Tätigkeiten fest. 
In der Folge sank auch die Marginalitätsquote in diesem 
Zeitraum um 3 Prozentpunkte (2006: 17,1 % gegenüber 
2016: 13,8 %). 

Bei den Vätern lassen sich kaum Veränderungen im 
Erwerbsverhalten ausmachen (siehe Tabelle 2). Lediglich 
der Anteil an nicht erwerbstätigen Vätern ist im Unter-
suchungszeitraum etwas zurückgegangen (von 10,6 auf 
6,6 %). Die gleichzeitige Zunahme an Vollzeittätigkeiten 
lässt vermuten, dass diese Entwicklung auf die abneh-
mende Arbeitslosigkeit in Deutschland zurückzuführen 
ist. Laut Statistik der Bundesagentur für Arbeit betrug 

die Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbs-
personen im Jahr 2005 noch 11,7 %. Für 2010 und 2015 
wurden 7,7 beziehungsweise 6,4 % ausgewiesen (Sta-
tistik der Bundesagentur für Arbeit, 2018). 

4

Merkmale geringfügig beschäftigter 
Mütter

Bei der Betrachtung geringfügig beschäftigter Mütter 
lassen sich einige charakteristische Merkmale ausma-
chen.  Grafik 1 auf Seite 66 zeigt die Koeffizienten des 
zugrunde liegenden Heckprobit-Modells | 7. Hoch gebil-
dete Mütter befinden sich deutlich seltener in einem 
geringfügigen Beschäftigungsverhältnis als Mütter mit 
einem niedrigen oder mittleren Bildungsabschluss. Das 
Bildungsniveau einer Person zählt zu den zentralen Fak-
toren des Erwerbsverhaltens und beeinflusst damit auch 
die Ausübung einer geringfügigen Beschäftigung von 
Müttern. Die Bildungsressourcen von Müttern können 
dabei als deren Humankapital betrachtet werden. Die 
Arbeitsmarktchancen sowie das Einkommenspotenzial 
sind umso höher, je höher der individuelle Bildungs- 
abschluss ist. Hoch gebildete Mütter haben höhere 
Opportunitätskosten und damit verbunden höhere 
Arbeitsanreize (Mincer, 1974). Dadurch sind diese letzt-
endlich häufiger in einer umfassenden und auch sozial
versicherungspflichtigen Tätigkeit und damit seltener 
in einem Minijob beschäftigt als geringer qualifizierte 
Mütter. 

Eine weitere Erklärung liefern die im Mittel liberale-
ren Einstellungen unter den hoch gebildeten Müttern 
in Bezug auf Geschlechterrollen und Arbeitsteilungs
arrangements (Davis/Greenstein, 2009). Diese weniger 
traditionellen Einstellungen führen dazu, dass höher 
gebildete Mütter seltener ein traditionelles Erwerbs-
arrangement ausüben, bei dem die Mutter geringfügig 
beschäftigt und der Partner in Vollzeit tätig ist.

Die empirischen Werte verdeutlichen, dass 2015 ledig-
lich 6,1 % der hoch gebildeten, erwerbstätigen Müt-
ter geringfügig beschäftig waren. Die Anteile lagen 

  7	 Eine detaillierte Darstellung der Ergebnisse kann bei der Autorin 
angefragt werden. 

Tabelle 2
Erwerbsbeteiligung von Müttern und Vätern im Zeitverlauf 

2005 2010 2015

%

Mutter

nicht erwerbstätig 37,9 34,3 31,4

weniger als 15 Stunden je Woche 
erwerbstätig 15,3 15,3 13,3

15 bis 24 Stunden je Woche erwerbstätig 19,3 21,3 21,1

25 bis 34 Stunden je Woche erwerbstätig 10,0 12,8 16,3

35 und mehr Stunden je Woche  
erwerbstätig 17,5 16,3 17,9

Vater

nicht erwerbstätig 10,6 7,7 6,6

weniger als 15 Stunden je Woche 
erwerbstätig 1,0 1,1 1,1

15 bis 24 Stunden je Woche erwerbstätig 1,3 1,6 1,6

25 bis 34 Stunden je Woche erwerbstätig 2,3 2,3 2,8

35 und mehr Stunden je Woche  
erwerbstätig 84,8 87,3 87,9

Anzahl

N (Welle) 55 665 52 390 49 698

Quelle: eigene Berechnungen (GWAP); Datenbasis: Mikrozensus 2005, 2010 und 2015 
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Grafik 1
Koeffizientenplot: Einflussfaktoren auf die geringfügige Beschäftigung von Müttern

Kontrollvariablen: Bildung des Vaters, Alter der Mutter, Migrationshintergrund der Mutter, Lebensform, Anzahl der Kinder in der Lebensform, Alter des jüngsten Kindes in der Lebensform,
Ost-/West-Deutschland.
Bei der Berechnung der Konfidenzintervalle wurde das Stichprobendesign des Mikrozensus nicht berücksichtigt, weshalb die vorliegenden Schätzintervalle im Mittel etwas zu klein sind.

Quelle: eigene Berechnungen (GWAP); Datenbasis: Mikrozensus der Jahre 2005, 2010 und 2015 2018 - 01 - 0750
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für Mütter mit mittlerem beziehungsweise niedrigem  
Bildungsabschluss deutlich höher (17,4 beziehungs-
weise 40,4 %).  Grafik 2

Die Bildung des Partners zeigte im vorliegenden Modell 
nicht den erwarteten Effekt (siehe Grafik 1). Mütter mit 
einem hoch gebildeten Partner, die sich aufgrund des 
vermutlich höheren Einkommens ihres Partners aus 
finanzieller Sicht eine geringfügige Beschäftigung „leis-
ten“ könnten, weisen seltener ein solches Beschäf-
tigungsverhältnis auf als jene Frauen, deren Partner 
einen niedrigen Bildungsabschluss hat. Stattdessen 
gehen sie häufiger einer sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigung nach. Frauen, deren Partner einen mitt
leren Bildungsabschluss aufweist, sind dagegen häufi-
ger geringfügig beschäftigt als Frauen mit einem niedrig 
gebildeten Partner. 

Weiter ist aus Grafik 1 ersichtlich, dass sich Mütter in 
einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis häufiger 
in der jüngsten Altersgruppe (15 bis 24 Jahre) befin-

den. Dies überrascht vor dem Hintergrund, dass vorab 
bereits Personen in Ausbildung und Studium aus den 
Analysen ausgeschlossen wurden (siehe auch Körner 
und andere, 2013). 

Mütter in geringfügiger Beschäftigung weisen etwas 
häufiger einen Migrationshintergrund auf und sind häu-
figer verheiratet. Während in der Stichprobe von 2015 
immerhin 17,7 % der erwerbstätigen verheirateten Müt-
ter geringfügig beschäftigt waren, belief sich der Anteil 
bei erwerbstätigen Müttern in einer nichtehelichen 
Lebensgemeinschaft auf nur 6,6 %.  Grafik 3

Der Anteil an geringfügig beschäftigten Müttern nimmt 
mit der Kinderzahl deutlich zu. So sind Mütter mit zwei 
oder drei minderjährigen Kindern häufiger geringfügig 
beschäftigt als Mütter von nur einem Kind. Hinsichtlich 
des Alters der Kinder sind kaum konsistente Befunde 
erkennbar. Lediglich die Gruppe der Mütter mit einem 
jüngsten Kind zwischen einem und zwei Jahren ist etwas 
häufiger geringfügig beschäftigt als die Vergleichs-
gruppe der Mütter mit einem Kind im Kindergartenalter. 
Wird für die Stichprobe von 2015 zwischen erwerbs
tätigen Müttern in Ost- und Westdeutschland differen-
ziert, so kommt geringfügige Beschäftigung häufiger bei 
Müttern in den alten Bundesländern vor (18,8 %) als bei 
jenen in den neuen Ländern (5,1 %).  Grafik 4

Quelle: eigene Berechnungen (GWAP); Datenbasis: Mikrozensus 2015

2018 - 01 - 0751

Grafik 2
Mütter in geringfügiger Beschäftigung differenziert
nach Bildungsabschluss der Mutter
Anteil an allen erwerbstätigen Müttern, in %

hoch

mittel

niedrig 40,4

17,4

6,1

Quelle: eigene Berechnungen (GWAP); Datenbasis: Mikrozensus 2015
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Grafik 3
Mütter in geringfügiger Beschäftigung differenziert
nach Lebensform
Anteil an allen erwerbstätigen Müttern, in %

Ehe

Nichteheliche
Lebensgemeinschaft

17,7

6,6

Quelle: eigene Berechnungen (GWAP); Datenbasis: Mikrozensus 2015
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Grafik 4
Mütter in geringfügiger Beschäftigung differenziert
nach Region
Anteil an allen erwerbstätigen Müttern, in %

Neue Länder und Berlin

Früheres Bundesgebiet
ohne Berlin-West

5,1

18,8
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5

Bildungsunterschiede geringfügig 
beschäftigter Mütter im Zeitverlauf

Werden die empirischen Werte in den Stichproben von 
2005, 2010 und 2015 näher betrachtet, so nahm der
Anteil der geringfügig beschäftigten Mütter an allen
erwerbstätigen Müttern von 23,4 % im Jahr 2005 auf
16,3 % im Jahr 2015 ab. Eine Differenzierung nach den 
unterschiedlichen Bildungsniveaus macht deutlich, dass 
der sinkende Anteil an geringfügig beschäftigten Müt-
tern insgesamt auf die sinkenden Werte bei Müttern mit 
hohem und mittlerem Bildungsniveau zurückzuführen ist. 
Bei Müttern mit einem hohen Bildungsabschluss änder-
ten sich die Anteile von 9,9 auf 6,1 %, während der Wert 
bei Müttern mit mittlerem Bildungsabschluss von 26,0 
auf 17,4 % abnahm. Im Gegensatz dazu ist der Anteil an 
geringfügiger Beschäftigung unter den Müttern mit nied-
rigem Bildungsniveau von 36,1 auf 40,4 % gestiegen.
Dies deutet auf eine Zunahme an bildungsspezifischen 

 
 
 

 

Ungleichheiten bei der ge- 
ringfügigen Beschäftigung 
von Müttern hin.
 Grafik 5

Diese Vermutung wurde 
im Anschluss durch ein 
Schätzmodell geprüft, in 
dem ein Interaktionsterm 
aus der Bildung der Mut-
ter und dem Erhebungs-
zeitpunkt berechnet wur- 
de. Auch das Schätzmo-
dell verdeutlicht, dass zu 
allen drei Erhebungszeit-
punkten ein Bildungsgra- 
dient in der geringfügigen 
Beschäftigung von Müt-
tern vorliegt, das heißt 
dass hoch gebildete Müt-
ter seltener eine geringfü-
gige Beschäftigung aus-
üben als Mütter mit einem 
niedrigen Bildungsniveau. 
Wird zum anderen die 
Steigung der drei Geraden 
verglichen, so lässt dies 
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Grafik 5
Mütter in geringfügiger Beschäftigung differenziert
nach Bildungsabschluss
Anteil an allen erwerbstätigen Müttern, in %

Quelle: eigene Berechnungen (GWAP); Datenbasis: Mikrozensus 2005, 2010 und 2015
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Grafik 6
Vorhergesagte Anteilswerte für Mütter in geringfügiger Beschäftigung nach Bildungsniveau
in %

0 
   

   
   

.2
 

   
   

   
   

   
   

.4
 

   
   

 .6

Welle 1 (2005) Welle 2 (2010) Welle 3 (2015)

niedrig mittel hoch

Anmerkung: Vorhergesagte Anteilswerte = margins at means auf Basis des Heckprobit-Models.
Kontrollvariablen: Bildung des Vaters, Alter der Mutter, Migrationshintergrund der Mutter, Lebensform, Anzahl der Kinder in der Lebensform, 
Alter des jüngsten Kindes in der Lebensform, Ost-/West-Deutschland.
Bei der Berechnung der Konfidenzintervalle wurde das Stichprobendesign des Mikrozensus nicht berücksichtigt, weshalb die vorliegenden 
Schätzintervalle im Mittel etwas zu klein sind.
Quelle: eigene Berechnungen (GWAP); Datenbasis: Mikrozensus der Jahre 2005, 2010 und 2015 2018 - 01 - 0772
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Rückschlüsse auf das jeweilige Ausmaß an bildungs-
spezifischer Ungleichheit zu. Die größere Steigung für 
das Jahr 2015 deutet auf zunehmende Bildungsunter-
schiede im Zeitverlauf hin. Die Bildung der Mutter wird 
im Beobachtungszeitraum somit noch relevanter für 
die Ausübung einer geringfügigen Tätigkeit. Interessant 
erscheint auch, dass sich die Gruppe der Mütter mit mitt-
lerem Bildungsniveau am deutlichsten verändert hat. 
Während sie im Jahr 2005 hinsichtlich des vorhergesag-
ten Anteilswertes an geringfügiger Beschäftigung noch 
der Gruppe der Mütter mit niedrigem Bildungsabschluss 
ähnlich war, ist sie im Jahr 2015 eher mit der Gruppe der 
hoch gebildeten Mütter vergleichbar.  Grafik 6

Diese Entwicklung hat sich möglicherweise auch durch 
strukturelle sowie kulturelle Veränderungen ergeben. 
Im Hinblick auf den strukturellen Wandel sei zunächst 
auf die Verschlechterung der Arbeitsmarktchancen von 
gering qualifizierten Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern hingewiesen (Solga, 2002; Liechti, 2014, für 
die Schweiz). Zu dieser Verschärfung der Arbeitsmarkt
situation Geringqualifizierter trugen in den letzten Jahr-
zehnten vor allem der geringe Bedarf an niedrig oder 
unqualifizierten Arbeitskräften in post-industriellen 
Wohlfahrtsstaaten, die gestiegenen Qualitätsanforde-
rungen auf dem Arbeitsmarkt sowie die hohe Zahl an 
hoch gebildeten und hoch qualifizierten Fachkräften 
im Zuge der Bildungsexpansion bei (Liechti, 2014). In 
der Folge dürften diese strukturellen Veränderungen zu 
einer Verschärfung der bildungsspezifischen Ungleich-
heiten in der geringfügigen Beschäftigung von Müttern 
beigetragen haben. Im Hinblick auf kulturelle Entwick-
lungen stellten Stahl und Schober (2017) bei hoch 
gebildeten Personen auch eine stärkere Abkehr von tra-
ditionellen Work-Care-Idealen fest als bei Befragten mit 
niedrigem Bildungsniveau. Durch dieses zunehmende 
Auseinanderklaffen der Einstellungen ließen sich auch 
zunehmende bildungsspezifische Ungleichheiten im 
Erwerbsverhalten von Müttern erklären. 

6

Zusammenfassung und Diskussion

Der vorliegende Beitrag befasste sich mit bildungs
spezifischen Ungleichheiten in der geringfügigen Be
schäftigung von Müttern in Deutschland. Als Grundlage 
dienten hier Auswertungen der Mikrozensusdaten von 
2005, 2010 und 2015. Die Analysen machten deutlich, 
dass in allen drei Erhebungsjahren Bildungsdifferen-
zen bei der geringfügigen Beschäftigung von Müttern 
vorliegen. Demnach sind Mütter mit einem hohen Bil-
dungsabschluss seltener geringfügig beschäftigt als die 
Vergleichsgruppe mit niedrigen Bildungsabschlüssen. 
Dies lässt sich mit dem größeren arbeitsmarktrelevan-
ten Humankapital hoch qualifizierter Mütter erklären. 
Zudem ist davon auszugehen, dass eine höhere Bildung 
auch mit im Mittel liberaleren Vorstellungen bezüglich 
der Geschlechterrollen einhergeht. Mütter mit hohen 
Bildungsabschlüssen wählen seltener ein traditionel-
les modifiziertes Male-Breadwinner-Modell, in dem sie 
selbst geringfügig beschäftigt sind, während ihr Partner 
in Vollzeit erwerbstätig ist. Somit findet vor allem in der 
Gruppe der gering Qualifizierten statt einer Ablösung des 
männlichen Ernährermodells lediglich eine Modifizierung 
desselbigen statt (Pfau-Effinger, 1998). Rechtliche Rege-
lungen im Bereich des Eherechts (Geisler und andere, 
2016; Bonin und andere, 2013) sowie die von politischer 
Seite geförderte geringfügige Beschäftigung (Bäcker, 
2006) setzen vor allem bei Frauen und Müttern Anreize 
für die Ausübung eines Minijobs. Damit sind auch ein 
Verzicht auf eine umfangreiche Beschäftigung und in der 
Folge eine unzureichende soziale Absicherung verbunden 
(Körner und andere, 2013). Beispiele für solche rechtliche 
Regelungen sind das Ehegattensplitting, das vor allem 
für jene Paare finanziell rentabel ist, deren Partner über 
möglichst unterschiedliche Einkommen verfügen, die bei-
tragsfreie Mitversicherung von Ehepartnern in der Kran-
kenversicherung, die Anrechte auf Unterhalts- und Ren-
tenzahlungen des Ehepartners/der Ehepartnerin, sowie 
Familienzuschläge zum Beispiel bei Beamtinnen und 
Beamten. Auch der eheliche Güterstand der Zugewinnge-
meinschaft stellt sicher, dass dem beziehungsweise der 
nicht oder geringfügig beschäftigten Ehepartner/-in die 
Hälfte des Einkommenszuwachses zusteht. 

Werden die Daten aus den drei Erhebungsjahren ver-
glichen, so weisen diese auf eine Abnahme der gering-
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fügigen Beschäftigung von Müttern hin. Umfassende 
Analysen machen jedoch deutlich, dass diese Abnahme 
nicht für alle Bildungsgruppen gleichermaßen gilt. Wäh-
rend die Anteile an geringfügig beschäftigten Müttern 
mit mittlerem und hohem Bildungsniveau sinken, steigt 
der Anteil für die Gruppe der niedrig gebildeten Mütter 
an. Dies deutet auf einen wachsenden Bildungsgra
dienten hin und wird durch weitere Analysen bestätigt. 
Die Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass sich eine 
zunehmende Kluft zwischen Müttern mit niedrigen Bil-
dungsabschlüssen und jenen mit mittlerem oder hohem 
Bildungsabschluss herausgebildet hat. Aus strukturel-
ler Sicht stellt die Verschlechterung der Arbeitsmarkt
chancen gering Qualifizierter im Zeitverlauf eine mög
liche Erklärung dieser Entwicklung dar. Außerdem kann 
vermutet werden, dass sich der Wandel hin zu weniger 
traditionellen Arbeitsteilungsmodellen schneller in der 
Gruppe der hoch gebildeten Frauen vollzogen hat. 

Hinsichtlich der institutionellen Änderungen in den 
letzten 15 Jahren überrascht jedoch die Zunahme bil-
dungsspezifischer Ungleichheiten in der geringfügigen 
Beschäftigung von Müttern. Der Ausbau des Kinder
betreuungsangebotes seit der Jahrtausendwende (Zoch/
Schober, 2018), das Tagesbetreuungsausbaugesetz 
(2005), das Kinderförderungsgesetz (2008) (Geisler und 
andere, 2016) sowie die Einführung des neuen Eltern-
zeit- und Elterngeldgesetzes 2007 sollten eine rasche 
Rückkehr von Müttern in den Arbeitsmarkt ermöglichen 
und eine umfassendere Erwerbstätigkeit fördern (Geis-
ler und andere, 2016). Auch arbeitsmarktpolitische 
Neuerungen wie die Hartz-Reformen (seit 2002) hatten 
zum Ziel, Anreize für die Erwerbsbeteiligung vor allem 
von gering qualifizierten Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern im unteren Einkommensbereich zu schaffen. 
Es wäre durchaus plausibel gewesen, wenn sich im 
Zuge dieser familien- und sozialpolitischen Reformen 
bildungsspezifische Ungleichheiten in der geringfü
gigen Beschäftigung von Müttern reduziert hätten (del 
Boca und andere, 2009). Stahl und Schober (2017) 
argumentieren jedoch, dass sich Bildungsdifferenzen 
gerade dadurch noch verstärken, dass die Erweiterung 
der Möglichkeiten und die daraus resultierende Wahl 
eines partnerschaftlichen Erwerbsmodells stark von den 
vorhandenen Ressourcen und Präferenzen abhängen.

Die Entwicklungen hin zu einer zunehmend selektiven 
und bildungsabhängigen Beschäftigung von Müttern in 

einem geringfügigen Arbeitsverhältnis birgt eine Reihe 
von Chancen und Risiken. 

Ein traditionelles Erwerbsarrangement mit einem in Voll-
zeit tätigen Ehemann und einer geringfügig beschäftig-
ten Ehefrau erscheint vor allem für Paare in der frühen 
Familienphase als eine vermeintlich attraktive Option. 
So dient der Minijob beispielsweise für etwa 40 % der 
Mütter als unbürokratischer Zuverdienst zum Einkom-
men des Partners (Klenner/Schmidt, 2012; Körner 
und andere, 2013). Da die Kinderbetreuung in Vollzeit 
in (West-)Deutschland bis heute nicht durch entspre-
chende Infrastruktur gewährleistet ist (Klenner/Schmidt, 
2012), bietet ein solches Arrangement eine profitable 
Möglichkeit für Mütter, Familienpflichten und Erwerbs-
tätigkeit zu vereinbaren (Klenner/Schmidt, 2012). Auf-
grund fehlender Sozialabgaben und Steuern können 
hier vergleichsweise hohe Einkünfte bei niedrigen Stun-
denumfängen erzielt werden (Bäcker/Neuffer, 2012). 

Des Weiteren werden Minijobs häufig auch als Sprung-
brett in eine sozialversicherungspflichtige Beschäf
tigung diskutiert (Körner und andere, 2013). Befürwor-
ter sehen darin eine gute Möglichkeit, vor allem gering 
qualifizierte Personen in den Arbeitsmarkt zu inte
grieren (Institut der deutschen Wirtschaft, 2012) und 
halten Minijobs für ein „unverzichtbares Flexibilisie-
rungselement und notwendiges Ventil im überregulier-
ten deutschen Arbeitsmarkt“ (Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbände, 2012, hier: Seite 14). 
Bisherige Befunde, nach welchen geringfügig beschäf-
tigte Personen oft relativ lange in einem Minijob ver-
bleiben, widersprechen jedoch diesem Argument, das 
meist von Arbeitgeberseite vorgebracht wird (Körner und 
andere, 2013; Klenner/Schmidt, 2012; Gensicke und 
andere, 2010). In der Studie von Körner, Meinken und 
Puch (2013) hatten 70 % der geringfügig Beschäftigten 
bereits ein Jahr zuvor einen Minijob. Zudem gab fast die 
Hälfte (48 %) der Befragten an, in absehbarer Zeit nicht 
in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungs-
verhältnis wechseln zu wollen. Klenner und Schmidt 
(2012) konnten zudem nachweisen, dass gerade die 
am schlechtesten ausgebildeten Frauen am längsten 
in Minijobs bleiben. Von einer Brückenfunktion in eine 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung kann somit 
nur schwerlich ausgegangen werden. 

Neben möglichen Chancen geringfügiger Beschäftigung 
existiert auch eine Reihe von Risiken und Folgekosten 
auf der individuellen wie auch gesellschaftlichen Ebene. 
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Das Risiko einer Dequalifizierung ist beispielsweise 
umso höher, je länger eine geringfügige Beschäfti-
gung ausgeübt wird. Minijobs sind meist in den Bran-
chen Gastronomie, Einzelhandel und dem Reinigungs- 
gewerbe zu finden (Voss/Weinkopf, 2012). Dies bedeu-
tet, dass viele geringfügig Beschäftigte nicht in ihrem 
eigentlich erlernten Beruf arbeiten, sondern auf einer 
Stelle tätig sind, für die sie überqualifiziert sind. Zusam-
men mit dem Ausschluss von beziehungsweise dem 
eingeschränkten Zugang zu innerbetrieblichen Fortbil-
dungsmaßnahmen (Voss/Weinkopf, 2012) trägt dies zu 
einer fortschreitenden Dequalifizierung der Beschäftig-
ten bei. Diese Dequalifizierung erschwert letztlich auch 
eine Rückkehr in den ursprünglich erlernten Beruf und 
auf die ehemals ausgeübte Position. Auch die Karriere-
chancen der Beschäftigten fallen bei Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern in Teilzeit und damit auch in Mini-
jobs deutlich geringer aus (Schäfer/Vogel, 2005; Vogel, 
2009). 

Weiter sind geringfügig Beschäftigte dem erhöhten 
Risiko ausgesetzt, dass arbeits- und kollektivvertrag
liche Standards in ihrem Beschäftigungsverhältnis nicht 
eingehalten werden (Voss/Weinkopf, 2012). Trotz des 
gesetzlichen Verbots, in Teilzeit tätige Personen –  und 
damit auch geringfügig Beschäftigte – hinsichtlich ihrer 
Entlohnung oder anderer gesetzlich zugesicherter sozia-
ler Rechte zu benachteiligen, haben sich in der Arbeits-
welt „Spielregeln“ (Voss/Weinkopf, 2012) herausgebil-
det, die deutlich von gesetzlichen Vorgaben abweichen. 
Auch hier sei erneut auf den eingeschränkten Zugang 
zu Fortbildungsmaßnahmen, aber auch auf die Verwei-
gerung von Zuschlägen, Sonderzahlungen, Urlaubsgeld 
oder Lohnfortzahlungen hingewiesen. Des Weiteren wer-
den oftmals reduzierte Löhne gezahlt (Voss/Weinkopf, 
2012; Wingerter, 2009), obwohl Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern in Minijobs eigentlich der gleiche 
Bruttolohn und seit 2015 auch der gesetzliche Mindest-
lohn zustünde. Voss und Weinkopf (2012) sprechen 
daher von der „Niedriglohnfalle“, die Beschäftigten in 
Minijobs droht. 

Die insgesamt geringen Einkünfte von Müttern in Mini-
jobs zusammen mit den eben genannten Risiken führen 
letztlich zu einer erhöhten Abhängigkeit der Frauen von 
ihrem (Ehe-)Partner. Dies ist vor allem für unverheira-
tete Paare prekär, da hier keine rechtliche Grundlage 
für die Absicherung durch den Partner besteht. Doch 
auch für verheiratete Mütter birgt der Verzicht auf eigene 

Anwartschaften für die Sozialversicherung in Anbetracht 
der hohen Scheidungsraten von mehr als 30 % | 8 die 
Gefahr der mangelnden Absicherung im Alter (Geisler 
und andere, 2016). Langfristig bedeutet ein traditionel-
les Erwerbsarrangement mit einem in Vollzeit erwerbs-
tätigen Ehemann und einer geringfügig beschäftigten 
Ehefrau ein erhöhtes Risiko für Altersarmut (Klenner/
Schmidt 2012). Die Gefahr, nicht ausreichend für das 
Alter vorgesorgt zu haben, hängt natürlich maßgeblich 
von der Dauer der ausschließlich geringfügig ausgeüb-
ten Tätigkeit ab. Dass Beschäftigte in Minijobs mehr 
von Armut betroffen beziehungsweise gefährdet sind, 
zeigen auch Analysen von Wingerter (2009). Während 
in den Jahren 2007 und 2008 etwa 14 % der Gesamt
bevölkerung armutsgefährdet waren, lag dieser Anteil 
für geringfügig Beschäftigte bei 23 %. Erwerbstätige 
in einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung 
waren nur zu 3 % armutsgefährdet. 

Gesellschaftlich und volkswirtschaftlich ergeben sich 
durch eine verstärkte Ausübung geringfügiger Beschäf-
tigung ebenfalls Risiken. Nicht selten wird die Subs-
titution der Normalbeschäftigungsverhältnisse durch 
Minijobs diskutiert. In den entsprechenden Branchen, 
wie Einzelhandel, Gebäudereinigung und Gastronomie, 
sind durchschnittlich 40 % aller Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer geringfügig beschäftigt (Voss/Wein-
kopf, 2012). Laut Bäcker und Neuffer (2012) handelt 
es sich hierbei in den meisten Fällen nicht um verzicht-
bare, sondern für den Betriebsablauf nötige Beschäfti-
gungsverhältnisse. Folglich ersetzten Minijobs in diesen 
Arbeitsfeldern sozialversicherungspflichtige Beschäf-
tigungsverhältnisse (Bäcker/Neuffer, 2012). Voss und 
Weinkopf (2012) sehen zudem die Gefahr einer Verfes
tigung des Niedriglohnsektors, da vor allem im Bereich 
der Lohnzahlung „gesetzlich und kollektivvertraglich 
fixierte Standards für die Arbeitswelt unterlaufen“ 
(Voss/Weinkopf, 2012, hier: Seite 5) werden. Letztlich 
wirkt eine staatliche Förderung der geringfügigen 
Beschäftigung auch einer voranschreitenden Geschlech-
tergleichstellung entgegen. Die für Deutschland typi-
sche Arbeitszeitlücke zwischen Männern und Frauen 
bleibt durch diese traditionellen Erwerbsarrangements 
bestehen; Resultat sind am Ende auch die bekannten 
Entgeltunterschiede zwischen den Geschlechtern (Voss/
Weinkopf, 2012). 

  8	 Für das Jahr 2016 betrug die zusammengefasste Scheidungsziffer 
346,3 (Quelle: www.destatis.de). 
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ZUSAMMENFASSUNG

Die Energiestatistiken wurden mit dem Inkrafttreten der Novelle des Energiestatistik
gesetzes im März 2017 neu ausgerichtet. Die Neuausrichtung trägt dazu bei, beste-
hende Datenlieferverpflichtungen umzusetzen und unterstreicht den Anspruch des 
Statistischen Bundesamtes, führender Anbieter qualitativ hochwertiger energiestatis- 
tischer Informationen über Deutschland zu sein. Der Beitrag präsentiert die wesentlichen 
Ergebnisse der neuen Monatsstatistiken und nimmt eine erste Zwischenbewertung vor. 
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ABSTRACT

The entry into force of the Amendment to the Energy Statistics Act in March 2017 has 
led to a restructuring of energy statistics. The restructuring contributes to fulfilling ex-
isting data delivery requirements and underlines the Federal Statistical Office’s claim 
to be the leading provider of high-quality energy statistics data for Germany. This ar-
ticle presents the most important results of the new monthly statistics and provides a 
first interim evaluation.
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1 

Einleitung

Nach einem mehr als fünf Jahre dauernden Abstim-
mungsprozess trat zum 10. März 2017 die Novelle 
des Energiestatistikgesetzes (EnStatG) in Kraft. | 1 Die 
Novelle war erforderlich, da das bisherige Gesetz den 
erforderlichen Bedarf an energiestatistischen Daten 
nicht mehr ausreichend abdeckte. So richtete das alte 
Energiestatistikgesetz seinen Fokus auf Strom- und Gas-
märkte, die einen hohen Zentralisierungsgrad aufwie-
sen. Infolge einer gesetzlich verordneten Liberalisierung 
dieser Märkte sowie durch die Entflechtung von Versor-
gungsunternehmen (Unbundling) entstanden allerdings 
neue Unternehmen. Diese verfügten zwar nach wie vor 
über die benötigten Daten, durften aber aufgrund der 
festgelegten Definition der Berichtskreise nicht befragt 
werden. | 2 Überdies waren erneuerbare Energieträger 
und effiziente Energieproduktionen, wie beispielsweise 
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), seinerzeit vernachlässig-
bare Größen und daher nur unzureichend berücksichtigt. 
Folglich fehlten beispielsweise Daten, die für das vom 
Gesetzgeber angeordnete Monitoring der Energiewende 
relevant sind. Defizite gab es auch bei Angaben, die 
für die Erstellung der Energiebilanzen auf Bundes- und 
Landesebene benötigt wurden. Als Konsequenz kam es 
zu einem spürbaren Bedeutungsverlust der amtlichen 
Energiestatistiken gegenüber anderen Datenanbietern. 
Zudem wuchs auch auf europäischer Ebene die Anzahl 
an Merkmalen, die trotz bestehender Verpflichtungen 
nicht geliefert werden konnten und es drohte sogar die 
Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens. Eine 
Neukonzeption des Energiestatistikgesetzes war daher 
unumgänglich. 

Die durch die Novelle bedingte Neustrukturierung 
der Energiestatistiken in Deutschland erfolgte für die 
Monatserhebungen ab dem Berichtsmonat Januar 2018. 
Aufgrund der engen Verzahnung von monatlichen und 
jährlichen Erhebungen werden die neuen Jahreserhe-
bungen ebenfalls erstmals für das Berichtsjahr 2018 
durchgeführt und deren Ergebnisse im Herbst 2019 
veröffentlicht. Die Monatserhebungen erstrecken sich 

  1	 Eine ausführliche Schilderung des Abstimmungsprozesses der 
Novelle enthält Decker/Klumpp (2017).

  2	 Eine detaillierte Beschreibung zu den Hintergründen und Folgen des 
Unbundlings enthält Bayer (2011).

auf die Bereiche Elektrizität und Wärme, einschließlich 
Kraft-Wärme-Kopplung, sowie Gas. Die Jahreserhebun-
gen berücksichtigen neben den Bereichen Geothermie, 
Klärgas, Wärmeproduktion und -verteilung auch Erlöse 
aus Strom und Gas sowie die Energieverwendung in der 
Industrie. Insgesamt setzen sich die neustrukturierten 
Energiestatistiken aus 15 Einzelerhebungen zusammen. 

2 

Erste Bewertung des  
Umsetzungsstands 

2.1	 Neue Monatserhebungen erhöhen 
Anwendungsbreite

Das Vorliegen der ersten Ergebnisse aus den neu struk-
turierten Monatserhebungen sowie die fast vollständig 
abgeschlossene Neukonzeption der Jahreserhebungen 
bilden eine solide Grundlage für eine Zwischenbewer-
tung des Umsetzungsstands. Orientierungspunkte sind 
die zu Beginn des Gesetzgebungsprozesses aufgestell-
ten gesetzlichen und fachlichen Vorgaben. Aus Sicht 
des Gesetzgebers diente die Novelle vorrangig der voll-
ständigen Umsetzung europäischer Datenanforderun-
gen | 3. Die zum Teil bestehenden Datenlücken wurden 
durch die Aufnahme einer neuen Monatserhebung zu 
Erdgas sowie einer detaillierteren Erfassung von Kraft-
Wärme-Kopplung geschlossen. Gleichzeitig wurden bei 
der Novelle bereits absehbare Erweiterungen der Ver-
ordnungen der Europäischen Union (EU) berücksichtigt. 
Dazu gehören beispielsweise die Erfassung der Strom-
produktion auf Ebene der Erzeugungseinheit (vormals 
auf Ebene der Anlage) sowie eine differenzierte Erfas-
sung der Pumpspeicherung. Ein weiterer Anlass für die 
Novelle war der gestiegene Datenbedarf für den Monito-
ring-Prozess „Energie der Zukunft“, mit dem die Bundes-
regierung fortlaufend die Entwicklung der Energiewende 
begleitet. Die dafür benötigten Merkmale stehen nun 
durch punktuelle Ausweitungen der Erhebungen in den 

  3	 Hierzu gehören vornehmlich die Verordnung (EG) Nr. 1099/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 über 
die Energiestatistik sowie die Richtlinie 2012/27/EU des Europä
ischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur Energie-
effizienz. 
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Bereichen Wärme und erneuerbare Energien zur Verfü-
gung. Auch die mit der Novelle angestrebte Erweiterung 
des Angebots länderspezifischer Daten wurde insbeson-
dere durch die Neukonzeption der Monatserhebungen 
realisiert. 

Ein vollständiges Bild über die Produktion, Verfügbarkeit 
und Verwendung von Energie zählte zu den wichtigs-
ten fachlichen Vorgaben. Während die Datensituation 
bezüglich der Verfügbarkeit von Strom und Gas durch 
die Ausdehnung der monatlichen Erhebungen auf Netz-
betreiber erheblich verbessert werden konnte, bestehen 
bei der Produktion und der Verwendung von Energie wei-
terhin Informationslücken: So fehlen die aus Wind oder 
Photovoltaik erzeugten Strommengen sowie monatliche 
Angaben zur Stromproduktion der Industriekraftwerke. 
Auch der Bereich der Energieverwendung – der sich 
einer steigenden Nachfrage gegenübersieht – wird nur 
unvollständig abgedeckt, da die Energiestatistiken nach 
wie vor ausschließlich die Energieverwendung in der 
Industrie erfassen. Vorschläge, auch die Energieverwen-
dung der privaten Haushalte und der öffentlichen Ver-
waltung zu erheben, fanden mit Verweis auf eine unver-
hältnismäßige Belastung der Auskunftgebenden keinen 
Eingang in die Novelle. 

Dagegen kann die fachliche Vorgabe, die energiesta-
tistischen Informationen der amtlichen Statistik weiter 
auszubauen, insbesondere bei den Monatserhebungen 
umgesetzt werden. Aufgrund der detaillierten Abfrage 
zur monatlichen Stromeinspeisung ist nunmehr die 
Erstellung einer fast vollständigen Strombilanz möglich. 
Um die öffentliche Wahrnehmung der neuen Monats
ergebnisse zu steigern ist vorgesehen, künftig eine 
zusätzliche Pressemitteilung zu veröffentlichen. Die 
auch von fachlicher Seite angestrebte Regionalisierung 
der Energiestatistiken wurde ebenfalls umgesetzt: Eine 
neue Erhebung zum Mineralölhandel wurde hinzu
genommen und die Erfassung von Monatsdaten erfolgt 
nunmehr länderscharf. Eine weitere Regionalisierung 
der Ergebnisse wird durch eine Verknüpfung mit dem 
von der Bundesnetzagentur geführten Marktstamm
datenregister (MaStR) möglich sein, da die in den 
Energiestatistiken erfassten Anlagen im Register mit 
Standortdaten versehen sind. Zudem wäre durch das 
Anspielen von Informationen über den Raumbezug erst-
mals auch eine Georeferenzierung der energiestatis
tischen Daten möglich. 

2.2	 Moderate Erhöhung 
der Berichtspflichten 

Die Novelle des Energiestatistikgesetzes erfolgte stets 
unter der Vorgabe, einen möglichen Anstieg der Büro-
kratiekosten auf ein Minimum zu beschränken. Um 
diesem Ziel gerecht zu werden, wurden unter anderem 
die Online-Fragebogen optimiert und – sofern mög-
lich – einzelne Merkmale nicht direkt erhoben, sondern 
aus bestehenden Angaben berechnet. Ferner wurde die 
Verwendung von Verwaltungsdaten ausgebaut, infolge-
dessen konnten zwei Erhebungen eingespart werden. 
Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft 
hat zwar bei der vom Statistischen Bundesamt durch-
geführten zweiten Nutzertagung „Energiestatistiken“ 
darauf hingewiesen, dass die neu konzipierte Erhe-
bung insbesondere bei kleineren Stromnetzbetreibern 
anfänglich größere Probleme verursachte. Er beurteilt 
die durch die neuen Monatserhebungen bedingte Mehr-
belastung gleichwohl als moderat. Weitere Entlastun-
gen werden durch die Nutzung des Marktstammdaten
registers erwartet, das ab dem Jahr 2019 zur Verfügung 
stehen wird. Auch die im vorherigen Abschnitt erwähnte 
Georeferenzierung lässt sich dank der im Marktstamm-
datenregister enthaltenen Standortdaten ohne zusätz-
liche Belastung für die Auskunftgebenden umsetzen. 
Zusätzliches Entlastungspotenzial besitzt das novel-
lierte Energiestatistikgesetz aufgrund der nun deutlich 
verbesserten Datenverfügbarkeit, da die von Verbänden 
und privaten Wirtschaftsinstituten durchgeführten Stu-
dien und Erhebungen entfallen können. Dies führt zu 
einer direkten Entlastung der Unternehmen der Energie-
wirtschaft, die sich aber nicht in den Bürokratiekosten 
im engeren Sinne widerspiegelt. | 4

2.3	 Erster Teil der Neuausrichtung  
erfolgreich abgeschlossen

Die erfolgreiche Umsetzung der neu strukturierten 
Monatserhebungen sowie die zeitnahe Bereitstellung 
der neuen Daten zählen zweifelsohne zu den wichtigs-
ten Ergebnissen der Zwischenbilanz. Aber auch die Qua-
lität der vorliegenden Daten stimmt zuversichtlich. Trotz 
kleinerer Erfassungslücken konnten in vielerlei Hinsicht 

  4	 Eine ausführliche Definition der Bürokratiekosten findet sich in  
Vorgrimler und andere (2011).
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wichtige Fortschritte erzielt werden. Insbesondere die 
Ausweitung des Datenangebots zu erneuerbaren Ener-
gien steigert die Bedeutung der amtlichen Energiestatis-
tiken. Zudem unterstreicht die amtliche Energiestatistik 
durch die Schließung von Datenlücken bei internationa-
len und nationalen Datenanforderungen ihren Anspruch 
als wichtigster Datenlieferant. Um dieses Niveau auch 
bei möglichen Änderungen der Rahmenbedingungen 
halten zu können, ist im neuen Energiestatistikgesetz 
eine Verordnungsermächtigung verankert. Damit kann 
der Gesetzgeber in Zukunft schneller und flexibler auf 
Veränderungen im Energiemarkt oder auf neue Daten
anforderungen reagieren. 

3 

Erste Ergebnisse der neuen  
Monatserhebungen

3.1	 Erstmals Angaben zur Energie-
effizienz und zu Energiespeichern

Auch wenn die Ergebnisse der neu strukturierten Ener-
giestatistiken aufgrund der engen Verzahnung zwischen 
Monats- und Jahreserhebungen erst gegen Ende 2019 
erstmals vollständig sein werden, liegen bereits zum jet-
zigen Zeitpunkt interessante Erkenntnisse vor. So weist 
die Monatserhebung über die Energieerzeugung der 
allgemeinen Versorgung beispielsweise erstmals Daten 
zur Primärenergieeinsparung aus. Diese gibt an, welche 
Menge an Primärenergie durch den Einsatz hocheffizien-
ter Kraft-Wärme-Kopplungs-Prozesse eingespart werden 
kann. | 5 Für Erdgas waren dies im Zeitraum Januar bis  
Juni 2018 etwa 36 000 Terajoule. Die Daten zur Primär-
energieeinsparung sind dabei sowohl nach eingesetzter 
Prozessart als auch nach eingesetztem Energieträger  
verfügbar.  Grafik 1

Die monatliche Befragung zu Speicheranlagen, die bis-
her nur Daten zu Pumpspeicheranlagen erfasste, wurde 
in der neuen Erhebung um weitere Anlagenarten erwei-
tert. Wie an den Ergebnissen zur installierten Netto
nennleistung der Speicheranlagen und zur ausgespei-

  5	 Ausführliche Erläuterungen zur Berechnung der Primärenergie
einsparung enthält Decker/Klumpp (2017).

cherten Strommenge zu erkennen ist, fällt der Einfluss 
der anderen Speicheranlagen auf das Gesamtergebnis 
bisher allerdings gering aus.  Grafik 2, Grafik 3

Das Potenzial für große Pumpspeicheranlagen ist in 
Deutschland mittlerweile erschöpft, der Bedarf an Spei-
chern für elektrische Energie wird aber weiter zunehmen. 
Es ist zu erwarten, dass sich die Anteile in den nächs-
ten Jahren deutlich verschieben werden. Insbesondere 
vor dem Hintergrund des stark zunehmenden Ausbaus 
erneuerbarer Energien – beim gleichzeitigen Abbau kon-
ventioneller Kraftwerke – und den damit verbundenen 
Problemen für die Versorgungssicherheit wird die Ent-

Grafik 1
Primärenergieeinsparung durch hocheffiziente Kraft-Wärme-
Kopplungs-Prozesse nach ausgewählten Energieträgern
Januar bis Juni 2018
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2018- 01 - 0719

30

60

90

0
Ins-
gesamt

Erdgas Stein-
kohle

Abfall Braun-
kohle

Biogas Feste
biogene
Stoffe

Grafik 2
Installierte Nettonennleistung der Speicheranlagen
im Juni 2018
in %
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wicklung neuer Speichermöglichkeiten auch durch die 
Wirtschaftsministerien von Bund und Ländern intensiv 
gefördert. Durch die Aufnahme der Speicheranlagen in 
die monatlichen Energiestatistiken wird dieser politisch 
sehr relevante Prozess von Beginn an in der amtlichen 
Statistik abgebildet.

3.2	 Differenzierte Angaben 
zu erneuerbaren Energien 

Die größten Änderungen innerhalb der monatlichen 
Energiestatistiken gab es bei der Befragung der Netz
betreiber. Hier wurde bisher nur die Einspeisung für das 
gesamte Bundesgebiet unterteilt in Erzeugung aus kon-
ventionellen und erneuerbaren Energieträgern erfasst. 
Nunmehr werden die Daten unterteilt nach Bundeslän-
dern, einzelnen Energieträgern und Einspeisung aus 
Anlagen mit einer Nettonennleistung von mehr oder von 
weniger als einem Megawatt erhoben. Dadurch ergibt 
sich eine Vielzahl an neuen Anwendungsmöglichkeiten 
für diese Statistik. Ein Beispiel zeigt  Grafik 4: Hier 
ist der Anteil einzelner Bundesländer an der Gesamt
einspeisung aus erneuerbaren Energien für den Zeitraum 
Januar bis Juni 2018 dargestellt. Die Balkendiagramme 
zeigen die genauere Aufteilung der innerhalb der Bun-
desländer eingesetzten Energieträger. Der größte Anteil 
an der Gesamteinspeisung aus erneuerbaren Energien 
kommt mit 19,6 % aus Niedersachsen. Die Einspeisung 
erfolgt dabei größtenteils aus Windkraft. In Bayern, dem 
Bundesland mit der zweitgrößten Einspeisemenge von 
erneuerbaren Energien, teilt sich diese gleichmäßiger 
auf Wind, Wasser, Photovoltaik und sonstige erneuer-
bare Energieträger (hauptsächlich Biomasse) auf. Dabei 

Grafik 3
Ausgespeicherte Elektrizität von Januar bis Juni 2018
in %
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Grafik 4
Einspeisung erneuerbarer Energien, Januar bis Juni 2018
Anteile der ausgewählten Bundesländer, in %
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haben Wasserenergie und Photovoltaik mit jeweils über 
30 % leicht höhere Anteile als die übrigen Energieträger.

Die bereits erwähnte Aufteilung bei der Befragung der 
Netzbetreiber liefert detaillierte Daten zu Entwicklun-
gen unterhalb der 1-Megawatt-Grenze, die weiterhin 
die Abschneidegrenze für die monatliche und jährliche 
Erhebung zur Energieerzeugung darstellt. Diese Daten 
verdeutlichen erstmals die Struktur des Energiemark-
tes unterhalb der gesetzlich festgelegten Abschneide-
grenze sowie einen möglichen Anpassungsbedarf. 

Die Daten der Netzbetreiber zeigen unter anderem, dass 
die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien bei 
bestimmten Energieträgern vornehmlich bei kleineren 
Anlagen erfolgt (siehe  Grafik 5 zur Bedeutung kleiner 
Anlagen für die Stromeinspeisung aus Photovoltaik). 
So haben beispielsweise in Baden-Württemberg und 
Nordrhein-Westfalen nahezu alle Anlagen, die Strom 
aus Photovoltaik einspeisen, eine Nettonennleistung 
von unter einem Megawatt. Zudem wird deutlich, dass 
knapp ein Drittel des in Deutschland aus Photovoltaik 
eingespeisten Stroms aus Bayern stammt. 

3.3	 Gasstatistik um wichtige Merkmale 
erweitert

Die monatliche Gasstatistik wurde um die Befragung 
von Betreibern von Gasspeichern erweitert. Damit sind 
die Daten der amtlichen Energiestatistik nun die einzi-
gen, die den Gasspeichermarkt in Deutschland vollstän-
dig abdecken. Den Füllstand der deutschen Gasspei-
cher sowie die jeweiligen Speichersaldi für das erste 
Halbjahr 2018, die – wie zu erwarten – im Winter fallen 
und in den Sommermonaten wieder ansteigen, zeigt 
 Grafik 6. 

Weiterhin gab es in der monatlichen Gasstatistik eine 
große Änderung beim Berichtskreis. In der alten Erhe-
bung wurden die sogenannten Ferngasunternehmen 
befragt, deren Kerngeschäft sowohl den Gashandel als 
auch den Betrieb von Ferngasnetzen umfasste. Im Zuge 
des Unbundlings des deutschen Energiemarkts wurden 
diese Geschäftsbereiche auf verschiedene Unterneh-
men aufgeteilt. Die nach dem alten Energiestatistik
gesetz zu befragenden Ferngasunternehmen waren 
fortan nur noch im Gashandel tätig, wodurch sich die 
Angaben zu importierten und exportierten Gasmengen 
auf ihre eigenen vertraglichen Mengen beschränkten. 
Für die Ermittlung des monatlichen Gasverbrauchs sind 
aber vollständige Daten zum Im- und Export von Gas 

Grafik 5
Einspeisung aus Photovoltaik, Januar bis Juni 2018
Anteile der ausgewählten Bundesländer, in %
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unabdingbar. Vor der Novellierung mussten daher unter 
hohem Aufwand und zu Lasten der Datenqualität die 
amtlichen Daten durch externe Daten vervollständigt 
werden. Mit der Novelle des Energiestatistikgesetzes 
wurde daher ein neuer Berichtskreis bestimmt, der die 
Fernleitungsnetzbetreiber in Deutschland einschließt. 
Anstelle der vertraglichen Mengen können somit nun die 
physikalischen Gasflüsse über die einzelnen Grenzüber-
gangspunkte erhoben werden, was eine vollständige 
Erfassung der importieren und exportierten Gasmengen 
möglich macht. Die Ergebnisse für den Gasverbrauch in 
Deutschland im ersten Halbjahr 2018 sind in  Tabelle 1 

dargestellt. Wie deutlich zu erkennen ist, hängt der Gas-
konsum im hohen Maße von den Temperaturen ab: Je 
kälter es ist, desto höher ist der Gasverbrauch. 

4 

Nutzertagung 2018 bestätigt positive 
Entwicklung der Energiestatistiken 

Die positive Entwicklung der amtlichen Energiestatis
tiken wird auch von wichtigen Nutzergruppen bestä-
tigt. Auf der zweiten Nutzertagung „Energiestatistik“ im 
September 2018 im Statistischen Bundesamt nahmen 
nationale und internationale Datennutzerinnen und 
Datennutzer eine erste Bewertung der neuen Ergebnisse 
vor. Gleichzeitig formulierten sie aber auch ihren nach 
wie vor bestehenden zusätzlichen Datenbedarf.

4.1	 Neue Herausforderungen aus Europa

Aus europäischer Sicht konnte die Neustrukturierung der 
Energiestatistiken die bei verpflichtenden Datenlieferun-
gen für Deutschland lange existierenden Datenlücken 
weitgehend schließen. Gleichwohl stehen neue wichtige 
Herausforderungen an. Hierzu gehört beispielsweise die 
Verkürzung der monatlichen und jährlichen Lieferfristen. 
Letztere dient dem Ziel, die europäische Energiebilanz 
noch im Folgejahr des Berichtsjahres veröffentlichen zu 
können. Die damit verbundenen Einschränkungen, wie 
eine geringere Belastbarkeit der Daten und ein erhöh-
ter Revisionsbedarf, sind dabei durchaus bekannt. Sie 
sollen aber unter anderem durch die Optimierung der 
Aufbereitungsprozesse auf ein Minimum verringert wer-

Tabelle 1
Gasverbrauch nach Herkunft im ersten Halbjahr 2018

Gasverbrauch Nachrichtlich:
Durchschnitts-
temperaturinsgesamt Nettoimporte aus inländischer Förderung

TWh % TWh % TWh % Grad Celsius

Januar 2018 117,5 100 109,8 93,5 7,6 6,5 + 3,7

Februar 2018 131,3 100 121,6 92,6 9,8 7,4 – 1,9

März 2018 113,8 100 106,8 93,8 7,0 6,2 + 2,4

April 2018 62,0 100 58,4 94,1 3,7 5,9 + 12,3

Mai 2018 47,9 100 44,9 93,9 3,0 6,1 + 16,0

Juni 2018 43,5 100 41,2 94,6 2,4 5,4 + 17,7

TWh: Terawattstunden
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Grafik 6
Speichersaldo und Speicherstand der Gasspeicher|1
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1 Berechnet sich durch Ausspeisung minus Einspeisung. Daraus folgt, dass der Abbau der
Lagerbestände (Bestandsminderung) mit positivem Vorzeichen dargestellt wird und der
Aufbau der Lagerbestände (Bestandserhöhung) ein negatives Vorzeichen aufweist.
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den. Überdies haben neue Sachthemen, wie Energie-
armut oder Versorgungssicherheit, Auswirkungen auf 
den Umfang der europäischen Energiestatistiken. Aber 
auch die zunehmende Zahl an zum Teil frei verfügbaren 
Datenquellen (Stichwort: neue digitale Daten) wird nicht 
ohne Einfluss auf die europäischen Energiestatistiken 
bleiben.

4.2	 Neue Daten für das Monitoring 
der Energiewende 

Eine nachweislich verbesserte Datengrundlage konnte 
auch für die Energiebilanzen von Bund und Ländern 
erzielt werden. Hier sind vor allem die neuen Daten im 
Bereich der erneuerbaren Energien und Wärme zu nen-
nen. Die Energiebilanz Deutschland informiert dabei 
nicht nur über das Aufkommen und die Verwendung von 
Energie, sondern ist auch ein zentraler Bestandteil des 
nationalen Monitoring-Prozesses „Energie der Zukunft“, 
für den das Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-
gie federführend ist. Zu den wesentlichen Produkten 
des Monitorings zählen der jährliche Monitoring-Bericht 
über die Umsetzung der Energiewende sowie der alle 
drei Jahre erscheinende Fortschrittsbericht, der langfris-
tige Trends beobachtet und bei absehbarer Zielverfeh-
lung Maßnahmen vorschlagen soll. Für die Bewertung, 
inwieweit die Ziele der Energiewende umgesetzt sind, 
wird im Wesentlichen auf die Energiebilanz Deutsch-
land zurückgegriffen. Die systematische Ausweitung 
der Energiestatistiken im Bereich erneuerbare Energien 
und Wärme wird künftig ermöglichen, Daten, die bislang 
mittels Schätzungen oder unregelmäßig durchgeführter 
Studien ermittelt wurden, durch regelmäßige amtliche 
Energiedaten abzulösen. | 6 Auf Ebene der Energiebilan-
zen der Länder konnte durch die Einführung einer neuen 
Erhebung eine lang bestehende Datenlücke bei Raffine-
rien, Flugkraftstoffen und Heizölen geschlossen werden. 
Gleichwohl besteht auch in diesem Bereich weiterer 
Datenbedarf, wie beispielsweise beim Aufkommen und 
bei der Verwendung von erneuerbaren Energien sowie 
bei länderscharfen Biokraftstoffdaten. 

  6	 „Schließlich wird das novellierte EnStatG ab dem 01.01.2018 
wesentliche Verbesserungen der amtlichen Energiestatistik unter 
anderem im Bereich der erneuerbaren Stromerzeugung ermög
lichen.“ (Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik: Datenquellen 
und Methodik der AGEE-Stat-Zeitreihen zur Entwicklung der erneuer-
baren Energien in Deutschland)

4.3	 Wissenschaft bescheinigt hohes  
Analysepotenzial 

Zu einem ähnlichen Fazit kommen auch Vertreterinnen 
und Vertreter der Wissenschaft: Zum einen besitzen 
die Energiestatistiken bereits jetzt ein hohes Analyse
potenzial. Zum anderen wären weitere Merkmale für die 
Wissenschaft von großem Nutzen. Konkretisiert wurde 
dies anhand des Forschungsprojekts „Kommunale Infra- 
strukturunternehmen zwischen Energiewende und de- 
mografischem Wandel“ am Deutschen Institut für Wirt-
schaftsforschung (DIW Berlin). Das DIW Berlin hat unter-
sucht, wie unter veränderten Rahmenbedingungen auch 
künftig eine flächendeckende und ökonomisch tragfä-
hige Versorgung mit Energie (Elektrizität, Erdgas, Wärme) 
und Trinkwasser sowie die Entsorgung von Abfall und 
Abwasser gewährleistet werden kann. Hierfür wurde 
erstmals – unter Einbeziehung von neun Einzelstatisti-
ken der Energiestatistiken – ein umfangreicher Mikro-
datensatz zu deutschen Versorgungs- und Entsorgungs-
betrieben für die Jahre 2003 bis 2014 aufgebaut. Dieser 
Mikrodatensatz wurde durch weitere Datensätze über 
Konzessionen, Stromnetznutzung und Demografie der 
Gemeinden ergänzt. Die seitens der Wissenschaft auf der 
Nutzertagung gestellten Anforderungen an die amtlichen 
Energiestatistiken umfassen unter anderem die Erfas-
sung der Einkünfte aus Netzentgelten sowie die Länge 
der Versorgungsnetze. 

5 

Ausblick 

Nach der erfolgreichen Umsetzung der monatlichen 
Energiestatistiken ist der nächste Schritt nun die erst-
malige Erhebung der Jahresstatistiken nach dem neuen 
Energiestatistikgesetz für das Berichtsjahr 2018. Dazu 
werden den Meldepflichtigen zunächst für alle Jahres
erhebungen ab Januar 2019 neue Online-Meldeformu-
lare zur Verfügung gestellt. Die Veröffentlichung erster 
Bundesergebnisse ist für das zweite Halbjahr 2019 vor-
gesehen.

Die Jahresstatistiken liefern Daten zu in den Monats
erhebungen nicht erfassten Bereichen, wie der Erzeu-
gung von Biokraftstoffen oder der Abgabe von Mineral- 
ölprodukten. In vielen Fällen ergänzen sie die Monats-
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erhebungen. So liefert die Jahreserhebung über Erzeu-
gung und Verwendung von Wärme Daten zu Strom- und 
Wärmeerzeugung sowie Energieträgereinsatz in Block-
heizkraftwerken mit einer Nettonennleistung von weni-
ger als einem Megawatt. Die Jahreserhebung über die 
Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung im Verarbeitenden 
Gewerbe, im Bergbau und in der Gewinnung von Steinen 
und Erden fügt Daten zu den Kraftwerken der Industrie 
hinzu. Zusammen mit der Monatserhebung über die 
Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung zur allgemeinen Ver-
sorgung ergibt sich so ein vollständiges Bild der Strom- 
und Wärmeerzeugung der thermischen Kraftwerke in 
Deutschland. Die Jahreserhebung über Gasabsatz und 
Erlöse in der Gasversorgung erweitern die Ergebnisse 
der monatlichen Gaserhebung um Daten zu Gashandel 
und Verteilnetzen. Dadurch können detailliertere Ergeb-
nisse zu den Herkunfts- und Bestimmungsländern von 
Gasimporten beziehungsweise Gasexporten oder zur 
Gasverwendung erstellt werden.  

5.1	 Nutzung von Verwaltungsdaten 
bleibt wichtige Herausforderung

Die Neuausrichtung der Energiestatistiken ist nur eine 
Konsequenz des novellierten Energiestatistikgesetzes. 
Eine weitere wichtige Aufgabe besteht in der verstärk-
ten Nutzung von Verwaltungsdaten, insbesondere des  
Marktstammdatenregisters. Das Marktstammdatenre- 
gister soll künftig sowohl als Instrument zur Sicherstel-
lung eines vollständigen Berichtskreises als auch als 
Datenquelle für die Stammdaten der erfassten Anlagen 
dienen. Ersteres erhöht die Qualität der Statistiken, letz-
teres führt zu einer Entlastung bei den Berichtspflich
tigen. Neben den Daten des Marktstammdatenregisters 
umfassen Verwaltungsdaten nach dem Energiestatistik-
gesetz alle Daten, die aufgrund von Bestimmungen des 
Energiewirtschaftsgesetzes, des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes oder des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes 
oder der aufgrund dieser Gesetze erlassenen Rechts-
verordnungen seitens der Energieunternehmen zu mel-
den sind. Die Eignungsprüfung dieser Daten für Zwecke 
der Energiestatistiken ist somit eine fortwährende Auf-
gabe. So findet beispielsweise derzeit ein intensiver 
Austausch zwischen dem Normenkontrollrat, dem Sta-
tistischen Beirat sowie ausgewählten Bundesbehörden 
zur Nutzung von Verwaltungsdaten für das Themenfeld 
Energie statt.  

5.2	 Neue Aufgaben stärken das Profil 
der amtlichen Energiestatistiken

Eine weitere Aufgabe für das Statistische Bundes-
amt ergibt sich indirekt aus der nunmehr erweiterten 
Datenlieferung an das Statistische Amt der Europäi-
schen Union (Eurostat) und die Internationale Energie-
agentur. Bislang war die Erstellung der monatlichen, 
vierteljährlichen und jährlichen Datenlieferungen auf 
mehrere Institutionen verteilt. Auch die Koordinierung 
der verschiedenen Datenlieferungen und der damit 
verbundenen Durchführung von Plausibilitätskontrol-
len sowie der finale Versand der Dateien lagen nicht in 
der Verantwortung des Statistischen Bundesamtes. Mit 
Beginn des Berichtsjahres 2019 wird die Kompetenz 
des Statistischen Bundesamtes erheblich ausgeweitet: 
Neben den Datenlieferungen für die Bereiche Strom, 
Wärme und Gas übernimmt das Statistische Bundesamt 
zusätzlich die Gesamtkoordinierung der internationalen 
Datenlieferungen. Mit dieser Neustrukturierung werden 
auch die Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 223/2009 
umgesetzt. Demnach sind die nationalen Statistikämter 
für die Koordinierung aller auf nationaler Ebene für die 
Entwicklung, Erstellung und Verbreitung europäischer 
Statistiken durchgeführten Tätigkeiten zuständig und 
fungieren in statistischen Belangen als Kontaktstelle für 
die Europäische Kommission (Eurostat). | 7

5.3	 Ausbau der Kommunikation 

Ein weiterer fachlicher Schwerpunkt wird ebenso ein 
neues Konzept für die Kommunikation und die Veröf-
fentlichung der Ergebnisse der Energiestatistiken sein. 
Dazu gehört unter anderem eine neue Bund-Länder-Ver-
öffentlichung, mit der vergleichbare Daten für den Bund 
und alle Bundesländer zur Verfügung gestellt werden 
sollen. Wichtige Voraussetzung für dieses Angebot ist 
die Vorbereitung und Umsetzung einer zwischen Bund 
und Ländern koordinierten Geheimhaltung. Aber auch 
Pressemitteilungen zum Bereich erneuerbare Energien 
und Wärme sowie interaktive Grafiken zu europäischen 
Energiedaten werden künftig die energiestatistischen 
Informationen der amtlichen Statistik den Nutzerinnen 
und Nutzern näher bringen. 

  7	 Siehe Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11. März 2009 über europäische Sta-
tistiken.
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ZUSAMMENFASSUNG

Für das Berichtsjahr 2017 weisen die Finanzstatistiken einen Überschuss des Öf-
fentlichen Gesamthaushalts von etwas über 61 Milliarden Euro nach, während die 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen einen Überschuss des Staates in Höhe von 
34 Milliarden Euro ermittelt haben. Worin bestehen die Unterschiede zwischen die-
sen beiden Zahlen und ist die große Differenz von rund 27 Milliarden Euro im Jahr 
2017 ein Sonderfall? Methodische Unterschiede bei der Staatsabgrenzung, bei der 
Saldenwirksamkeit von Transaktionen und beim Buchungszeitpunkt erklären die Ab-
weichung zwischen dem Finanzierungssaldo in den Finanzstatistiken und dem in den 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. Die Überleitungstabellen zwischen den 
beiden Finanzierungssalden für die Jahre 2014 bis 2017 verdeutlichen die jeweiligen 
quantitativen Dimensionen.

	 Keywords: National accounts – public finance statistics – government – 
financial balance – government deficit

ABSTRACT

For the reference year 2017, public finance statistics show a surplus of the overall pub-
lic budget of just over 61 billion euros, whereas national accounts record a government 
surplus of 34 billion euros. What are the differences between these two figures and 
is the large discrepancy of roughly 27 billion euros in 2017 an exceptional case? The 
difference between the financial balance in public finance statistics and in national 
accounts can be explained by methodological differences in the delimitation of gov-
ernment, the impact of transactions on the financial balance and the time of recording. 
The transition tables for the figures based on the two concepts for the years 2014 to 
2017 show the relevant quantitative dimensions.
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1 

Einleitung

In den Finanzstatistiken (vierteljährliche Kassenstatistik 
und Rechnungsergebnisse des Öffentlichen Gesamt-
haushalts) wird der Finanzierungssaldo des Öffentlichen 
Gesamthaushalts berechnet, in den Volkswirtschaft
lichen Gesamtrechnungen (VGR) der Finanzierungssaldo 
des Staates. Beide Finanzierungssalden sind definiert 
als Differenz der Einnahmen und Ausgaben in der jewei-
ligen Abgrenzung. Wenn die Einnahmen größer als die 
Ausgaben sind, ergibt sich ein Überschuss. Sind dage-
gen die Ausgaben größer als die Einnahmen, ergibt sich 
ein Defizit. Die Finanzierungssalden der Finanzstatis-
tiken und der VGR unterscheiden sich aufgrund ihrer 
unterschiedlichen konzeptionellen Grundlagen. Basis 
der VGR ist das Europäische System Volkswirtschaft
licher Gesamtrechnungen (ESVG) 2010 | 1 und ergänzend 
für den Staat das Handbuch zum Defizit und Schulden-
stand des Staates in der aktuellen Version von 2016 
(Eurostat, 2016). Rechtsgrundlage der Finanzstatistiken 
ist das Finanz- und Personalstatistikgesetz | 2.

Das Berichtsjahr 2017 zeigt, dass die Differenz zwischen 
den Salden beträchtlich sein kann. Der VGR-Finanzie-
rungssaldo betrug 34 Milliarden Euro, wogegen der 
Finanzierungssaldo der Finanzstatistiken mit mehr als 
61 Milliarden Euro deutlich höher lag. | 3 

  1	 Weitere zu berücksichtigende Arbeitsgrundlagen sind generelle Ent-
scheidungen von Eurostat, dem Statistischen Amt der Europäischen 
Union, sowie zusätzliche methodische Richtlinien und Erklärungen. 
Auch kann auf Verlangen einzelner EU-Mitgliedstaaten zu spezifi-
schen Sachverhalten eine bilaterale Beratung zwischen Eurostat und 
dem jeweiligen EU-Mitgliedstaat erfolgen („Advice“). Das Ergebnis 
wird abschließend auf der Eurostat-Website veröffentlicht. Zusätzlich 
hat Eurostat in Zusammenarbeit mit der Europäischen Investitions-
bank zwei umfangreiche Leitfäden zu den Themenkomplexen der 
Öffentlichen-Privaten Partnerschaften (ÖPP) und der Energieein-
sparverträge (Energy Performance Contracting – EPC) veröffentlicht. 
Diese Leitfäden enthalten ausführliche Vorgaben für die statistische 
Behandlung dieser Vertragstypen und deren Buchung in den Konten 
der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen.

  2	 Gesetz über die Statistiken der öffentlichen Finanzen und des Per-
sonals im öffentlichen Dienst (Finanz- und Personalstatistikgesetz) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar 2006 (BGBl. I 
Seite 438), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. März 
2016 (BGBl. I Seite 342) geändert worden ist.

  3	 Der VGR-Finanzierungssaldo ist in der Fachserie 18 „Volkswirtschaft-
liche Gesamtrechnungen“, Reihe 1.2 „Inlandsproduktberechnung 
Vierteljahresergebnisse“ (hier: 2. Vierteljahr 2018) veröffentlicht, der 
Finanzierungssaldo der Finanzstatistiken in der Fachserie 14 „Finan-
zen und Steuern“, Reihe 2 „Vierteljährliche Kassenergebnisse des 
Öffentlichen Gesamthaushalts“ (hier: 1. Vierteljahr 2018).

Im Folgenden werden die methodischen Unterschiede 
zwischen Finanzstatistiken und VGR detailliert erläutert 
und für die Berichtsjahre 2014 bis 2017 quantifiziert. 
Vorangestellt ist eine Übersicht zur Entwicklung der 
Überleitungspositionen zwischen den Finanzierungs
salden in den Finanzstatistiken und den VGR.

2 

Überleitungspositionen zwischen  
den Finanzierungssalden in  
Finanzstatistiken und VGR

Im Rahmen des Verfahrens bei einem übermäßigen Defi-
zit (Excessive Deficit Procedure, kurz: EDP) sind jeweils 
Ende März und Ende September detaillierte Jahresan-
gaben zum VGR-Finanzierungssaldo und zum Schul-
denstand an die Europäische Kommission (Eurostat) zu 
übermitteln, die dort geprüft und veröffentlicht werden 
(sogenannte EDP-Notifikation). Anhand dieser Daten 
wird die Einhaltung der Fiskalregeln des Maastricht-Ver-
trages beurteilt, welche die Obergrenzen für das Defizit 
(3 % des Bruttoinlandsprodukts) und den Schuldenstand 
(60 % des Bruttoinlandsprodukts) festlegen. Die Anga-
ben zum Maastricht-Schuldenstand werden von der 
Deutschen Bundesbank berechnet (Deutsche Bundes-
bank, 2018).

1 Excessive Deficit Procedure – Verfahren bei einem übermäßigen Defizit.
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Der Finanzierungssaldo des Staates in den Finanzstatistiken und den Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen

Die EDP-Notifikation enthält auch die Überleitung, also 
die Erklärung der Unterschiede, zwischen der sogenann-
ten Working Balance und dem VGR-Finanzierungssaldo. 
Die Working Balance ist der Finanzierungssaldo auf 
Basis des nationalen Rechnungswesens, in Deutschland 
der Finanzierungssaldo der Finanzstatistiken. Die Unter-
schiede zwischen den beiden Finanzierungssalden las-
sen sich in verschiedene methodische Sachverhalte auf-
schlüsseln, die als Überleitungspositionen bezeichnet 
werden.  Grafik 1 

Für das Jahr 2002 gab es beim Staat, also für die vier 
Teilsektoren Bund, Länder, Gemeinden und Sozialver-
sicherung, insgesamt 27 Überleitungspositionen zwi-
schen Finanzstatistiken und VGR. Im Lauf der Zeit stieg 
diese Zahl, insbesondere im Zusammenhang mit der 
Finanzmarktkrise im Jahr 2008, bei Bund und Ländern 
deutlich an. Aktuell werden rund 100 Positionen in den 
Notifikationstabellen ausgewiesen.

Im Vergleich zu anderen europäischen Staaten ist die 
Zahl der Überleitungspositionen in Deutschland deutlich 
höher.  Grafik 2  Aufgrund des föderalen deutschen 
Systems werden Daten für die Ebene der Bundesländer 
bereitgestellt, die in anderen Staaten, wie Frankreich, 
den Niederlanden oder Italien, nicht existiert. Zudem 
ist der Anstieg der Zahl der Überleitungspositionen in 
Deutschland im Vergleich zu den anderen Staaten stär-

ker, ebenfalls teilweise bedingt durch die Zunahme der 
Überleitungspositionen der Länderebene. | 4

Wird dagegen die Höhe der Abweichung zwischen der 
Working Balance und dem VGR-Finanzierungssaldo in 
Relation zum Bruttoinlandsprodukt betrachtet, so zeigt 
sich, dass die Unterschiede in Deutschland im Verhältnis 
zu den anderen ausgewählten EU-Staaten relativ gering 
sind. In Frankreich lag der VGR-Finanzierungssaldo in 
den letzten vier Jahren immer niedriger als der nationale 
Saldo, in Italien dagegen höher. In Deutschland, Öster-
reich und den Niederlanden gehen die Unterschiede 
nicht systematisch in eine Richtung. Bezüglich der Höhe 
der Unterschiede kann in allen betrachteten EU-Staaten 
kein eindeutiger Trend in Richtung Zu- oder Abnahme 
abgeleitet werden.  Grafik 3

Der starke Anstieg der Zahl der Überleitungspositionen 
weist somit insbesondere auf die zunehmende Kom-
plexität der Thematik hin und verdeutlicht das wach-
sende Bedürfnis, die Unterschiede immer detaillierter 
zu erklären.

  4	 Zum Teil weist die Länderebene dieselben methodischen Überlei-
tungspositionen wie die anderen Teilsektoren auf, andererseits gibt 
es auch spezifische Positionen.

1 Excessive Deficit Procedure – Verfahren bei einem übermäßigen Defizit.
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3 

Konzeptionelle Unterschiede 
zwischen VGR und Finanzstatistiken

Die konzeptionellen Unterschiede zwischen VGR und 
Finanzstatistiken lassen sich in vier Themenblöcke 
unterteilen:

>	 Staatsabgrenzung: Zuordnung von Einheiten sowie 
zugesetzten Transaktionen zum Staat,

>	 Saldenwirksamkeit: Abgrenzung von Einnahmen und 
Ausgaben mit Auswirkung auf den Finanzierungs-
saldo,

>	 Buchungszeitpunkt,

>	 sonstige Unterschiede.

 Tabelle 1 enthält eine Übersicht über die Zusammen-
setzung der Unterschiede zwischen den Finanzierungs-
salden von VGR und Finanzstatistiken im Zeitraum 2014 
bis 2017 | 5. Diese Zeitspanne entspricht dem Notifika
tionszeitraum für die halbjährliche Meldung an die Euro-
päische Kommission (Eurostat) im Oktober 2018. Die 
aufgeführten Punkte in Tabelle 1 werden in den folgen-
den Abschnitten näher erläutert.

  5	 Der Finanzierungssaldo der Finanzstatistiken bezieht sich auf die 
Ergebnisse der vierteljährlichen Kassenstatistik der Kern- und Extra-
haushalte. Ausnahmen sind die Jahre 2014 bis 2016 für Gemeinden, 
für die Ergebnisse der Jahresrechnungsstatistik der Kernhaushalte 
herangezogen werden. Die VGR-Daten basieren auf dem Rechenstand 
August 2018.

Im Betrachtungszeitraum ist kein einheitliches Muster 
bei der Zusammensetzung der Unterschiede zwischen 
den Finanzierungssalden erkennbar. Mit Ausnahme 
des Berichtsjahres 2014 spielt die Staatsabgrenzung 
eine untergeordnete Rolle. Im Vergleich dazu stellen die 
Aspekte der Saldenwirksamkeit und des Buchungszeit-
punktes die bedeutsamsten Positionen dar. Die Position 
„Sonstige Unterschiede“ hat sich im Zeitablauf – abso-
lut gesehen – erhöht.

3.1	 Staatsabgrenzung

Mit Blick auf die Staatsabgrenzung sind im Wesentli-
chen zwei Effekte ausschlaggebend: die Zuordnung 
von Einheiten zum Sektor Staat und die Zusetzung von 
Transaktionen zum Sektor Staat in den VGR. Die Abwei-
chungen zwischen den Finanzierungssalden, die im 
Zusammenhang mit der Staatsabgrenzung stehen, zeigt 
 Tabelle 2.

Zuordnung von Einheiten zum Sektor Staat

In den VGR bildet der Staat einen der fünf inländischen 
Sektoren der Volkswirtschaft, wobei ein Sektor gleich
artige wirtschaftliche Einheiten zusammenfasst. Der 
Sektor Staat umfasst institutionelle Einheiten, die zu den 
Nichtmarktproduzenten zählen, deren Produktionswert 
für den Individual- und den Kollektivkonsum bestimmt 
ist und die sich mit Zwangsabgaben finanzieren, sowie 
institutionelle Einheiten, die hauptsächlich Einkommen 
und Vermögen umverteilen (ESVG 2010, Ziffer 2.111).

Tabelle 1
Zusammensetzung der Unterschiede zwischen  
Finanzstatistiken und VGR

2014 2015 2016 2017

Mill. EUR

Finanzierungssaldo 
Finanzstatistiken 8 007 29 309 26 431 61 380

Staatsabgrenzung 2 257 262 152 – 456

Saldenwirksamkeit 11 936 4 974 4 679 12 939

Buchungszeitpunkt – 450 – 5 577 4 887 – 29 562

Sonstige Unter-
schiede – 5 057 – 5 112 – 7 403 – 10 294

Finanzierungssaldo 
VGR 16 693 23 856 28 746 34 008

Tabelle 2
Unterschiede durch Staatsabgrenzung

2014 2015 2016 2017

Mill. EUR

Zuordnung von Einheiten  
zum Sektor Staat 1 622 68 – 397 – 1 100

Reklassifikationseffekte 837 631 – 260 – 451

Zugesetzte Einheiten 785 – 563 – 137 – 103

Abgesetzte Einheiten 0 0 0 – 545

Zugesetzte Transaktionen  
zum Sektor Staat 635 195 549 644

darunter:

Rerouting 551 191 643 885

Öffentliche-Private  
Partnerschaften (ÖPP)/ 
Energieeinsparverträge 
(EPC) – 216 – 257 – 200 – 277

Staatsabgrenzung insgesamt 2 257 262 152 – 456

Differenz VGR – Finanzstatistiken.
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Seit der Einführung des sogenannten Schalenkonzepts 
(Rückner, 2011, hier: Seite 1106) ab 2011 in den Finanz-
statistiken ist der Berichtskreis des Öffentlichen Gesamt- 
haushalts weitgehend identisch mit der Abgrenzung 
des Sektors Staat in den VGR. | 6 Für die Abgrenzung 
des Staates und die Berechnung des Finanzierungs-
saldos werden nur die innere Schale (Kernhaushalte) 
und die mittlere Schale (Extrahaushalte) berücksichtigt.  
 Grafik 4

Aktuell beschränken sich verbleibende Unterschiede 
zwischen Finanzstatistiken und VGR bei der Zuordnung 
von Einheiten auf wenige Ausnahmefälle. Beispiele 
dafür sind Finanzmarkteinheiten mit Sitz im Ausland 
oder Einheiten, die durch die Bankenstatistik von der 
Deutschen Bundesbank befragt werden. Diese Einheiten 
werden vom Finanz- und Personalstatistikgesetz nicht 
erfasst. Auf der anderen Seite werden in Einzelfällen 
Einheiten, die in den Finanzstatistiken dem Öffentlichen 
Gesamthaushalt zugeordnet sind, nicht im Sektor Staat 
der VGR erfasst. Dies betrifft derzeit einige kommunale 
Zusatzversorgungskassen, die von den VGR im Sektor 
finanzielle Kapitalgesellschaften nachgewiesen werden.

Ein weiterer Unterschied der Sektorabgrenzung liegt in 
der rückwirkenden Zuordnung (Reklassifikation) von 

  6	 Einschränkend ist zu erwähnen, dass bis zum Jahr 2013 die For-
schungs- und Entwicklungseinheiten des Staatssektors sowie die 
Zweckverbände des Staatssektors nicht in den vierteljährlichen 
Finanzstatistiken erfasst waren.

Einheiten in den VGR. Den Vorgaben des ESVG 2010 
entsprechend sind staatlich kontrollierte Einheiten 
(Extrahaushalte und sonstige Fonds, Einrichtungen und 
Unternehmen) regelmäßig auf den Umfang ihrer Markt-
aktivitäten zu überprüfen. Eine zu geringe Marktakti
vität | 7 führt zur Zuordnung der Einheit zum Sektor Staat. 
Diese Prüfung findet jährlich im Rahmen der sogenann-
ten Reklassifikationsrunden statt (Heil und andere, 
2017, hier: Seite 43). Für Einheiten, die bei dieser Prü-
fung als Zugänge zum Sektor Staat beziehungsweise 
Abgänge aus dem Staat identifiziert werden, erfolgt 
mit der jährlichen VGR-Revision eine Rückrechnung von 
deren Reklassifikationseffekten auf Einnahmen, Ausga-
ben und Finanzierungssaldo für die jeweils letzten vier 
Jahre. | 8 In den Finanzstatistiken wird hingegen keine 
solche Rückrechnung vorgenommen.

Zuordnung von Transaktionen zum Sektor Staat

Generell gilt sowohl für die Finanzstatistiken als auch 
in den VGR, dass im Rechnungswesen der Berichtsein-
heiten erfasste Größen (zum Beispiel Einnahmen, Aus-
gaben, Erträge, Aufwendungen) einzubeziehen sind. In 
den VGR werden aber weitere Vorgänge im Sektor Staat 
berücksichtigt, auch wenn diese im Rechnungswesen 
anderer, eigentlich nicht staatlicher Einheiten enthalten 
sind. Transaktionen nicht staatlicher Einheiten werden 
in den VGR dem Staat zugeordnet, wenn der wirtschaft-
liche Eigentümer eines Vermögensgutes der Staat ist, 
eine Transaktion im Auftrag des Staates ausgeübt wird 
oder der Staat neben Einfluss auf die Programmgestal-
tung auch die mit der Transaktion verbundenen Risiken 
mehrheitlich übernimmt (insbesondere durch Garan-
tien). Zu diesen Transaktionen zählen unter anderem 
Transaktionen im Rahmen von Projekten in Öffentlicher- 
Privater Partnerschaft (ÖPP), seit Neuestem auch Pro-
jekte im Zusammenhang mit Energieeinsparverträgen 
(EPC), sowie das Konzept des sogenannten Rerouting. 

Rerouting – Umleitung von Transaktionen

Entsprechend den Vorschriften des ESVG 2010 | 9 und 
den Regelungen des Handbuchs zum Defizit und Schul-

  7	 Die Umsatzerlöse decken über einen Zeitraum von mehreren Jahren 
weniger als die Hälfte der Produktionskosten der Einheit.

  8	 Reklassifikationseffekte werden auch bei der Berechnung des Maast-
richt-Schuldenstands entsprechend zurückgerechnet.

  9	 Siehe ESVG 2010, Ziffer 1.73 bis 1.75 und 1.78.

Grafik 4
Schalenkonzept der Finanzstatistiken
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denstand des Staates | 10 gibt es bestimmte Transak
tionen, die so zu behandeln sind, als würden sie direkt 
vom Staat ausgeführt. Ziel von Rerouting beziehungs-
weise der Umleitung von Transaktionen ist, die zugrunde 
liegende ökonomische Substanz entsprechend darzu-
stellen.

Ein Beispiel ist das Umleiten von Transaktionen bezie-
hungsweise von Programmen der Förderbanken | 11. För- 
derbanken zählen zu den finanziellen Kapitalgesellschaf-
ten und damit nicht zum Sektor Staat. In einigen Fällen 
aber werden diese Banken von der Bundesregierung 
oder den Ländern beauftragt, bestimmte Programme 
durchzuführen. Zu nennen ist beispielsweise die Bereit-
stellung von Krediten für Griechenland durch die KfW. In 
solchen Fällen erfolgt in den VGR ein Rerouting.

Durch die Umleitung von Transaktionen bleibt die Sektor-
zuordnung der betrachteten Einheit grundsätzlich unbe-
rührt. | 12 Damit hat das Rerouting-Konzept keinen Effekt 
auf die Finanzstatistiken, sondern wirkt sich nur auf den 
VGR-Finanzierungssaldo und den Maastricht-Schulden-
stand aus. Die Rerouting-Werte für die Förderbanken 
für den Zeitraum von 2014 bis 2017 betreffen rund 110 
Rerouting-Fälle. Durch die Anwendung des Rerouting-
Konzepts bei den Förderbanken verbessert sich der 
VGR-Finanzierungssaldo in allen Jahren, unter anderem 
durch die Berücksichtigung von Zinseinnahmen sowie 
die Konsolidierung verschiedener Ausgabepositionen. 
Der Maastricht-Schuldenstand erhöht sich dagegen um 
jeweils über 44 Milliarden Euro, aber gemessen am 
Bruttoinlandsprodukt beträgt der Anteil der Rerouting-
Transaktionen jeweils unter 2 %.  Tabelle 3

10	 Eurostat (2016), Kapitel I.2.4.5.2 „Rearranging of government trans-
actions carried out by non-government units“ (Nummer 58 bis 64) 
und Kapitel I.5 „Units engaged in financial activities: general issues“ 
(Nummer 21).

11	 Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und Landesförderbanken. Dar-
über hinaus werden die Transaktionen der Europäischen Finanzstabi
lisierungsfazilität (EFSF) anteilig den EU-Mitgliedstaaten zugerechnet.

12	 Eine Einheit ist dem Staatssektor zuzuordnen, wenn die Mehrheit 
ihres Geschäftes zu rerouten wäre.

ÖPP-/EPC-Projekte

Eine weitere Abweichung zu den Finanzstatistiken ergibt 
sich durch die Einbeziehung von ÖPP- und EPC-Projek-
ten. Neben ÖPP-Projekten wurde in den letzten Jahren 
von europäischer Seite verstärkt ein Fokus auf EPC-
Projekte gelegt. Die zentrale Frage für die ökonomisch 
sachgerechte Erfassung dieser Projekttypen beziehungs-
weise zusätzlicher Transaktionen in den Staatskonten 
der VGR ist aus konzeptioneller Sicht: Wer ist der wirt-
schaftliche Eigentümer des geschaffenen Vermögens
gutes beziehungsweise welche Vertragsseite übernimmt 
mehrheitlich die Risiken und Chancen aus dem Projekt? 
Je nach Risikoverteilung ist zu entscheiden, ob die Zah-
lungen aus diesen Verträgen innerhalb (on-balance) oder 
außerhalb (off-balance) der Vermögensbilanz des Staa-
tes erfasst werden mit entsprechenden Effekten auf den 
Maastricht-Schuldenstand und VGR-Finanzierungssaldo.

Das Statistische Bundesamt hat aus Geheimhaltungs-
gründen keinen Zugang zu den individuellen Verträgen. 
Eine Prüfung der Risikoverteilung kann daher nicht erfol-
gen. Dem Vorsichtsprinzip folgend werden alle ÖPP-/
EPC-Projekte in den deutschen VGR dem Sektor Staat 
zugeordnet. | 13 

 Definition von ÖPP-Projekten

Projekte in Öffentlicher-Privater Partnerschaft (ÖPP-Pro
jekte) bezeichnen eine vertraglich festgeschriebene 
Zusammenarbeit zwischen dem Staat und einem priva-
ten Partner/Unternehmen | 14.

13	 Die Berücksichtigung erfolgt anhand von Modellrechnungen, in die 
auch Ergebnisse der Schuldenstatistik einfließen. Mit diesen Modell-
rechnungen werden Bruttoanlageinvestitionen sowie unterstellte Kre-
ditaufnahmen des Staates für die Finanzierung der Projekte ermittelt. 
Zusätzlich werden die bereits in den Haushaltsplänen der Gebiets-
körperschaften erfassten Dienstleistungsraten angepasst, indem ein 
Tilgungsanteil für die unterstellte Kreditaufnahme herausgerechnet 
wird. Dieser Anteil wird als finanzielle Transaktion in den VGR nicht 
berücksichtigt.

14	 „Privater“ Partner kann auch ein öffentliches Unternehmen sein, das 
nicht dem Staatssektor zugeordnet ist.

Tabelle 3
Rerouting für Transaktionen von Förderbanken

2014 2015 2016 2017

Mill. EUR Anteil am BIP 
in %

Mill. EUR Anteil am BIP 
in %

Mill. EUR Anteil am BIP 
in %

Mill. EUR Anteil am BIP 
in %

Effekt Finanzierungssaldo VGR 437 0,01 130 0,00 861 0,03 942 0,03

Effekt Maastricht-Schuldenstand 47 663 1,62 47 031 1,54 45 731 1,45 44 488 1,36

BIP = Bruttoinlandsprodukt.
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Der private Partner ist dabei für den gesamten Lebens
zyklus des Projekts zuständig, beginnend mit der Bereit-
stellung von öffentlicher Infrastruktur, deren Finanzie-
rung sowie dem Betrieb und der Instandhaltung über 
einen vertraglich festgelegten Zeitraum. Der Staat ist der 
Hauptabnehmer der Dienstleistung und zahlt im Gegen-
zug regelmäßig ein „Dienstleistungsentgelt“ an den pri-
vaten Partner. Anwendung finden ÖPP-Projekte häufig im 
Schulbereich oder bei der Modernisierung und Instand-
haltung von Bundesfernstraßen. Die Erfassung von ÖPP-
Projekten in den VGR ist sowohl im ESVG 2010 (Ziffern 
20.276 bis 20.290) als auch im Handbuch zum Defizit 
und Schuldenstand des Staates [Kapitel VI.4 „Public-
Private-Partnerships (PPPs)“] geregelt. Zudem enthält 
ein im Jahr 2016 veröffentlichtes ÖPP-Handbuch weiter
gehende Informationen zur statistischen Behandlung 
dieser Projekte (Europäische Investitionsbank, 2016).

 Definition von EPC-Projekten

Energieeinsparverträge (Energy Performance Contrac
ting  –  EPC) sind Kooperationsformen zwischen staat-
lichen Stellen und privaten Unternehmen im Bereich 
der Energiedienstleistung. Bei EPC-Projekten erfolgen 
Planung, Finanzierung, Errichtung/Modernisierung und 
Betrieb/Instandhaltung durch das private Unternehmen. 
Das Ziel ist die Erschließung von Energieeinsparpoten
zialen, ohne dass der Eigentümer – hier der Staat – 
selbst die hierfür notwendigen Investitionen tätigt. Die 
Refinanzierung erfolgt während der Vertragslaufzeit 
durch eine regelmäßige erfolgsabhängige und vertrag-
lich vereinbarte Vergütung, die sich aus den garantierten 
Energiekosteneinsparungen speist. Die aktuellen Grund-
lagen für die Behandlung von Energieeinsparverträgen 
in den VGR sind die Eurostat-Leitlinie vom 19. Septem-
ber 2017 (Eurostat, 2017b) sowie das EPC-Handbuch 
vom 8. Mai 2018 (Europäische Investitionsbank, 2018).

3.2	 Saldenwirksamkeit

Ob bestimmte Vorgänge einen Effekt auf den Finanzie-
rungssaldo haben (Saldenwirksamkeit), ergibt sich aus 
der jeweiligen Definition von Einnahmen und Ausgaben. 
Hier folgen Finanzstatistiken und VGR unterschiedlichen 
Ansätzen. Im ESVG 2010, Ziffer 8.100, sind die Einnah-
men und Ausgaben definiert, die im Konto des Staates 
dargestellt werden und aus denen der VGR-Finanzie-
rungssaldo berechnet wird. Dabei handelt es sich um 
sogenannte nicht finanzielle Transaktionen, die das 
Nettovermögen des Staates verändern. In den Finanz-

statistiken basieren die Einnahmen und Ausgaben auf 
den jeweiligen Haushaltssystematiken | 15 und es wer-
den grundsätzlich nur kassenwirksame Vorgänge erfasst 
(und zwar einschließlich finanzieller Transaktionen). Für 
kaufmännisch buchende Einheiten werden Erträge und 
Aufwendungen nachgewiesen. | 16 

Hinsichtlich der Saldenwirksamkeit gibt es bei folgen-
den Punkten Unterschiede zwischen Finanzstatistiken 
und VGR: bei der Behandlung von finanziellen Transak-
tionen, der Reklassifizierung von finanziellen Transak
tionen in den VGR, der Zusetzung von Transaktionen mit 
Auswirkungen auf das Nettovermögen sowie bei Umbe-
wertungseffekten bei Sekundärmarktgeschäften mit 
Bundeswertpapieren aufgrund einer asymmetrischen 
Behandlung von Rückkäufen und Verkäufen in den VGR. 
 Tabelle 4

Behandlung finanzieller Transaktionen

Zu den finanziellen Transaktionen zählen unter anderem 
Darlehensvergabe und Darlehensrückflüsse, Erwerb und 
Veräußerung von Beteiligungen, Darlehensaufnahme 
und Darlehenstilgung sowie Zahlungen aus Finanzderi-
vaten (zum Beispiel Swaps oder Optionen).

15	 Kameraler Gruppierungsplan der staatlichen und kommunalen 
Ebene, doppischer Kontenrahmen der Finanzrechnung der kommu
nalen Ebene.

16	 Diese Erträge und Aufwendungen (Kontensysteme des kaufmän-
nischen Rechnungswesens) können auch nicht kassenwirksame 
Bestandteile enthalten, die bei den jährlichen Statistiken möglichst 
bereinigt werden, bei vierteljährlichen jedoch kaum zu identifizieren 
sind.

Tabelle 4
Unterschiede durch Saldenwirksamkeit von Transaktionen

2014 2015 2016 2017

Mill. EUR

Behandlung finanzieller  
Transaktionen 7 973 4 492 5 216 11 754

Reklassifizierung von  
finanziellen Transaktionen – 114 – 2 988 – 4 505 – 3 260

darunter:

Superdividenden, 
Kapitalzuführungen – 491 – 1 133 – 2 836 – 2 163

Garantien 198 – 177 – 1 697 – 1 982

Kassenunwirksame Transaktionen – 296 – 750 – 97 311

Umbewertungen bei Sekundärmarkt-
geschäften mit Bundeswertpapieren 4 374 4 219 4 066 4 135

Saldenwirksamkeit insgesamt 11 936 4 974 4 679 12 939

Differenz VGR – Finanzstatistiken.
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In den Finanzstatistiken gehen diese finanziellen Trans-
aktionen mit Ausnahme der sogenannten besonderen 
Finanzierungsvorgänge (unter anderem Schuldenauf-
nahme und -tilgung am Kreditmarkt, Zuführung zu und 
Entnahmen aus Rücklagen, Münzeinnahmen) in den 
Saldo ein. In den VGR dagegen werden diese Transak
tionen als rein finanzielle Vorgänge ohne Einfluss auf 
das Nettovermögen angesehen und daher nicht im 
Finanzierungssaldo berücksichtigt. 

Reklassifizierung von finanziellen Transaktionen

Bestimmte Vorgänge werden in den VGR als finanzielle 
Transaktionen behandelt, obwohl sie in den Finanz
statistiken nicht in entsprechenden Kategorien für Dar-
lehen oder Beteiligungen ausgewiesen werden (zum 
Beispiel Superdividenden und Kapitalzuführungen). 
Umgekehrt sind bestimmte Vorgänge, die laut Finanz-
statistiken finanzielle Transaktionen darstellen, in den 
VGR als nicht finanzielle Transaktionen zu buchen (zum 
Beispiel Garantien). 

Superdividenden und Kapitalzuführungen

In den VGR erfolgt eine gesonderte Prüfung, ob Trans-
aktionen im Zusammenhang mit Gewinnen aus Unter-
nehmen und Beteiligungen (Ausschüttungen) oder beim 
Erwerb von Beteiligungen saldenwirksam oder salden-
neutral zu buchen sind.

Nicht zu den Ausschüttungen in Abgrenzung der VGR 
zählen Superdividenden. Entsprechend den Vorgaben 
des ESVG 2010 (Ziffern 4.55 und 4.56) sind Superdi-
videnden definiert als Zahlungen, die den Unterneh-
mensgewinn des entsprechenden Rechnungszeitraums 
überschreiten und die aus den kumulierten Rücklagen 
oder aus Verkäufen von Vermögensgütern finanziert wer-
den. Im Falle einer Superdividende erfolgt in den VGR 
keine Buchung einer Ausschüttung, sondern die salden
neutrale Entnahme von Eigenkapital in Form einer finan-
ziellen Transaktion.

Mithilfe des sogenannten Kapitalzuführungstests | 17 
ist zu prüfen, ob es sich bei einem in den Finanzstatis
tiken ausgewiesenen Beteiligungserwerb um einen sal-
denwirksamen Vermögenstransfer oder einen salden- 

17	 Siehe Eurostat, 2016, Kapitel III.2: „Capital injections into public 
corporations“ und insbesondere den Entscheidungsbaum für Kapital-
zuführungen.

neutralen Erwerb von Anteilsrechten handelt. Als Ver-
mögenstransfer zählen Zahlungen zur Deckung ange-
sammelter, außergewöhnlicher oder künftiger Verluste, 
Zahlungen für Zwecke des Gemeinwohls sowie Investi
tionszuschüsse. Dagegen sind eine ausreichende Renta-
bilität in Form von Ausschüttungen oder Umbewertungs-
gewinnen sowie die eigene Verwendung von Mitteln 
durch die Kapitalgesellschaft Indikatoren für einen 
Erwerb von Anteilsrechten.

Neben einigen Einzelfallprüfungen auf Bundesebene  
(zum Beispiel Bundesbankgewinn, Deutsche Bahn | 18)
erfolgt die Ermittlung von Superdividenden sowie die 
Buchung von saldenwirksamen Kapitalzuführungen der-
zeit anhand von Modellrechnungen. 

Garantien

In den Finanzstatistiken werden Zahlungen im Zusam-
menhang mit Garantieabrufen als Darlehensvergaben 
erfasst. In den VGR stellt die Inanspruchnahme von 
Garantien einen saldenwirksamen Vermögenstrans-
fer dar. Da die Inanspruchnahme von Garantien in den 
Veröffentlichungstabellen der Finanzstatistiken nicht 
gesondert ausgewiesen ist, ist sie auch in der Überlei-
tungsrechnung als finanzielle Transaktion in der Katego-
rie der Darlehensvergaben enthalten. Sie muss in einer 
zusätzlichen Überleitungsposition gegenkorrigiert wer-
den. Letztlich ist die Inanspruchnahme von Garantien 
sowohl in den Finanzstatistiken als auch in den VGR 
eine saldenwirksame Ausgabe.

Kassenwirksame und kassenunwirksame  
Transaktionen

In den Finanzstatistiken werden überwiegend kassen-
wirksame Transaktionen nachgewiesen. Dagegen wer-
den in den VGR auch weitere (kassenunwirksame) Trans-
aktionen, die eine Auswirkung auf das Nettovermögen 
haben, berücksichtigt. Dazu zählen unter anderem 
Schuldenerlasse und Schuldenübernahmen, die in den 
VGR als saldenwirksamer Vermögenstransfer nachge-
wiesen werden.

18	 In den Jahren 2015 und 2016 wird ein Teil des Bundesbankgewinns 
als Superdividende eingestuft (477 Millionen beziehungsweise 1 652 
Millionen Euro). Bei der Deutschen Bahn werden die Ausschüttungen 
in den Jahren 2016 (850 Millionen Euro) und 2017 (600 Millionen 
Euro) als Superdividende gebucht, die Kapitalerhöhung des Bundes 
im Jahr 2017 in Höhe von 1 000 Millionen Euro als saldenwirksamer 
Investitionszuschuss. 
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Sofern bei der Übertragung von Vermögenswerten auf 
den Staat der Übernahmewert (gezahlter Kaufpreis) 
über dem Marktwert liegt, wird die Differenz in den VGR 
als saldenwirksamer geleisteter Vermögenstransfer 
gebucht, da sich das Nettovermögen des Staates ent-
sprechend vermindert. Diese Marktwertdifferenzen sind 
insbesondere im Zusammenhang mit staatlichen Auf-
fanggesellschaften oder „Bad Banks“ relevant. 

Auch werden Vorratsveränderungen, zum Beispiel beim 
Erdölbevorratungsverband, oder die Veränderung des 
Nennwertvolumens von Sammlermünzen in den VGR 
als Ausgaben berücksichtigt. Zusätzlich werden die 
Telekom-Dividenden, die nicht als Barbetrag gezahlt, 
sondern als zusätzliche Aktien ausgegeben werden, sal-
denwirksam gebucht. 

Umbewertungseffekte bei Sekundärmarkt
geschäften mit Bundeswertpapieren

Nach intensiver Diskussion mit Eurostat werden Umbe-
wertungen | 19 bei Sekundärmarktgeschäften mit Bun-
deswertpapieren nur im Fall von Sekundärmarktverkäu-
fen im Finanzierungssaldo der VGR (Teilsektor Bund) 
berücksichtigt. In den Finanzstatistiken sind dagegen 
sowohl Käufe als auch Verkäufe aus Sekundärmarkt
geschäften saldenwirksam in den Zinsausgaben des 
Bundes enthalten.

3.3	 Buchungszeitpunkt

Eine Reihe von Sachverhalten wird in den Finanzstatis-
tiken und den VGR zwar insgesamt mit dem gleichen 
Betrag saldenwirksam gebucht, jedoch zu unterschied
lichen Zeitpunkten. Für ein bestimmtes Berichtsjahr 
ergeben sich hieraus Abweichungen.  Tabelle 5

In den VGR erfolgt generell –  nicht nur für den Sektor 
Staat – eine periodengerechte Zuordnung der Transak-
tionen (Accrual-Prinzip). Nach ESVG 2010 Ziffer 1.101 

19	 Gemäß ESVG 2010 Ziffer 20.180 sind Zinsen in den VGR auf Basis 
des sogenannten Schuldneransatzes zu buchen. Das bedeutet, dass 
der Zinssatz zum Zeitpunkt der Schaffung des Finanzinstrumentes 
ausschlaggebend ist, während spätere Änderungen des Zinsniveaus 
nicht berücksichtigt werden. Dementsprechend stellt das Agio oder 
Disagio beim Rückkauf von Anleihen, das aufgrund von Änderungen 
des Angebots oder der Nachfrage entsteht, einen Umbewertungs
gewinn oder Umbewertungsverlust dar. Dieser ist nicht saldenwirk-
sam in den Zinsausgaben enthalten. Wird das Wertpapier wieder 
verkauft, wird das Agio oder Disagio hingegen (über die Restlaufzeit 
verteilt) in die Zinsen eingerechnet.

erfolgt die Buchung zu dem Zeitpunkt, zu dem ein wirt-
schaftlicher Wert geschaffen, umgewandelt oder aufge-
löst wird, oder zu dem Forderungen oder Verbindlich- 
keiten entstehen, umgewandelt oder aufgehoben wer- 
den. In den Finanzstatistiken ist der Buchungszeitpunkt 
grundsätzlich der Zeitpunkt der Zahlung, soweit es sich 
um kameral buchende Einheiten handelt. | 20 

Bei Einheiten mit kaufmännischem Rechnungswesen ist 
die Periodenabgrenzung prinzipiell vergleichbar mit der 
Buchung in den VGR.

Im Folgenden werden die in Tabelle 5 dargestellten 
Abweichungen im Buchungszeitpunkt näher erläutert.

Einnahmen aus Steuern und Sozialbeiträgen

In den Finanzstatistiken werden die kassenmäßigen 
Steuereinnahmen nachgewiesen. In den VGR werden 
Steuern nach ESVG 2010 Ziffer 20.174 zu dem Zeitpunkt 
gebucht, zu dem die Tätigkeiten, Transaktionen oder 
sonstigen Ereignisse stattfinden, durch die die Steuer
verbindlichkeiten entstehen. Der periodengerechte 
Nachweis wird in den VGR durch eine zeitliche Anpas-
sung der Kassenwerte (sogenannte Phasenverschie-
bung) umgesetzt, indem die Kassenwerte für einige 
Steuerarten um ein oder zwei Monate entsprechend den 
gesetzlichen Zahlungsfristen zurück verschoben wer-
den.  Übersicht 1

20	 Auch in den Finanzstatistiken gibt es eine gewisse jährliche Perioden
abgrenzung, da in der sogenannten Auslaufperiode in den ersten 
Wochen des Jahres Zahlungen noch auf das vorherige Haushaltsjahr 
gebucht werden können.

Tabelle 5
Abweichungen im Buchungszeitpunkt

2014 2015 2016 2017

Mill. EUR

Steuern, Sozialbeiträge 1 663 987 2 382 1 272

Gerichtsurteile – 4 282 1 736 956 266

Zinsen – 191 – 1 255 – 2 120 – 2 104

Bauinvestitionen – 192 623 629 593

Militärische Waffensysteme 90 – 1 431 – 1 410 – 2 726

Versteigerungserlöse aus 
Mobilfunklizenzen 0 – 4 443 – 305 – 84

EU-Eigenmittel 2 171 – 161 2 909 – 2 961

Entsorgungsfonds 0 0 0 – 23 899

Sonstiges 292 – 1 633 1 847 83

Buchungszeitpunkt  
insgesamt – 450 – 5 577 4 887 – 29 562

Differenz VGR – Finanzstatistiken.
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 Tabelle 6 zeigt am Beispiel der Tabaksteuer die unter-
schiedliche Buchung in Finanzstatistiken und VGR.

Bei steigenden Steuereinnahmen sind die in den VGR 
gebuchten Steuern aufgrund der Phasenverschie-
bung tendenziell höher als in den Finanzstatistiken. 
 Tabelle 7

Ein weiterer Unterschied zwischen Finanzstatistiken und 
VGR entsteht durch die Buchung von Auswirkungen auf 
die Steuereinnahmen durch Gerichtsurteile. In den VGR 
wird bereits zum Zeitpunkt der Verkündung eines final 
rechtskräftigen Urteils eine Ausgabe in Höhe der erwar-

teten Erstattungen gebucht (sonstiger geleisteter Vermö-
genstransfer). In den Folgeperioden erfolgt in den VGR 
zum Zeitpunkt der kassenmäßigen Erstattungen eine 
Gegenbuchung bei den Steuereinnahmen, um die Min-
dereinnahmen aufgrund von Steuergerichtsurteilen zu 
neutralisieren.

Bei den Sozialbeiträgen basiert die Berechnung in den 
VGR bei der gesetzlichen Rentenversicherung auf den 
Soll-Beiträgen, während die Finanzstatistiken die tat-
sächlich gezahlten Ist-Beiträge nachweisen.

Zinsen

In den Finanzstatistiken sind die gezahlten (kassen-
mäßigen) Zinseinnahmen und Zinsausgaben enthal-
ten. Nach ESVG 2010 Ziffer 4.50 werden Zinsen in den 
VGR unabhängig von der Zahlung nach ihrem Auflaufen 
gebucht. Es wird davon ausgegangen, dass die Zinsen 
auf den ausstehenden Kapitalbetrag dem Gläubiger kon-
tinuierlich zuwachsen. Wenn Anleihen mit einem Agio 
oder Disagio begeben werden, ist die Differenz zwischen 

Übersicht 1
Phasenverschiebung nach Steuerarten

Verschiebung um einen Monat Verschiebung um zwei Monate

Steuern vom Umsatz

Lohnsteuer

Tabaksteuer

Versicherungsteuer

Stromsteuer

Abgeltungsteuer auf Zins- und  
Veräußerungsgewinne

Luftverkehrsteuer

Kaffeesteuer

Biersteuer

Energiesteuer

Branntweinsteuer

Schaumweinsteuer

Tabelle 6 
Tabaksteuer: Phasenverschiebung der Kassenwerte  
um einen Monat

Kassenwerte = 
Buchung 
Finanzstatistiken

Phasenverschobene  
Kassenwerte =  
Buchung VGR

Mill. EUR

Dezember 2016 431,7

Januar 2017 431,7  970,7

Februar 2017 970,7  1 234,7

März 2017 1 234,7  1 217,9

April 2017 1 217,9  1 145,9

Mai 2017 1 145,9  1 270,0

Juni 2017 1 270,0  1 206,8

Juli 2017 1 206,8  1 323,5

August 2017 1 323,5  1 336,7

September 2017 1 336,7 	 1 010,2

Oktober 2017 1 010,2  1 377,0

November 2017 1 377,0  1 873,8

Dezember 2017 1 873,8  332,2

Januar 2018 332,2 

Jahresergebnis 2017 14 398,8 14 299,3

Differenz VGR – Finanzstatistiken 2017: – 99,5

Tabelle 7
Differenz der Steuereinnahmen zwischen VGR und Finanz-
statistiken nach Teilsektoren und ausgewählten Steuerarten

2014 2015 2016 2017

Mill. EUR

Bund 514 499 1 035 666

darunter:

Umsatzsteuer 155 792 481 153

Lohnsteuer 421 80 689 446

Kapitalertragsteuern einschließlich  
Solidaritätszuschlag – 429 – 52 – 61 59

Kernbrennstoffsteuer 354 – 353 0 0

Energiesteuer 72 10 45 – 24

Stromsteuer 104 – 33 – 62 59

Tabaksteuer – 279 41 – 124 – 100

Versicherungsteuer 100 25 59 47

Länder 128 717 1 015 610

darunter:

Umsatzsteuer 129 690 470 141

Lohnsteuer 371 71 608 397

Zinsabschlagsteuer – 377 – 52 – 53 52

Gemeinden 36 47 220 170

darunter:

Umsatzsteuer 6 34 22 8

Lohnsteuer 131 25 214 140

Zinsabschlagsteuer – 103 – 14 – 14 14

Phasenverschiebung  
Steuern insgesamt 679 1 264 2 270 1 446
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Rückzahlungs- und Emissionskurs als Zinsausgabe zu 
buchen, und zwar im Gegensatz zu den Finanzstatis
tiken gleichmäßig verteilt über die Laufzeit der Anleihe.

In den VGR werden für die Ermittlung der Zinsausgaben 
des Bundes Daten aus dem Kapitalkostenmodell der 
Deutschen Finanzagentur verwendet. Dieses basiert auf 
einer Datenbank mit allen Transaktionen in Bundeswert-
papieren, sodass die periodengerechte Verteilung der 
Zinsausgaben auf Basis der einzelnen Transaktionen 
berechnet werden kann. Die kassenmäßigen Zinsaus
gaben und Zinseinnahmen der übrigen Teilsektoren wer-
den mithilfe einer Modellrechnung in periodengerechte 
Daten umgerechnet. | 21 Bei den Ländern werden zusätz-
lich Agien beziehungsweise Disagien von Länderanlei-
hen ermittelt, aus den kassenmäßigen Zinsausgaben 
herausgerechnet und gleichmäßig über die Laufzeit der 
Anleihen verteilt als periodengerechte Zinsausgaben 
gebucht.

Aufgrund des in den vergangenen Jahren rückläufigen 
Zinsniveaus entstehen bei der Neuemission von Bun-
deswertpapieren in mehreren Tranchen (Aufstockungen) 
derzeit hohe kassenmäßige Agien, die als negative Zins
ausgaben im Bundeshaushalt erfasst werden. Durch 
die Verteilung dieser Agien über die Laufzeit der Wert-
papiere wirkt dieser Effekt in den VGR erst zeitversetzt. 
Somit sind derzeit die periodengerechten Zinsausgaben 
tendenziell höher als die kassenmäßigen Zinsausgaben, 
was sich in der negativen Überleitungsposition für Zin-
sen zeigt. | 22

Bauinvestitionen

Bauinvestitionen werden in den Finanzstatistiken über-
wiegend entsprechend den Auszahlungen nachgewie-
sen. In den VGR wird nach Baufortschritt gebucht, da 
nach ESVG 2010 Ziffer 3.134 selbsterstellte Bruttoan
lageinvestitionen zum Zeitpunkt der Produktion nach-
zuweisen sind. Die Bauinvestitionen nach Baufortschritt 
werden in den VGR anhand einer Modellrechnung ermit-
telt, die auf den Daten der Bauberichterstattung des Sta-
tistischen Bundesamtes zu Umsätzen und Arbeitsstun-
den der Bauunternehmen basiert.

21	 Diese Modellrechnung basiert auf der Annahme, dass Zinszahlungen 
einmal jährlich im Nachhinein erfolgen. Somit werden die kassenmä-
ßigen Zinsausgaben eines Quartals gleichmäßig auf dieses Quartal 
und die drei vorhergehenden Quartale verteilt.

22	 Gegenläufige Effekte gibt es bei Rückkäufen am Sekundärmarkt auf-
grund der gezahlten Agien.

Versteigerungserlöse aus Mobilfunklizenzen

Bis 2017 wurden Versteigerungserlöse aus Mobilfunk
lizenzen in den VGR zum Zeitpunkt der Versteigerung 
als Nettozugang an nichtproduzierten Vermögensgütern 
gebucht. Damit gab es keinen saldenwirksamen Unter-
schied zwischen Finanzstatistiken und VGR. Entsprechend 
den von Eurostat im März 2017 veröffentlichten neuen 
Buchungsvorgaben sind nun Erlöse aus der Versteigerung 
von Mobilfunklizenzen als Pachteinnahmen verteilt über 
die Laufzeit der Frequenzen zu buchen. Die Versteigerung 
im Jahr 2015 wies die Besonderheit auf, dass die verstei-
gerten Frequenzen teilweise noch für eine bestimmte Zeit 
anderweitig belegt und damit nicht unmittelbar nutzbar 
waren. Hier schreibt die Buchungsvorgabe von Eurostat 
vor, dass die Pachteinnahmen erst ab dem Zeitpunkt zu 
buchen sind, ab dem die Lizenzen tatsächlich zur Nut-
zung verfügbar sind.  Tabelle 8 zeigt den Nachweis der 
Frequenzversteigerung von 2015 in Finanzstatistiken und 
VGR. Die Buchungsvorgaben von Eurostat gelten auch 
für die Versteigerungen der Jahre 2010 und 2000. Die 
Umsetzung in den VGR wird in der Generalrevision 2019 
erfolgen. Insbesondere die Verteilung der Erlöse aus den 
UMTS-Lizenzen im Jahr 2000 von rund 50 Milliarden Euro 
führt dann zu zusätzlichen Abweichungen zwischen 
Finanzstatistiken und VGR über die gesamte Laufzeit der 
Frequenzvergabe bis zum Jahr 2022.

Weitere Beispiele

Die an die Europäische Union abzuführenden Eigenmit-
tel sind in den Finanzstatistiken mit dem laut Bundes-
haushalt im jeweiligen Jahr gezahlten Betrag enthalten. 
In den VGR wird dagegen der Betrag gebucht, der der 

Tabelle 8
Buchung der Versteigerungserlöse  
aus Mobilfunklizenzen in 2015

2015 2016 2017 2018 2019 
bis 
2033 
je Jahr

Mill. EUR

Buchung Finanzstatistiken = 
Verwaltungseinnahmen |1 4 414 333 333 0 0

Buchung VGR = Pacht- 
einnahmen ab Verfügbarkeit 
der Frequenzen |2 21 28 252 264 300

Differenz VGR –  
Finanzstatistiken – 4 393 – 305 – 81 264 300

1 Die Zahlung erfolgte teilweise in Raten verteilt über drei Jahre.
2 Die Frequenzen werden sukzessive bis 2019 verfügbar.
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Europäischen Union laut dem letzten EU-Berichtigungs-
haushalt für das jeweilige Jahr zusteht.

Nach den Buchungsvorgaben von Eurostat dürfen Mittel 
aus den Strukturfonds der Europäischen Union nicht zu 
einem Effekt auf den VGR-Finanzierungssaldo führen. | 23 
Daher werden in den VGR nicht die kassenmäßigen Ein-
nahmen aus den Strukturfonds nachgewiesen, sondern 
die Einnahmen werden mit den aus EU-Mitteln finanzier-
ten Ausgaben der jeweiligen Periode gleichgesetzt.

Militärische Waffensysteme sind Fahrzeuge und sons-
tige Ausrüstungen, beispielsweise Kriegsschiffe, Unter-
seeboote, Militärflugzeuge, Panzer, Raketenträger und 
Abschussgeräte. In den VGR sind die Investitionen in 
militärische Waffensysteme zum Zeitpunkt der Lieferung 
zu buchen (siehe ESVG 2010, Ziffer 20.191). Bei militä-
rischen Großprojekten mit mehrjährigen Verträgen fallen 
Zahlungen und Lieferungen in der Regel nicht zusam-
men, sodass es zu Abweichungen zwischen Finanz
statistiken und VGR kommt.

Im Jahr 2017 wurde der Fonds zur Finanzierung der 
kerntechnischen Entsorgung (Entsorgungsfonds) ein-
gerichtet. Dieser Fonds ist als Extrahaushalt des Bun-
des dem Sektor Staat zugeordnet. Der Bund hat die 
Verantwortung für die Durchführung und Finanzierung 
der Zwischen- und Endlagerung von atomaren Abfällen 
übernommen. Im Gegenzug haben die Betreiber von 
Kernkraftwerken eine Einmalzahlung in Höhe von 24 Mil-
liarden Euro in den Fonds geleistet. Der Betrag umfasst 
auch einen Risikoaufschlag, mit dem die Atomkonzerne 
von künftigen Nachzahlungen freigestellt sind, falls Kos-
ten höher als erwartet anfallen. Es wird davon ausgegan-
gen, dass die Einmalzahlung der vom Staat übernom-
menen finanziellen Verpflichtung entspricht, sodass das 
Reinvermögen der involvierten Einheiten zum Zeitpunkt 
der Einmalzahlung unberührt bleibt. Insofern ist nach 
den Buchungsvorgaben im Handbuch zu Defizit und 
Schuldenstand des Staates diese Einmalzahlung als 
finanzielle Transaktion (Vorauszahlung) zu buchen und 
entsprechend den angefallenen Ausgaben im Zeitablauf 
aufzulösen. Im Gegensatz dazu wird die Einmalzahlung 
von den Atomkonzernen in den Finanzstatistiken in vol-
ler Höhe als Einnahme im Jahr 2017 nachgewiesen. Die-
ser Unterschied ist deutlich erkennbar in Tabelle 5 und 

23	 Siehe ESVG 2010, Ziffern 20.294 ff., und Eurostat, 2016, Kapitel II.6: 
„Grants from and contributions to the EU Budget“.

eine wesentliche Ursache für den großen Unterschied 
zwischen den Finanzierungssalden im Jahr 2017.

3.4	 Sonstige Unterschiede zwischen 
Finanzstatistiken und VGR

Die sonstigen Unterschiede setzen sich im Wesentli-
chen aus Abweichungen bei der Konsolidierung sowie 
bei unterschiedlichen Datenquellen und der unerklärten 
Restdifferenz zusammen.  Tabelle 9

Konsolidierung

Bei der Konsolidierung/Bereinigung von Zahlungen 
innerhalb des Staates sind die Verfahren in den Finanz-
statistiken und den VGR unterschiedlich. Im Gegensatz 
zu den Finanzstatistiken werden in den VGR geleistete 
und empfangene Zahlungen der Höhe nach gleich
gesetzt. In den Finanzstatistiken erfolgt die Bereinigung 
hingegen dadurch, dass bei den Gesamtausgaben und 
Gesamteinnahmen die sogenannten Zahlungen von 
gleicher Ebene abgezogen werden. Diese werden weit-
gehend auf Basis der Einnahmeseite ermittelt. In den 
VGR erfolgt die Konsolidierung zwischen den Teilsek-
toren weitgehend ausgabeseitig, indem die Höhe der 
geleisteten Zahlungen an einen Teilsektor bei diesem 
als empfangene Zahlungen eingesetzt wird. Weitere 
Anpassungen erfolgen in den VGR zum Beispiel bei der 
Konsolidierung der Ausschüttungen von staatlichen Hol-
dings.

Datenquellen

Zum Vergleich mit dem VGR-Finanzierungssaldo wird in 
der Regel der Saldo aus der vierteljährlichen Kassen
statistik der Finanzstatistiken herangezogen. Damit kann 
es Unterschiede aufgrund von Datenquellen geben, da in 

Tabelle 9
Sonstige Unterschiede

2014 2015 2016 2017

Mill. EUR

Konsoliderung – 4 897 – 6 011 – 7 694 – 8 453

Datenquellen – 125 1 194 1 293 – 853

Unerklärte Restdifferenz – 36 – 295 – 1 001 – 988

Sonstige Unterschiede 
insgesamt – 5 057 – 5 112 – 7 403 – 10 294

Differenz VGR – Finanzstatistiken.
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den VGR-Rechnungen Jahreserhebungen berücksichtigt 
werden, sobald sie verfügbar sind. | 24 Für einige Extra-
haushalte werden in den VGR zudem ergänzende Anga-
ben aus den Geschäftsberichten verwendet. Auch bei 
den Steuern können sich geringe Unterschiede zwischen 
den in den VGR als Ausgangspunkt verwendeten Kassen-
zahlen des Bundesministeriums der Finanzen und den 
Zahlen der Finanzstatistiken ergeben.

Unerklärte Restdifferenz

Es gelingt derzeit nicht vollständig, die Unterschiede 
zwischen Finanzstatistiken und VGR aufzuschlüsseln, 
sodass eine unerklärte Restdifferenz verbleibt. Dies ist 
unter anderem dadurch begründet, dass die Überleitung 
zwischen den Finanzierungssalden gesondert im Nach-
hinein erstellt wird und nicht vollständig in das VGR-
Rechensystem integriert ist. | 25 

Die Höhe der unerklärten Restdifferenzen ist zu Recht 
ein wichtiger Qualitätsindikator für Eurostat. Das Statis-
tische Bundesamt arbeitet daher kontinuierlich an einer 
weiteren Reduzierung der Restdifferenzen. Die Höhe und 
das Vorzeichen der unerklärten Restdifferenzen variieren 
im Betrachtungszeitraum der letzten vier Jahre zwischen 
den Teilsektoren.  Tabelle 10

24	 Dies betrifft die Jahreserhebungen bei der Sozialversicherung, bei 
den Einrichtungen für Forschung und Entwicklung, bei den ausge
gliederten Hochschulen und bei den kaufmännisch buchenden  
Extrahaushalten (Jahresabschlussstatistik).

25	 Derzeit wird ein neues datenbankbasiertes Rechensystem aufgebaut, 
mit dem auch die Überleitung zwischen den Finanzierungssalden ver-
stärkt automatisiert werden soll.

4 

Zusammenfassung und Ausblick

Die Unterschiede zwischen den Finanzierungssalden 
in Finanzstatistiken und VGR lassen sich im Wesent-
lichen durch Unterschiede bei der Staatsabgrenzung, 
bei der Saldenwirksamkeit von Transaktionen und 
beim Buchungszeitpunkt erklären. Die Unterschiede 
zwischen den Finanzierungssalden gehen nicht syste-
matisch in eine Richtung, sondern bestehen aus vielen 
gegenläufigen Effekten. Große Unterschiede entstehen 
in der Regel aufgrund von Einzelfällen, im Jahr 2017 zum 
Beispiel bei den Zahlungen an den nuklearen Entsor-
gungsfonds. Die Darstellung der Unterschiede zwischen 
Finanzstatistiken und VGR ist in den letzten Jahren klein-
teiliger geworden, insbesondere auch aufgrund der stär-
ker detaillierten Buchungsvorgaben und Kontrollen von 
Eurostat zum Sektor Staat in den VGR.

In regelmäßigen Abständen wird das Handbuch zum 
Defizit und Schuldenstand des Staates bei Eurostat 
überarbeitet. Aus neuen Regelungen und Buchungs-
vorgaben können sich weitere Unterschiede zwischen 
Finanzstatistiken und VGR ergeben. Derzeit wird in den 
Gremien des Stabilitätsrates die Ausgestaltung für das 
Überwachungsverfahren der ab 2020 geltenden Schul-
denbremse in den Ländern diskutiert. Auch für diese 
Fragestellung ist die unterschiedliche Abgrenzung des 
Finanzierungssaldos in Finanzstatistiken und VGR rele-
vant. 

Tabelle 10
Unerklärte Restdifferenz nach Teilsektoren

2014 2015 2016 2017

Mill. EUR

Bund – 311 – 247 – 291 235

Länder – 29 – 194 – 486 – 443

Gemeinden 385 77 – 250 – 533

Sozialversicherung – 82 69 25 – 247

Unerklärte Restdifferenz 
insgesamt – 36 – 295 – 1 001 – 988

Differenz VGR – Finanzstatistiken.
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ZUSAMMENFASSUNG

Die Auswertung der Paneldaten zur Erbschaft- und Schenkungsteuerstatistik 2009 
bis 2017 nach Steuerentstehungsjahren überprüft, ob Rechtsänderungen des Erb-
schaft- und Schenkungsteuerrechts –  oder auch nur bereits zu erwartende Rechts-
änderungen – Einfluss auf den Zeitpunkt von Vermögensübertragungen und die Art 
des übertragenen Vermögens haben. Das Erbschaftsteuerreformgesetz hat günstige 
Regelungen für die Übertragung von Betriebsvermögen eingeführt. In Folge überstieg 
das geschenkte das geerbte Vermögen. Ab 2009 entwickelte sich auch die Zusam-
mensetzung des geschenkten Vermögens zugunsten der steuerbegünstigten Vermö-
gensarten. Aufgrund der hohen sachlichen Steuerbefreiungen sank der Anteil der 
festgesetzten Schenkungsteuer am geschenkten Vermögen sehr deutlich.

	 Keywords: inheritance and gift tax – tax relief – panel data – property inherited or 
received as a gift – tax law amendments

ABSTRACT

Panel data relating to the inheritance tax and gift tax statistics from 2009 to 2017 have 
been analysed by year of tax origin. This analysis examines whether amendments to 
inheritance and gift tax law – or even law amendments to be expected – have an impact 
on the time of property transfers and on the kind of property transferred. The Inheri-
tance Tax Reform Act introduced favourable provisions for transfers of business as-
sets. Subsequently, the amounts of assets received as a gift exceeded those of assets 
inherited. From 2009 onwards, even the composition of the property received as a gift 
shifted towards those types of assets that enjoyed tax relief. Due to high tax exemptions 
on various assets, the amount of assessed gift tax as a proportion of the total property 
received as a gift decreased significantly.
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1

Einleitung

Die Erbschaft- und Schenkungsteuer besteuert die Ver-
mögensübergänge von Todes wegen (Erbschaft), die 
Vermögensübergänge unter Lebenden (Schenkung), 
Zweckzuwendungen sowie Stiftungsvermögen. In den 
vergangenen Jahren wurden einzelne Regelungen der 
Erbschaft- und Schenkungsteuer juristisch auf ihre Ver-
einbarkeit mit dem Grundgesetz überprüft. Mit dem 
letzten Urteil vom 17. Dezember 2014 erklärte der Erste 
Senat des Bundesverfassungsgerichts die Steuerbefrei-
ung nach den §§ 13a und 13b in Verbindung mit § 19 
Absatz 1 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuer
gesetzes (ErbStG) für verfassungswidrig, da die bis dahin 
bestehende Privilegierung von Unternehmensvermögen 
nach Darlegung des Gerichts unverhältnismäßig wäre.

Ausgewertet wurden die Paneldaten zur Erbschaft- und 
Schenkungsteuerstatistik 2009 bis 2017 | 1 nach Steuer
entstehungsjahren. Es sollte überprüft werden, ob 
Rechtsänderungen des Erbschaft- und Schenkungsteuer
rechts (Erbschaftsteuerreformgesetz) oder auch nur 
bereits zu erwartende Rechtsänderungen (aufgrund des 
Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Dezem-
ber 2014) Einfluss auf den Zeitpunkt von Vermögens-
übertragungen beziehungsweise auch auf die Art des 
übertragenen Vermögens hatten. Es ist rational, dass 
Steuerpflichtige für sie günstige gesetzliche Regelun-
gen auch im Zusammenhang mit der Erbschaft- und 
Schenkungsteuer nutzen. Bezogen auf die Vermögens-
übertragungen bestehen bei Schenkungen Gestaltungs-
spielräume durch vorteilhafte gesetzliche Regelungen. 
Ein Beispiel ist die vom Ersten Senat des Bundesverfas-
sungsgerichts als verfassungswidrig beurteilte Regelung 
der §§ 13a und 13b in Verbindung mit § 19 Absatz 1 
ErbStG in der im Jahr 2009 geltenden Fassung.

Der folgende Beitrag untersucht diesen Aspekt anhand 
folgender Annahmen: 

Annahme 1:	 Bei Schenkungen können die Steuerpflich-
tigen durch die Wahl des Übertragungs-
zeitpunktes im Hinblick auf anstehende 
gesetzliche Änderungen die Steuerlast 

  1	 Betrachtet wurden die Ergebnisse von unbeschränkt Steuerpflich
tigen, ohne Stiftungen.

minimieren. Daher sollten Änderungen 
des Steuerrechts Auswirkungen auf die 
Höhe der Vermögensübertragungen haben, 
beziehungsweise mögliche Änderungen 
des Steuerrechts zu Ungunsten der Steuer-
pflichtigen zu Vorzieheffekten führen. 

Annahme 2:	 Bei Schenkungen können die Steuer-
pflichtigen durch die Zusammensetzung 
des übertragenen Vermögens die Steuer-
belastung minimieren. Das gilt vor allem 
für Schenkungen von Betriebsvermögen, 
land- und forstwirtschaftlichem Vermö-
gen und Anteilen an Kapitalgesellschaf-
ten, die durch die Regelungen der §§ 13a 
und 13b in Verbindung mit § 19 Absatz 1 
ErbStG einer besonderen Verschonung 
unterliegen. 

Annahme 3:	 Als Ergebnis der Nutzung günstiger gesetz
licher Regelungen verringern sich bei 
Schenkungen der steuerpflichtige Erwerb 
und die festgesetzte Schenkungsteuer im 
Verhältnis zum übertragenen Vermögen. 

Alle drei Annahmen treffen bei Erbschaften (Erwerben 
von Todes wegen) nicht zu.

Die Untersuchung basiert auf den Paneldaten der Erb-
schaft- und Schenkungsteuerstatistik für die Festset-
zungsjahre 2009 bis 2017 und berücksichtigt hierbei 
alle Erst- und Änderungsfestsetzungen. Die Daten 
ermöglichen eine Auswertung nach dem Jahr der Steuer
entstehung und spiegeln damit die in diesen Jahren 
geltenden juristischen Regelungen für Erbschaften und 
Schenkungen wider. 

2

Paneldaten der Erbschaft- und  
Schenkungsteuerstatistik

Die Erbschaft- und Schenkungsteuer besteuert unter 
anderem die Vermögensübergänge von Todes wegen 
(Erbschaft) sowie Vermögensübergänge unter Lebenden 
(Schenkung). Seit 2007 übermitteln die Steuerverwal-
tungen der Länder im Rahmen der Erbschaft- und Schen-
kungsteuerstatistik jährlich alle Erstfestsetzungen, seit 
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2008 auch alle Änderungsfestsetzungen an die amtliche 
Statistik. Mit den Paneldaten zur Erbschaft- und Schen-
kungsteuerstatistik 2009 bis 2017 liegen alle Erst- und 
Änderungsfestsetzungen der Steuerverwaltung für die-
sen Zeitraum vor und bieten damit ein umfassendes 
Bild der Vermögensübertragungen durch Erbschaften 
und Schenkungen. Der Zugang der Wissenschaft zu den 
Daten der Erbschaft- und Schenkungsteuerstatistik für 
wissenschaftliche Zwecke erfolgt über die Forschungs-
datenzentren des Bundes und der Länder.

Erhebungsinhalte der Erbschaft- und Schenkungsteuer
statistik sind die Erwerbe von Todes wegen und die 
Schenkungen, der steuerpflichtige Erwerb und die fest-
gesetzte Steuer, die Steuerklassen und Steuersätze, 
der Nachlass, die Nachlassgegenstände und Nachlass
verbindlichkeiten sowie der Reinnachlass. Die Erbschaft- 
und Schenkungsteuerstatistik enthält aber auch die 
Information, wann die Steuerverwaltung die Erbschaft- 
oder Schenkungsteuer festgesetzt hat (Festsetzungs-
jahr) beziehungsweise wann die Steuer entstanden 
ist (Steuerentstehungsjahr/-zeitpunkt). Als Steuerent
stehungszeitpunkt gilt in der Regel bei Erbschaften das 
Sterbedatum des Erblassers und bei Schenkungen der 
Tag der Zuwendung.

Jede Vermögensübertragung, die der Erbschaft- oder 
Schenkungsteuer unterliegt, muss vom Erben bezie-
hungsweise der beschenkten Person innerhalb von drei 
Monaten dem für die Erbschaft- und Schenkungsteuer 
zuständigen Finanzamt angezeigt werden. Bei Schen-
kungen ist auch der Schenker zur Anzeige verpflichtet. 
Eine Anzeige erübrigt sich, wenn das Erbe auf einem 
notariell oder gerichtlich eröffneten Testament beruht, 
aus dem sich das Verhältnis zwischen dem Erben oder 
der Erbin sowie dem Erblasser oder der Erblasserin 
ergibt. Das gilt auch, wenn eine Schenkung unter Leben-
den gerichtlich oder notariell beurkundet wird. Im Vor-
feld einer Erbschaft- oder Schenkungsteuerfestsetzung 
prüft das Finanzamt, ob das den Erben und Bedachten 
zugefallene Vermögen so hoch ist, dass nach Abzug der 
Freibeträge eine Steuer festzusetzen ist. Ein Großteil der 
Vermögensübertragungen bleibt allerdings steuerfrei, 
da innerhalb der Kernfamilie hohe Freibeträge für Ver-
mögensübertragungen, weitere sachliche Steuerbefrei-
ungen sowie für bestimmte Vermögensarten besondere 
Verschonungsregelungen gelten. In den Paneldaten zur 
Erbschaft- und Schenkungsteuer sind nur solche Vermö-

gensübergänge erfasst, die zu einer Steuerfestsetzung 
der Finanzverwaltung (auch mit null Euro) geführt haben.

Nach der Steuerfestsetzung hat der Steuerpflichtige 
verschiedene Möglichkeiten gegen den Steuerbescheid 
vorzugehen. Er kann Einspruch gegen den Bescheid 
erheben oder aber auch einen Antrag auf Änderung oder 
Berichtigung stellen. Sollten der Rechtsbehelf oder der 
Antrag auf Änderung/Berichtigung des Steuerpflichtigen 
erfolgreich gewesen sein, setzt die Finanzverwaltung 
einen Änderungsbescheid fest. Vereinzelt werden Erb-
schaft- oder Schenkungsteuerbescheide auch mehrfach 
geändert.  Tabelle 1

In den Ergebnissen der Erbschaft- und Schenkungsteuer
statistik enthalten sind die steuerpflichtigen Erwerbe 
von Todes wegen und die Schenkungen, für die im 
Berichtsjahr Erbschaft- oder Schenkungsteuer erstma-
lig festgesetzt wurde (Statistisches Bundesamt, 2018). 
Dabei reicht der Zeitpunkt der Steuerentstehung bis ins 
Jahr 1996 zurück. Vermögensübergänge vor dem Jahr 
1996 sind wegen erheblicher methodischer Rechts
änderungen nicht in der Statistik enthalten. Erhebungs-
einheit ist in der Erbschaft- und Schenkungsteuer
statistik der Steuerpflichtige (Erwerber), für den 
aufgrund eines Erwerbs von Todes wegen (Erbschaft) 
oder einer Schenkung Erbschaft- oder Schenkungsteuer 
festgesetzt wurde. 

Durch die Berücksichtigung der Änderungsfestset
zungen in der Erbschaft- und Schenkungsteuersta
tistik ergibt sich ein umfassenderes Bild der Ver- 
mögensübertragungen durch Erbschaften und Schen- 

Tabelle 1
Erst- und Änderungsfestsetzungen nach Festsetzungsjahren

Erstfestsetzung Änderungsfestsetzung | 1

Steuerentstehungsjahr

vor 2009 379 147 139 727

2009 146 933 50 870

2010 154 597 42 120

2011 155 449 39 936

2012 165 118 40 491

2013 171 365 34 772

2014 165 507 27 811

2015 156 718 18 412

2016 104 092 4 946

2017 25 207 –

1	 Mehrfachzählung möglich.
Unbeschränkt Steuerpflichtige, ohne Stiftungen.
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kungen. So wurde zum Beispiel im Jahr 2009 über- den Ergebnissen der Erstfestsetzungen. Im Einzelfall 
tragenes Vermögen in Höhe von 34,4 Milliarden Euro wurden jedoch zwischen Erst- und Änderungsfestset-
erstmalig festgesetzt. Durch die in den Jahren 2010 zung sehr große Differenzen in der Höhe des geerbten 
bis 2017 festgesetzten Änderungsbescheide stieg das oder geschenkten Vermögens, des steuerpflichtigen 
geerbte und geschenkte Vermögen auf 35,3 Milliar- Erwerbs oder der festgesetzten Steuer festgestellt. Die 
den Euro (+ 2,5 %).  Grafik 1 extremen Ausreißer beim geerbten oder geschenkten 

Vermögen sowie dem steuerpflichtigen Erwerb betref-
Die Einbeziehung der Änderungsfestsetzungen insge- fen sowohl die Erbschaften als auch die Schenkungen. 
samt zeigt nur geringe Veränderungen im Vergleich zu  Grafik 2, Grafik 3

Grafik 3
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Entwicklungen der Erbschaft-  
und Schenkungsteuer

Für die Bearbeitung der Erbschaft- und Schenkungsfälle 
muss der Steuerverwaltung eine Vielzahl von Unterla- 
gen vorliegen, daher erfolgt die Festsetzung eines Groß-
teils der Fälle etwa zwei bis drei Jahre nach Steuerent-
stehung. Bei komplexen Fallkonstellationen, wie der 
Bewertung von Betriebsvermögen, kann die Festsetzung 
aufgrund umfangreicher Recherchen unter Umständen 
noch länger dauern. Sie muss jedoch innerhalb von 
vier Jahren, nachdem die Steuerverwaltung von der Ver- 
mögensübertragung Kenntnis erlangt hat, erfolgt sein. 
Beispielsweise wurden im Festsetzungsjahr 2012 rund 
72,9 Milliarden Euro geerbtes und geschenktes Vermö-
gen vor Abzug der Steuerbefreiungen erstmalig fest- 
gesetzt. Davon entstanden 40 % im Jahr 2010, 35 % im 
Jahr 2011, jeweils 10 % in den Jahren 2009 und 2012 
und 5 % in den Jahren vor 2009.  Grafik 4

Ein Festsetzungsjahr in der Erbschaft- und Schenkung-
steuerstatistik spiegelt nur den bearbeiteten Umfang 
der Finanzverwaltung wider und umfasst nicht alle Ver-
mögensübergänge eines Berichtsjahres. Daher kann nur 
die Betrachtung der Ergebnisse nach Steuerentstehungs-
jahren Informationen über einen möglichen Einfluss der 
Rechtsänderung oder einer möglichen Rechtsänderung 

auf die Vermögensübertragungen liefern. Je weiter das 
betrachtete Steuerentstehungsjahr in der Vergangenheit 
liegt, desto mehr Fälle eines Steuerentstehungsjahres 
sind von der Finanzverwaltung bearbeitet worden und 
desto vollständiger kann ein Steuerentstehungsjahr 
abgebildet werden. Auch liegen mehr Änderungsfest
setzungen vor, da beispielsweise rechtlich strittige Fälle 
inzwischen geklärt wurden. Für Steuerentstehungsjahre 
am aktuellen Rand liegen weniger Informationen vor.

Kann zwischen Änderungen oder geplanten Änderun-
gen des Erbschaft- und Schenkungsteuerrechts und den 
Übertragungszeitpunkten des geerbten und geschenk-
ten Vermögens ein Zusammenhang festgestellt werden? 
Um dies zu überprüfen wurden bei der Auswertung der 
Paneldaten zur Erbschaft- und Schenkungsteuersta- 
tistik 2009 bis 2017 die Steuerentstehungsjahre anhand 
der rechtlichen Situation und Ereignisse in vier Phasen 
untergliedert:

Die erste Phase umfasst die Steuerentstehungsjahre 
vor 2009. Für diese Steuerentstehungsjahre galt noch 
das alte Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht vor dem 
Inkrafttreten des Erbschaftsteuerreformgesetzes. 

Die zweite Phase beginnt im Steuerentstehungsjahr 
2009 und endet im September des Steuerentstehungs-
jahres 2012 mit der Vorlage des Bundesfinanzhofes 
beim Bundesverfassungsgericht. Zum 1. Januar 2009 
traten mit dem Erbschaftsteuerreformgesetz die Ände-
rungen im Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuer
gesetz und im Bewertungsgesetz in Kraft. Die Neu
regelungen des Erbschaftsteuer- und Bewertungsrechts 
waren aufgrund des Urteils des Bundesverfassungs
gerichts (Beschluss des Bundesverfassungsgerichts 
vom 7.  November 2006) erforderlich geworden. Das 
Gericht hatte entschieden, dass das bis dahin geltende 
Erbschaftsteuerrecht insofern verfassungswidrig wäre, 
als den Vermögensarten –  bei einheitlichen Steuer
sätzen – unterschiedliche Bewertungsansätze zugrunde 
gelegt würden. Mit der Neuregelung orientierte sich die 
Bewertung der verschiedenen Vermögensarten einheit-
lich am gemeinen Wert (Verkehrswert). Des Weiteren 
sollten durch die Reform die Kernfamilie entlastet sowie 
die Generationenfolge in den Betrieben erleichtert wer-
den. Das neue Recht wurde bei den Steuerfestsetzun-
gen ab dem Steuerentstehungsjahr 2009 angewendet. 
Für Erwerbe von Todes wegen, für die die Steuer nach 
dem 31. Dezember 2006 und vor dem 1. Januar 2009 
entstanden war, bestand für die Erwerber die Wahl-

Grafik 4
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möglichkeit, ob bei der Steuerfestsetzung durch die Unternehmensvermögen ist nach Darlegung des Gerichts 
Finanzverwaltung das neue oder das alte Recht ange- unverhältnismäßig und damit verfassungswidrig, da die 
wendet werden sollte. Während dieser Phase gingen Verschonung nicht nur kleine und mittlere Unternehmen 
die Steuer pflichtigen davon aus, dass die ab 1. Januar betreffe und keine Bedürfnisprüfung stattfinde.
2009 geltenden günstigen Regelungen zur Übertragung 

Die Phase 4 umfasst den Zeitraum nach dem Urteil von Betriebsvermögen zumindest einen bestimmten 
des Bundesverfassungsgerichts ab Januar 2015. Mit Zeitraum Bestand haben würden.
dem Gesetz zur Anpassung des Erbschaftsteuer- und 

Die dritte Phase beginnt im Oktober des Steuerent- Schenkungsteuergesetzes an die Rechtsprechung des 
stehungsjahres 2012 und endet mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 4. November 2016 
Bundesverfassungsgerichts im Dezember 2014. Im Sep- (BGBl. I Seite 2462), das mit Wirkung vom 1. Juli 2016 
tember 2012 legte der Bundesfinanzhof dem Bundes- in Kraft trat, wurden die verfassungsrechtlichen Vorga-
verfassungsgericht mit Beschluss vom 27. September ben aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
2012 die Frage vor, ob die §§ 13a und 13b in Verbindung vom 17. Dezember 2014 umgesetzt. Obwohl ab dem 
mit § 19 Absatz 1 ErbStG in der im Jahr 2009 gelten- Steuerentstehungsjahr 2016 das neue Erbschaft- und 
den Fassung wegen Verstoßes gegen den allgemeinen Schenkungsteuerrecht gilt, wurden bis Ende des Fest-
Gleichheitssatz verfassungswidrig wären. Die Regelun- setzungsjahres 2017 von den Finanzverwaltungen noch 
gen würden in der Praxis zu einer weitgehenden oder keine Erbschaft- oder Schenkungsteuerbescheide nach 
vollständigen steuerlic hen Verschonung des Erwerbs neuem Rechtsstand festgesetzt. Die vorliegenden Aus-
von Betriebsvermögen, land- und forstwirtschaftlichem wertungen zur Erbschaft- und Schenkungsteuerstatistik 
Vermögen und Anteilen an Kapitalgesellschaften oder beziehen sich hinsichtlich der Besteuerung von Betriebs-
Anteilen daran führen. Sie ermöglichten Steuerpflich- vermögen, land- und forstwirtschaftlichem Vermögen 
tigen, durch rechtliche Gestaltungen nicht betriebsnot- und Anteilen an Kapitalgesellschaften auf den Rechts-
wendiges Vermögen, das den Begünstigungszweck nicht stand vor Inkrafttreten des Gesetzes zur Anpassung des 
erfülle, in unbegrenzter Höhe ohne oder mit nur gerin- Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes an die 
ger Steuerbel astung zu erwerben. Ab diesem Zeitpunkt Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts | 2. Vor-
musste davon ausgegangen werden, dass sich die bis- aussichtlich erst mit dem Festsetzungsjahr 2018 werden 
herigen günstigen Verschonungsregelungen möglicher- Erbschafts- und Schenkungsfälle nach neuem Recht im 
weise künftig restriktiver ändern werden. Mit Urteil vom Datenbestand der Erbschaft- und Schenkungsteuersta-
17. Dezember 2014 erklärte der Erste Senat des Bundes- tistik enthalten sein.  Grafik 5
verfassungsgerichts die §§ 13a und 13b in Verbindung 
mit § 19 Absatz 1 ErbStG für verfassungswidrig. Die bis-  2 Änderungen aufgrund des Steuerumgehungsbekämpfungsgesetzes 
herige Privilegierung des unentgeltlichen Erwerbs von sind jedoch berücksichtigt.

Grafik 5
Rechtsänderungen zur Erbschaft- und Schenkungsteuer in den Jahren 2006 bis 2017
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4

Vermögensübertragungen  
bis zur Entscheidung des  
Bundesverfassungsgerichts

Bei Schenkungen wird angenommen, dass die Steuer-
pflichtigen durch die Wahl des Übertragungszeitpunktes 
gesetzliche Änderungen zur Minimierung der Steuerlast 
nutzen können. Da in den vier definierten Zeiträumen 
(Phasen) jeweils unterschiedliche rechtliche Rahmen-
bedingungen herrschten, sollte sich dies auf die Über-
tragung von geschenktem und geerbtem Vermögen aus-
wirken. Vor allem ab 2009 sollte mehr Vermögen durch 
Schenkungen als durch Erbschaften übertragen worden 
sein.

Vor 2009 (Phase 1) wurde mehr Vermögen durch Erb-
schaften (40,7 Milliarden Euro) als durch Schenkungen 
(30,6 Milliarden Euro) übertragen. Zwischen Januar 2009 
bis September 2012 (Phase 2) – mit der seit 2009 güns-
tigen Regelung für die Übertragung von Betriebsvermö-
gen – überstieg das geschenkte (123,7 Milliarden Euro) 
das geerbte (114,3 Milliarden Euro) Vermögen in gerin-
gem Maße. In der dritten Phase von Oktober 2012 bis 
Dezember 2014, in der sich mögliche restriktive Über-
tragungsregelungen abzeichneten, wurde fast doppelt 
so viel Vermögen geschenkt (169,2 Milliarden  Euro) 
als geerbt (84,9 Milliarden Euro). In der vierten Phase 
nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur 

Erbschaft- und Schenkungsteuer im Dezember 2014 
sank der Wert des geschenkten Vermögens deutlich auf 
67,0 Milliarden Euro ab. Geerbt wurde in diesem Zeit-
raum ein Vermögen von 66,1 Milliarden Euro. Da dieser 
Steuerentstehungszeitraum von den Finanzverwaltun-
gen noch nicht vollständig festgesetzt worden ist, kann 
diese Phase noch nicht abschließend beurteilt werden. 
 Grafik 6

Der Anstieg in den Phasen 2 und 3 belegt, dass die 
Steuerpflichtigen auf die Veränderung der rechtlichen 
Situation reagiert haben. In den Steuerentstehungs-
jahren 2009 bis September 2012 (Phase 2) gingen die 
Steuerpflichtigen davon aus, dass die günstige Rege-
lung sicherlich nicht dauerhaft, aber für einen gewissen 
Zeitraum Bestand haben würde. In dieser Phase stiegen 
die Vermögensübertragungen aufgrund von Schenkun-
gen von 30,6 Milliarden auf 123,7 Milliarden Euro. Nach 
der Anrufung des Bundesverfassungsgerichts durch den 
Bundesfinanzhof im September 2012 (Phase 3) war den 
Steuerpflichtigen bewusst, dass die Vergünstigungen 
zur Übertragung von Betriebsvermögen – abhängig vom 
anstehenden Urteil des Bundesverfassungsgerichts  – 
nur noch zeitlich begrenzt gelten würden. Es bestand 
lediglich Ungewissheit, ab wann die neue gesetzliche 
Regelung Anwendung finden und ob eine Rückwirkung 
auf den Zeitpunkt des Urteils des Bundesverfassungs
gerichts erfolgen würde. Trotz dieser Unsicherheit wurde 
in Phase 3 ein großes Volumen an Vermögen geschenkt. 
Allein im Oktober 2012 wurden durch Schenkungen 
39,6 Milliarden Euro Vermögen übertragen. Da für die 
Übertragung von Betriebsvermögen ein gewisser zeit
licher Vorlauf notwendig ist, sind Überschneidungen der 
Phasen 2 und 3 möglich. 

5

Geänderte Zusammensetzung des 
geschenkten Vermögens nach 2009

Das geerbte und geschenkte Vermögen gliedert sich in 
land- und forstwirtschaftliches Vermögen, Grundvermö-
gen, Betriebsvermögen und übriges Vermögen. Neben 
übertragenem Betriebsvermögen wird die Steuerbefrei-
ung nach § 13a ErbStG auch auf Anteile an Kapitalgesell-
schaften sowie auf land- und forstwirtschaftliches Vermö-
gen gewährt. Unter der Annahme, dass bei Schenkungen Erbschaften Schenkungen 2018 - 01 - 0744

Grafik 6
Geerbtes und geschenktes Vermögen (vor Abzug von
Steuerbefreiungen)
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die Steuerpflichtigen durch die Zusammensetzung des 
übertragenen Vermögens die Steuerlast minimieren 
können, wird im Folgenden die Zusammensetzung des 
geerbten und geschenkten Vermögens über die vier Pha-
sen betrachtet.

Das übertragene Vermögen von Todes wegen setzt sich 
in allen vier Phasen annähernd gleich zusammen. Über-
wiegend wurde übriges Vermögen geerbt, gefolgt von 
Grundvermögen, Betriebsvermögen und land- und forst-
wirtschaftlichem Vermögen.  Grafik 7

Die Zusammensetzung des geschenkten Vermögens 
unterscheidet sich deutlich von der Zusammensetzung 
des geerbten Vermögens. Bei den Schenkungen vor 2009 

wurde zu fast gleichen Anteilen Betriebsvermögen (33 %) 
und übriges Vermögen (37 %) übertragen. Mit Inkrafttre-
ten der Steuerbegünstigungen am 1. Januar 2009 bis zum 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Dezember 2014 
(Phasen 2 und 3) wurde überwiegend das durch § 13a 
ErbStG begünstigte Betriebsvermögen (Phase 2: 61 %, 
Phase 3: 63 %) geschenkt. Ab Januar 2015 sinkt in 
Phase 4 der Anteil des begünstigten Betriebsvermö-
gens fast auf das Niveau des übrigen Vermögens. In 
den Phasen 2 bis 4 spielt die Übertragung des nicht 
begünstigten Grundvermögens eine untergeordnete 
Rolle.  Grafik 8

Grafik 7
Geerbtes Vermögen (brutto) nach Arten
in %
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Grafik 8
Geschenktes Vermögen (brutto) nach Arten
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6

Erhebliche sachliche Steuer
befreiungen bei Schenkungen

Im Rahmen der Steuerfestsetzung werden bei Ermittlung 
des steuerpflichtigen Erwerbs persönliche und sachliche 
Steuerbefreiungen als wertmäßig größte Abzugsposi
tionen berücksichtigt. Zu den sachlichen Steuerbe-
freiungen zählen unter anderem die Verschonungs
regelungen nach § 13a ErbStG, die bei Übertragung von 
Betriebsvermögen, land- und forstwirtschaftlichem Ver-
mögen und Anteilen an Kapitalgesellschaften gewährt 
werden. Überwiegend werden diese im Rahmen von 
Schenkungen geltend gemacht. Im Steuerentstehungs-
zeitraum 2009 bis September 2012 wurden beispiels-
weise 101,5 Milliarden Euro an Steuerbefreiungen nach 
§ 13a ErbStG festgesetzt, von Oktober 2012 bis Dezem-
ber 2014 waren es 146,1 Milliarden Euro.  Grafik 9

7

Nutzung von günstigen gesetzlichen 
Regelungen

Möglicherweise verringern sich durch die Nutzung von 
günstigen gesetzlichen Regelungen bei Schenkungen der 
steuerpflichtige Erwerb und die festgesetzte Schenkung-
steuer im Verhältnis zum übertragenen Vermögen. Um 
diese Annahme zu überprüfen, wurden die Anteile des 
steuerpflichtigen Erwerbs und der festgesetzten Steuer 
am geerbten oder geschenkten Vermögen ermittelt.

Bei Erbschaften vor 2009 lag der Anteil des steuer-
pflichtigen Erwerbs am geerbten Vermögen bei 64,7 %, 
der Anteil der festgesetzten Steuer am geerbten Vermö-
gen betrug 12,1 %. In den Phasen 2 bis 4 sind daran 
nur geringe Änderungen festzustellen. Der relativ hohe 
Anteil des steuerpflichtigen Erwerbs am geerbten Ver-
mögen ist darauf zurückzuführen, dass bei Erbschaften 
vorwiegend nicht begünstigtes Vermögen übertragen 
wurde. Dadurch war auch der Anteil der festgesetzten 
Steuer am geerbten Vermögen höher als bei den Schen-
kungen.  Grafik 10

Bei Schenkungen vor 2009 lag der Anteil des steuer-
pflichtigen Erwerbs am geschenkten Vermögen bei 
127,7 %. Dies beruht auf Mehrfachschenkungen (Vorer-
werben) innerhalb von zehn Jahren, die bei der Steuer

Erbschaften Schenkungen 2018 - 01 - 0747

Grafik 9
Steuerbegünstigung nach §13a Erbschaftsteuer- und
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festsetzung angerechnet werden. Der Anteil der fest
gesetzten Steuer am geschenkten Vermögen belief sich 
vor 2009 auf 12,1 %. Nach 2009 sanken der Anteil des 
steuerpflichtigen Erwerbs in Phase 2 aufgrund der sach-
lichen Steuerbefreiungen auf 22 % und der Anteil der 
festgesetzten Schenkungsteuer auf 1,6 %. In Phase 3 
(Oktober 2012 bis Dezember 2014) verringerten sich 
nochmals beide Anteile auf 14,9 beziehungsweise  
1,3 %. Ab Januar 2015 stiegen beide Anteile wieder, der 
des steuerpflichtigen Erwerbs am geschenkten Vermö-
gen auf 22,5 % und der der festgesetzten Schenkung-
steuer auf 2,7 %.  Grafik 11

8

Zusammenfassende Bewertung

Mit den Paneldaten der Erbschaft- und Schenkungsteuer-
statistik 2009 bis 2017 liegen alle Erst- und Änderungs-
festsetzungen der Steuerverwaltung für diesen Zeitraum 
vor; sie bieten damit ein umfassendes Bild der Vermö-
gensübertragungen durch Erbschaften und Schenkun-
gen. Der quantitative Einfluss der Änderungsfestsetzun-
gen ist für die Erbschaft- und Schenkungsteuerstatistik 
relativ gesehen gering, in Einzelfällen ist die Differenz 
zwischen Erst- und Änderungsfestsetzung jedoch erheb-
lich. Je länger das betrachtete Steuerentstehungsjahr 
vom letzten Festsetzungsjahr zurückliegt, desto vollstän-
diger können die Vermögensübertragungen für dieses 
Steuerentstehungsjahr abgebildet werden. 

Anhand der Auswertungen der Paneldaten der Erbschaft- 
und Schenkungsteuerstatistik 2009 bis 2017 nach 
Steuerentstehungsjahren wurde überprüft, ob zwischen 
Änderungen oder geplanten Änderungen des Erbschaft- 
und Schenkungsteuerrechts und den Übertragungszeit-
punkten des geerbten und geschenkten Vermögens ein 
Zusammenhang festgestellt werden kann. Hierfür wur-
den die Steuerentstehungsjahre anhand der rechtlichen 
Situation und Ereignisse in vier Phasen aufgeteilt.

Vor 2009 (Phase 1) wurde mehr Vermögen durch Erb-
schaften (40,7 Milliarden Euro) als durch Schenkun-
gen (30,6 Milliarden Euro) übertragen. Nach 2009 und 
der Einführung der günstigen Regelungen für die Über- 
tragung von Betriebsvermögen durch das Erbschaft
steuerreformgesetz (Phase 2) überstieg das geschenkte 
das geerbte Vermögen. Vor allem zwischen der Anrufung 
und der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
(Phase 3, Oktober 2012 bis Dezember 2014) wurden 
169,2 Milliarden Euro Vermögen geschenkt, davon allein 
39,6 Milliarden Euro im Oktober 2012. Für den Steuer
entstehungszeitraum ab 2015 (Phase 4) haben die 
Finanzverwaltungen die Erbschaften und Schenkungen 
noch nicht vollständig festgesetzt, sodass dieser Zeit-
raum noch nicht abschließend beurteilt werden kann. 

Auch die Zusammensetzung des geschenkten Vermö-
gens hat sich zugunsten der steuerbefreiten Vermögens-
arten ab 2009 bis Ende 2014 entwickelt. Die Zusammen-
setzung des geerbten Vermögens nach Arten ist über die 
Jahre konstant. Überwiegend wurde übriges Vermögen 

steuerpflichtige Erwerbe festgesetzte Schenkungsteuer
2018 - 01 - 0749
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geerbt, gefolgt von Grundvermögen, Betriebsvermö-
gen und land- und forstwirtschaftlichem Vermögen. Die 
Zusammensetzung des geschenkten Vermögens unter-
scheidet sich deutlich von der Zusammensetzung des 
geerbten Vermögens. Bei den Schenkungen vor 2009 
wurde in gleichen Anteilen Betriebsvermögen und übri-
ges Vermögen übertragen. Mit Inkrafttreten der Steuer-
begünstigungen am 1. Januar 2009 bis zum Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts im Dezember 2014 (Phasen 
2 und 3) wurde überwiegend das begünstigte Betriebs-
vermögen geschenkt.

Es wurde überprüft, ob sich durch die Nutzung von 
günstigen gesetzlichen Regelungen bei Schenkungen 
der steuerpflichtige Erwerb und die festgesetzte Schen-
kungsteuer im Verhältnis zum übertragenen Vermögen 
verringern. Dazu wurden die Anteile des steuerpflich
tigen Erwerbs und der festgesetzten Steuer am geerbten 
oder geschenkten Vermögen ermittelt. Bei Erbschaften 
vor 2009 lag der Anteil des steuerpflichtigen Erwerbs am 
geerbten Vermögen bei 64,7 %, der Anteil der festgesetz-
ten Steuer am geerbten Vermögen betrug 12,1 %. Nach 
2009 änderten sich die Anteile des steuerpflichtigen 
Erwerbs und der festgesetzten Steuer am geerbten Ver-
mögen nur geringfügig. Der Anteil des steuerpflichtigen 
Erwerbs am geschenkten Vermögen lag nach Inkraft
treten des Erbschaftsteuerreformgesetzes (Phase 2) auf-
grund der sachlichen Steuerbefreiungen bei 22 % und 
der Anteil der festgesetzten Schenkungsteuer bei 1,6 %. 
In Phase 3 (Oktober 2012 bis Dezember 2014) verringer-
ten sich beide Anteile, auf 14,9 beziehungsweise 1,3 %. 
Ab Januar 2015 stiegen der Anteil des steuerpflichtigen 
Erwerbs am geschenkten Vermögen wieder auf 22,5 % 
und der Anteil der festgesetzten Schenkungsteuer auf 
2,7 %.

Die Ergebnisse unterstützen die Annahmen, dass zwi-
schen Änderungen oder geplanten Änderungen des 
Erbschaft- und Schenkungsteuerrechts und den Über-
tragungszeitpunkten des geschenkten Vermögens ein 
Zusammenhang besteht. Steuerpflichtige nutzten durch 
den Übertragungszeitpunkt für sie günstige steuerliche 
Regelungen. 
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	 Schlüsselwörter: Gerhard-Fürst-Preis – amtliche Statistik – Nachwuchspreis – 
Small-Area-Statistik

ZUSAMMENFASSUNG

Mit dem Gerhard-Fürst-Preis des Statistischen Bundesamtes werden Arbeiten in den 
Kategorien Dissertationen und Master- beziehungsweise Bachelorarbeiten ausge-
zeichnet, die theoretische Themen mit einem engen Bezug zum Aufgabenspektrum 
der amtlichen Statistik behandeln oder empirische Fragestellungen unter intensiver 
Nutzung von Daten der amtlichen Statistik untersuchen.

Das Statistische Bundesamt möchte mit diesen jährlichen wissenschaftlichen Aus-
zeichnungen die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und amtlicher Statistik 
weiter intensivieren. Zugleich soll der Preis junge Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler ermutigen, das vielfältige Datenangebot der amtlichen Statistik für ihre em-
pirischen Forschungen ausgiebig zu nutzen.

	 Keywords: Gerhard Fürst Award – official statistics – prize for young  
researchers – small area statistics

ABSTRACT

The Federal Statistical Office grants the Gerhard Fürst Awards to doctoral, Master’s and 
Bachelor’s theses which deal with theoretical topics with a close link to the scope of 
duties of official statistics, or examine empirical questions with the intense use of data 
from official statistics.

The annual scientific awards of the Federal Statistical Office are aimed at intensifying 
the cooperation between the scientific community and the official statistical agencies. 
At the same time, the awards are intended to encourage junior scientists to make ex-
tensive use in their empirical research of the wide variety of data offered by official 
statistics.
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Einleitung

Mit dem seit 1999 verliehenen Gerhard-Fürst-Preis 
zeichnet das Statistische Bundesamt (Destatis) jährlich 
herausragende wissenschaftliche Arbeiten mit einem 
engen Bezug zur amtlichen Statistik aus. Für ihre Master-
arbeit zum Thema „Model-based Estimation of Regional 
Baskets based on the UK Living Cost and Food Survey“ 
hat Frau M. Sc. Nora Würz den Gerhard-Fürst-Preis 2018 
des Statistischen Bundesamtes in der Kategorie „Mas-
ter-/Bachelorarbeiten“ erhalten. Die prämierte Master-
arbeit ist bei Professor Dr. Timo Schmid an der Freien 
Universität Berlin entstanden. 

Ebenfalls in der Kategorie „Master-/Bachelorarbeiten“ 
wurde die Masterarbeit von Frau M. Sc. Julia Manecke 
zum Thema „Regionale Auswertung von Unternehmens-
statistiken: Methoden und Anwendungen im Kontext der 
Small Area-Statistik“ als herausragende Leistung bewer-
tet und mit dem Gerhard-Fürst-Preis 2018 ausgezeich-
net. Die Masterarbeit ist bei Professor Dr. Ralf Münnich 
an der Universität Trier verfasst worden. 

Die Preise wurden im Rahmen des 27. Wissenschaftlichen  
Kolloquiums zum Thema „Mehr Zahlen, bessere Ent-
scheidungen? Neue digitale Daten und Methoden in der 
empirischen Analyse und Beratung“ verliehen, welches 
das Statistische Bundesamt zusammen mit der Deut-
schen Statistischen Gesellschaft am 22. und 23. Novem-
ber 2018 in Wiesbaden veranstaltet hat.

Die Auszeichnungen nimmt das Statistische Bundes-
amt auf Empfehlung eines unabhängigen Gutachtergre
miums vor. Dessen Vorsitzender, Prof. Dr. Walter Krämer, 
hielt die im Folgenden abgedruckten Laudationes auf 
die prämierten Arbeiten, nachdem der Präsident des 
Statistischen Bundesamtes, Dr. Georg Thiel, die Preis-
trägerinnen jeweils vorgestellt hatte.

Die Preisträgerinnen berichten im Jahr 2019 in dieser 
Zeitschrift ausführlich über ihre Arbeiten.

Laudationes Gerhard-Fürst-Preis 2018

Dr. Georg Thiel:

Sehr geehrte Damen und Herren, 

traditionsgemäß endet der erste Tag dieses Kolloquiums 
immer mit der Vergabe des Gerhard-Fürst-Preises. Dazu 
heiße ich den Vorsitzenden des Gutachtergremiums,  
Herrn Prof. Dr. Walter Krämer, neben mir herzlich will-
kommen, der auch gleich wieder die Laudationes über-
nehmen wird. Zuvor möchte ich Ihnen als Vertreter der 
auslobenden Institution jeweils die Preisträgerinnen 
kurz vorstellen.

In diesem Jahr wurde der Gerhard-Fürst-Preis zweimal 
für eine Masterarbeit vergeben. 

Die erste Preisträgerin ist Frau Nora Würz, Freie Universi-
tät Berlin. Sie hat ihr Masterstudium Statistik im gemein-
samen Studiengang mit weiteren Berliner Universitäten 
(und zwar der Humboldt-Universität zu Berlin, der Tech-
nischen Universität Berlin und der Charité Berlin) mit der 
Abschlussnote 1,0 und ihre Masterarbeit mit Note 1,1 
absolviert. 

Die Ergebnisse ihrer Masterarbeit hat Frau Würz auf der 
Statistischen Woche in Rostock 2017 mit einer Poster-
Präsentation vorgestellt und wurde dafür mit dem ersten 
Platz des Best Posters Award (aus insgesamt 40 Postern) 
ausgezeichnet. Auch dazu herzlichen Glückwunsch!

Ihr Professor war Herr Prof. Dr. Timo Schmid. Mit ihm und 
der Freien Universität Berlin haben wir zurzeit auch eine 
Kooperation im Bereich der Erforschung von Mobilfunk-
daten als neue digitale Datenquelle zur Nutzung in der 
amtlichen Statistik.

Eine Kooperation bedeutet natürlich keine „Gerhard-
Fürst-Preis-Garantie“, denn die Entscheidung, an wen 
der Preis vergeben wird, liegt in den Händen des unab-
hängigen Gutachtergremiums unter Vorsitz von Profes-
sor Krämer.

Im Kontext der angestrebten intensiveren Zusammen
arbeit mit der Wissenschaft sind in den nächsten Jahren 
aber sicher viele weitere wissenschaftliche Arbeiten mit 
einem engen Bezug zur amtlichen Statistik zu erwarten, 
die prämiert werden können.

Herr Professor Krämer, Sie haben nun das Wort für die 
Laudatio.
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Verleihung des Gerhard-Fürst-Preises 2018

Professor Dr. Walter Krämer:

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Gerhard Fürst – Sie alle wissen das – war der erste 
Präsident des Statistischen Bundesamtes; eine sei-
ner vielen großen Leistungen bestand darin, die Amts-
statistik aus ihrer historischen Rolle als Hilfsorgan der 
Staatsmacht zu befreien und auch der Wissenschaft 
als Helfer anzubieten. Insofern gibt es keinen besseren 
Namen für diesen Preis. Es gibt ihn seit 20 Jahren, seit 
vier Jahren habe ich die Freude und die Ehre, der zustän-
digen Jury vorzusitzen. Insgesamt sind wir zu sechst,  
je zwei Kollegen und Kolleginnen aus der Statistik, der 
Soziologie und den Wirtschaftswissenschaften. 

Leider haben wir diesen Sommer unsere geschätzte Jury- 
Kollegin Susanne Rässler aus Bamberg verloren; sie war 
eine der führenden Wirtschaftsstatistiker unseres Lan-
des und ist plötzlich und unerwartet im Alter von 55 Jah-
ren verstorben; ihren Platz übernimmt der Kollege Mün-
nich aus Trier.

Trotz der unterschiedlichen wissenschaftlichen Herkunft 
der Jurymitglieder gab es, solange ich dabei bin, eigent-
lich kaum Dissonanzen, wer den Preis beziehungsweise 
die Preise bekommen soll. Es gibt je einen Preis dotiert 
mit 5 000 beziehungsweise 2 500 Euro für die beste 
Dissertation und die beste Bachelor- und Masterarbeit 
des jeweils vergangenen Jahres, die sich entweder ganz 
wesentlich auf Daten der Amtsstatistik stützen oder aber 
neue für die Amtsstatistik relevante Methoden weiter-
entwickeln. 

Dieses Jahr zeichnen wir zwei Masterarbeiten aus. Nicht, 
weil es keine guten Dissertationen gegeben hätte, aber 
diese beiden Arbeiten stachen so aus dem Bewerberfeld 
heraus, es blieb uns quasi keine andere Wahl. In beiden 
Fällen sind die Verfasser Frauen und in beiden Fällen 
geht es um das gleiche Thema: um sogenannte Small-
Area-Methoden in der Amtsstatistik. 

Viele hier kennen mich und wissen, dass ich bei 
überflüssigen englischen Ausdrücken in der deutschen 
Sprache Pusteln kriege. Ich habe deswegen lange über-
legt, ob es für Small-Area-Statistik nicht auch einen 
schönen deutschen Ausdruck gibt. Von der Sache her 
geht es darum, dass die Nutzer der Amtsstatistik zuneh-
mend auch Informationen zu kleinräumigen geogra-
fischen Einheiten verlangen, betreffend Themen wie 

Gesundheit, Krankheit, Preise, Armut oder Ungleich-
heit. Aber von Volkszählungen einmal abgesehen sind 
die verfügbaren Datenmengen leider meistens viel zu 
klein, um daraus verlässlich auf die jeweiligen geogra-
fischen Gebilde zurückzuschließen. Deshalb nutzt die 
Small-Area-Statistik hier auf clevere Art und Weise auch 
Registerinformationen zu anderen Variablen oder Infor-
mationen von Nachbarregionen aus. Ich habe schon an 
die Übersetzung „Kleinraumstatistik“ gedacht, aber da 
fällt mir eigentlich eher meine frühere Studentenbude 
ein. Aber vielleicht hat ja nachher beim Sekt einer von 
Ihnen einen Geistesblitz. Früher sagten viele ja auch, ein 
statistischer Schätzer sei unbiased, heute sagt jeder, er 
ist erwartungstreu. Man muss nur seine kleinen grauen 
Gehirnzellen etwas anstrengen.

Zu diesem Problem der Small-Area-Statisik jedenfalls 
haben beide von uns ausgezeichneten Arbeiten mehr 
als nur ein kleines Epsilon beigetragen. Die erste, von 
Frau Würz, wurde im Kielwasser eines Studienaufent-
halts in England geschrieben, deshalb ist auch die 
englische und nicht die deutsche Amtsstatistik der 
Gegenstand. Konkret geht es um regionale Preisindizes 
und wie dabei die regionalen Warenkörbe am besten 
in den Griff zu kriegen sind. Das ist dem Nutzer der 
amtlichen Preisstatistik in aller Regel überhaupt nicht 
klar, dass weniger die Erfassung der Preise als die Kon-
struktion des Warenkorbes die meiste Arbeit macht. 
Im Extremfall, nehmen wir etwa das Porto für einen 
Standardbrief, ist der Preis für alle Teilregionen gleich. 
Aber alte Leute auf dem Land ohne Netzanschluss  
schreiben wahrscheinlich mehr Briefe als junge Leute 
in der Stadt mit Internet. Mit anderen Worten: die Aus-
gabenanteile, die an zentraler Stelle in den Index ein-
gehen, unterscheiden sich. Aber leider sind auf der 
regionalen Ebene die Datenmengen oft viel zu klein, 
um darüber verlässliche Aussagen abzuleiten. Ich 
habe die Arbeit gelesen und erinnere mich noch sehr 
gut an den Fall, wo der Anteil von Ausgaben für „recre
ation and culture“ in einer Region völlig aus dem Ruder 
lief, weil ein Mann in der Stichprobe seiner Frau einen 
teuren Hochzeitsring gekauft hat. Wie man solche Aus-
reißer glättet und generell auch mit wenigen Daten ver-
lässliche Warenkörbe konstruiert, ist auf verschiedene 
Weisen möglich. Frau Würz hat diese Methoden kom-
petent verglichen, mit einer deutlichen Empfehlung am 
Schluss, und dann auf konkrete Daten mit dermaßen 
Feingefühl und Übersicht angewandt, als hätte sie seit 
20 Jahren in der Amtsstatistik gearbeitet. 

Statistisches Bundesamt | WISTA | 6 | 2018 113



Dr. Georg Thiel, Prof. Dr. Walter Krämer

Dr. Georg Thiel: 

Die zweite Preisträgerin ist Frau Julia Manecke, Uni-
versität Trier. Sie hat ihren Master of Science in Survey 
Statistics an der Universität Trier mit der Abschlussnote 
1,2 bestanden und ihre Masterarbeit mit Note 1,0 absol-
viert. Auch dazu herzlichen Glückwunsch!

Zusätzlich hat sie das Zertifikat European Master in 
Official Statistics (EMOS) erworben, das besondere 
Kenntnisse der amtlichen Statistik bescheinigt.

Ihr Professor an der Universität Trier war Prof. Dr. Ralf 
Münnich, mit dem das Statistische Bundesamt auch 
schon lange kooperiert, zum Beispiel beim Zensus 2011 
und auch in Vorbereitung des nächsten Zensus 2021 
sowie im Bereich der Mikrosimulation, zu der es hier 
morgen früh eine Session geben wird.

Herr Professor Krämer, Sie haben nun das Wort für die 
zweite Laudatio.

Prof. Dr. Walter Krämer:

Auch die zweite von uns ausgezeichnete Arbeit hat 
Small-Area-Methoden zum Gegenstand. Sie entstand 
sozusagen an der Front, nämlich im Kielwasser eines 
Praktikums im Hessischen Statistischen Landesamt hier 
in Wiesbaden, und hat Small-Area-Verfahren auf die 
hessische Jahreserhebung im Einzelhandel angewandt. 
Traditionell teilt man hier die betroffenen Unternehmen 
in Schichten ein, unter anderem nach Umsatz und Wirt-
schaftszweig. Aber leider sind diese Kriterien für einen 
gegebenen Betrieb im Zeitverlauf alles andere als kon-
stant. Wie geht man mit solchen sogenannten „Schicht-
wechslern“ um? Und wie schließt man aus den in aller 
Regel nur wenigen Beobachtungen in einem Landkreis 
auf alle Betriebe dieses Landkreises zurück? Das ist ein 
weiteres klassisches Small-Area-Problem. Hier stellt 
Frau Manecke verschiedene Lösungsansätze vor – das 
ist noch Standard, das können andere Masterstudentin-
nen auch – aber dann filtert sie mit einer intelligenten 
Monte-Carlo-Studie die am besten geeigneten Metho-
den heraus. Das ist ein innovativer neuer Beitrag, der 
auch die Amtsstatistik sachlich vorwärts bringt.  
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ABKÜRZUNGEN

D Durchschnitt (bei nicht addierfähigen Größen) 

Vj Vierteljahr

Hj Halbjahr

a. n. g. anderweitig nicht genannt

o. a. S. ohne ausgeprägten Schwerpunkt

Mill. Million

Mrd. Milliarde

ZEICHENERKLÄRUNG

– nichts vorhanden

0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts

. Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

. . . Angabe fällt später an

X Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll

I oder — grundsätzliche Änderung innerhalb einer Reihe, die den zeitlichen Vergleich beeinträchtigt

/ keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug

( ) Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch relativ unsicher ist

Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen.

Tiefer gehende Internet-Verlinkungen sind in der Online-Ausgabe hinterlegt.
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